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VORMALS ZIVILER LUFTSCHUTZ 

UND BAULICHER LUfTSCHUTZ 

Die Entwicklung der zivilen Verteidigung In der Bundesrepublik 
von Ministerialrat Dr. Dr. Eichstädt 

(Fortsetzung) 

IV. Vom .,Vorläufigen Luftschutzprogramm" zum 1. ZBG 
1. Die mehrjährigen Vorarbeiten der Unterabteilung ZB des 
Bundesministeriums des Innern fanden im Frühjahr 1955 
in dem "Vorläufigen Luftschutzprogramm" ihren Nieder
schlag . Inzwischen war die Bundesrepublik der NATO bei
getreten, das Besatzungsstatut durch den Deutschland-Ver
trag abgelöst und der Weg für einen deutschen Wehrbei
trag frei. Für die Vorlage dieses Programmes war auch die 
Erkenntnis von Bedeutung, daß eine militärische Verteidi
gung nur in Verbindung mit einem ausreichenden Schutz der 
Zivilbevölkerung sinnvoll war und der Aufbau des zivilen 
Luftschutzes aus psychologischen Gründen gleichzeitig 
durchgeführt werden mußte. 

Ausgangspunkt des Luftschutz-Programmes war die militäri 
sche Annahme, daß im Falle eines kriegerischen Kon
fli k tes mit dem Abwurf von Atom- und Wasserstoffbomben 
auf deutscne Städte gerechnet werden mußte und wirksame 
Luftschutzmaßnahmen demgegenüber möglich, aber auch 
notwendig und dringlich waren . Das Programm betonte 
zwar, daß es gegen thermonukleare Waffen keinen abso
luten Schutz gibt, daß aber die unvermeidbaren Verluste 
durch geeignete Schutzmaßnahmen sehr erheblich einge
schränkt werden können. 

Als vordringliche Luftschutzaufgaben sah das Programm 
vor: 

(1) die Einrichtung eines Luftschutzwarndienstes; 
trotz ständig steigender Fluggeschwindigkeiten hielt das 
Programm eine rechtzeitige Warnung vor Luftangriffen 
durch ein technisch perfektes System für möglich. Man 
sah deshalb einen überregionalen Warndienst in bun
deseigener Verwaltung und einen örtlichen Sirenendienst 
auf der Ebene der Gemeinden vor. 

(2) die Aufstellung, Ausbildung und Ausrüstung eines Luft
schutzh i Ifsdienstes; 
zur Hilfeleistung bei Luftangriffen wurden straff organi
sierte, modern ausgerüstete und in verschiedene Fach
dienste gegliederte Einheiten vorgesehen. Sie sollten 
insgesamt 260000 Mann umfassen, die im Frieden auf
grund freiwilliger Meldungen verpflichtet, ausgebildet 
und ausgerüstet, aber erst im Ernstfall einzusetzen wa
ren . Das Pro!=jramm unterschied überörtliche und ört
liche Verbände, wobei zunächst die überörtlichen Ein
heiten aufgestellt werden sollten . 

(3) die Anlage eines Arzneimittelvorrates ; 
da man in einem etwaigen Atomkrieg mit einem außer
ordentlichen Bedarf an Arzneimittel.n rechnete, sah das 
Programm sofortige Maßnahmen zur Bevorratung von 
Medikamenten vor. Man dachte dabei daran, die Lager
haltung leistungsfähigen GroßhandelsfIrmen und tei!
weise auch der pharmazeutischen Industrie zu übertra· 
gen. 

(4) die Aufklärung der Bevölkerung und die Vorbereitung 
des Selbstschutzes; 

das Programm betonte die Bedeutung einer sachlichen 
Aufklärung der Bevölkerung über die Notwendigkeit 
des zivilen Luftschutzes und über richtiges Verhalten bei 
Luftgefahren . Anknüpfend an die Erfahrungen des 2. 
Weltkr ieges hob es die Vorbereitung von Selbstschutz
maßnahmen hervor. Beide Aufgaben sollte der Bundes
luftschutzverband übernehmen. 

(5) die Intensivierung der wissenschaftlich-technischen For
schung und der Tätigke it der Bundesanstalt für zivilen 
Luftschutz; 

insoweit beschränkte sich das Programm auf die Forde
rung nach zusätzlichen finanziellen Mitteln . 

(6) die Durchführung baulicher Luftschutzmaßnahmen; 

während die vorstehend genannten Punkte keine wesent
lichen Abweichungen von entsprechenden Maßnahmen 
im 2. Weltkrieg erkennen ließen, lag hier eine neue 
Planung vor. Dieser 6. Programmpunkt bildete in der 
Tat das Kernstück des gesamten Luftschutz-Programms, 
da das Oberleben der Bevölkerung ohne Schutzbauten 
nicht sicherzustellen war und demzufolge alle anderen 
Maßnahmen nur von relativ geringem Wert sein mul:l
ten . 
So forderte das Programm die Errichtung von Schutz
räumen in Gestalt von Schutzstollen, Schutzbunkern und 
Schutzbauten verschiedener Stärke (S 9, S 3 und S 1) ie 
nach mutmaßlicher Gefährdung der betreffenden Ge
biete. Es nahm dabei aber zunächst nur die Errichtung 
von Schutzräumen in Neubauten an Orten mit mehr als 
10000 Einwohnern in Aussicht. Daneben sollten jedoch 
die aus dem 2. Weltkrieg vorhandenen Schutzbunker 
und -stollen wieder instandgesetzt und moderne Sam
melschutzTäume neu errichtet werden. 

Außerdem wurde die Forderung aufgestellt, bei der 
Städteplanung die Bebauung möglichst weitgehend auf
zulockern und diesem Anliegen auch bei der Standort
wahl von Industrieobjekten Rechnung zu tragen. Weiter
hin wurde die Notwendigkeit angedeutet, auch die Be
völkerungsballungen im Ernstfall möglichst aufzulösen, 
ohne daß dieser Gedanke aber vertieft wurde . Eine 
großräumige Evakuierung lehnte das Programm aU$
drücklieh ab. 

(7) die Schaffung der erforderlichen Rechtsgrundlagen; 

das Programm sah die baldige Einbringung eines Ge
setzes über erste Maßnahmen auf dem Gebiete des 
zivilen Luftschutzes vor, um die vorstehend genannten 
Programmpunkte verw irklichen zu können. Dabei war 
man sich darüber im klaren, daß das entsprechende Ge
setz noch keine endgültige Regelung bringen würde. So 
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sollte die erarbei tete Liste der besonders luftgefährde
ten Orte und die Stärke des Luftschutzhilfsdienstes über
prüft sowie der Bau von Schutzräumen im Altbaubestand 
später geklärt werden. Ein Blutspendeprogramm, die 
Durchführung von Schutzmaßnahmen gegen chem ische 
und biologi sche Kampfmittel und gegen die Gefahren 
rad ioaktiver N iedersch läge sowie die abschließende ge
setz liche Rege lung dieser Geb iete wurden der Zukunft 
vorbehalten . 

Die Verhand lungen über dieses "Vorläufige Luftschutz
Programm " gestalteten sich außerordentlich schwierig. Es 
ging dabei nicht so sehr um die Notwendigkeit und Zweck
mäßigkei t der einze lnen Maßnahmen, als vielmehr um die 
Frage der Finanzierung. Das Programm sah eine Aufteilung 
der Kostenlast auf Bund, Länder und Gemeinden vor. 
Gle ichwohl warf allein schon d ie Ko stenbelastung des Bun
des Probleme auf, die zeitweilig die Bi ll ig ung des gesam
ten Programmes in Frage stellten . 

Nach eingehenden Erörterungen wurde das Luftschutz-Pro
gramm endlich am 11. Juli 1955 vom Bundeskab inett ver
abschiedet. über den Schutzbau als den finanziell schwer
wiegendsten Teil des Trogramms wurde allerdings keine ab 
schließende Entschei dung getroffen, da diese Frage erst 
bei der Vorlage des entsprechenden G ese tzentwurfs ge
klärt werden sollte. 

Mit der Bill igu ng des Vorläufigen Luft sch utz-Programmes 
war jedoch eine Grundlage für den Aufbau des zivilen Be· 
völkerungsschutzes geschaffen; es bildete vor allem auch 
den Ausgangspunkt für d ie Erarbei tung des so dringend er
ford er l i ~en Luftschutz-Gesetzes. 

2. Bere its Anfang Novem ber 1955 verabschiedete die Bun
desregierung den Entwurf eines "Gesetzes über Maßnah
men auf dem G ebiete des zivilen Luftschutzes (Luftschutz
gesetz)" und leitete ihn den gesetzgebenden Körper:chaften 
zu. D ie Beratungen dieses Entwurfes zogen sich f ast zwei 
Jahre hin und führten zu erheb li chen Änderungen der ur
sprünglichen Vor lag e. Erst am 9. 10. 1957 wurde das "Erste 
Gesetz über Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevölke
rung" (1. ZBG) verkündet (BGBI. I S. 1696). Die neue Be
zeichnung ha tte der Bundestag in zweiter Lesung dem Ent
wurf gegeben . Leider wurde dabei aber versäumt, den Ge
setzestext der neuen überschrift anzupassen, so daß es in 
den Einzelbestimmungen bei der alten Bezeichnung "ziviler 
Luftschutz" b.lieb. 

In § 1 der endgültigen G esetzesfassung wurde die Aufgab "! 
des zivilen Luftschutzes umrissen. Er sollte Leben und G e
sundheit der Bevölkerung, ihre Wohnungen, Arbeitsstätten 
und die für die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse wich
tigen Einrichtungen und Güter, insbesondere auch das Kul
turgut, gegen die Gefahren von Luftangriffen schützen und 
auftretende Notstände beseitigen oder mildern. Ursprüng
lich war der Schutz des Kulturgutes nicht als Aufgabe des 
Luftschutzes vorgesehen; die entsprechenden Verpfl ichtun
gen für Bund und Länder (§ 29) wurden vom Bundestag erst 
bei der zweiten Lesung eingefügt. 

In sei nem Aufbau ging das Gesetz von der Selbsthilfe der 
Bevölkerung aus, die durch behördliche Maßnahmen er· 
gänzt werden sollte (§ 1 Satz 2) . Hierin lag von vornherein 
eine Lücke, da das 1. ZBG keinerlei Vorschriften über Art 
und Umfang dieser Selbsthilfe enthielt. Zwar sollte der Bun
desluftschutzverband, der durch § 31 des Gesetzes - wie 
schon erwähnt - in eine bundesunmittelbare Körperschaft 
umgewandelt wurde, die Bevölkerung über Luftkriegs!=l "!
fahren aufklären, sie beraten und fre iwill ige Helfer für den 
Selbstschutz ausbilden. Das Gesetz begründete jedoch keine 
Verpflichtungen des einzelnen Staatsbürgers zum Selbst
schutz. Entgegen dem Gesetzeswortlaut, der die behörd-

li chen Maßnahmen nur subsidiär sah, lag damit das Schwer
gewicht des zivilen Bevölkerungsschutzes von vornherein 
im öffentlichen Bere ich. 

Da s erste Aufgabengebiet, für das das 1. ZBG eine Recht3-
grundlage schuf, war der Luftschutz-Warn- und Alarm
d ienst. Zur Warnung vor Luftangriffen sollte ein Bundes
amt mit nachgeordneten Warnämtern als Bundesbehörden 
errichtet werden. 

§ 7 begründete ferner einen Anschlußzwang für Behörden 
und Betriebe mit lebens- und verteidigungswichtigen Auf
gaben, damit d iese die M eldungen des Warnd ienstes über 
besondere Vorr ich tungen empfangen konnten. Für die öf
fentliche Alarmi eru ng der Bevö lkerung sollten dagegen die 
Gemeinden durch einen örtlichen Alarmdienst sorgen (§ 8) . 
Sie wurden auch zur Beschaffung, zur Unterhaltung und 
zum Betrieb der erforderlichen Sirenen verpflichtet. 

Als zwei tes Aufgabengebiet regelte das 1. ZBG die Auf
stellung eines Luftschutz-Hilfsdienstes, der im Falle von 
Luftangriffen Notständen vorbeugen oder abhelfen sollte. 
Da s G esetz (§ 10) ging dabei von der Aufstellung eines 
örtlichen Hilfsdienstes durch die Gemeinden aus. Es be
schränkte di ese Verpflichtung jedoch auf Orte, d ie wegen 
ihrer Größe, Struktur oder Bedeutung als besonders ge
fährdet angesehen wurden und in denen daher vordring
lich öffentl iche Luftschutzmaßnahmen durchgeführt werden 
sollten (§ 9). W elche Orte dafür vorzusehen waren, hatte 
der Bundesminister des Innern im Benehmen mit den zu
ständigen obersten Landesbehörden festzulegen . D ie Län
der ih rerseits sollten zur Ergänzung des örtlichen H ilfsdien
stes überörtliche Verbä nde aufstellen . Auch hier kam ein 
Subsid iaritätsgedanke zum Ausdruck, der aber in der 
Praxis nicht verwirklicht wurde, zumal schon das Vorläufig :::: 
Luftschutz-Prog ramm den Vorrang der Aufstellung über
örtlicher Verbände betont hatte. Dem Bund selbst blieb 
ledigl ich die Errichtung zentraler Ausb ildungsstätten für 
Führungskräfte vorbehalten. Die Verpflichtung der Gemein
den und Länder zur Aufste llung des LS-Hilfsdienstes um
faßte auch seine Ausbildung und Ausrüstung. 

Trotz des großen Pe rsona lbedarfs des LS-Hilfsdienstes, der) 
schon

l 
das vorläufige Luftschutzprogramm mit 260000 Mann 

beziffert hatte, hielt der Gesetzgeber daran fest, daß di e 
M itarbeit im Hilfsd ienst wie auch im Warn- und Alarm
dienst freiwillig sei n soll e (§12) . Ungeachtet der psycholo
gischen Widerstände gegen den Luftschutzgedanken, de~ 
Einführung der Wehrpflicht zur Aufstellung der Bundeswehr 
und der konjunkturbed ingten Anspannung des Arbeitsmark
tes konnte man sich nicht entschließen, eine zivile Diensi
pflicht für die neuen Organisationen zu begründen. Dam it 
stand von Anfang an fest, daß die Verwirklichung dieses 
Teiles des 1. ZBG auf außerordentliche Schwierigkeiten 
stoßen mußte. Daran änderte wenig, daß der LS-Hilfsdienst 
auf der Grundlage des Art. 63 der IV. Genfer Konvention 
vom 12. August 1949 (BGBI. 1954 II S. 917) eingerichtet wer
den und damit in Kriegszeiten einen besonderen völker
rechtlichen Schutz erhalten sollte (§ 11). 

Das Kernstück des 1. ZBG bildeten indessen die Bestim
mungen über bauliche Luftschutzmaßnahmen. Abgesehen 
von richtungweisenden, aber unverbindlichen Empfehlun
gen für die Standortwahl von Betrieben und die Städtepla 
nung sah das Gesetz eine Verpflichtung zum Bau von Per
sonenschutzräumen in Neubauten vor, die in Gemeinden 
mit mehr als 10000 Einwohnern errichtet würden. In diesen 
Geme inden sollten ferner bei Neubauten von Krankenan
stalten und Betrieben der Industrie, der Ernährungswirt
schaft, der öffentlichen Versorgung, des Verkehrs und de5 
Fernmeldewesens bauliche Maßnahmen zum Schutz wichti
ger Betr iebsanlagen und zur Sicherstellullg der Versorgung 
mit Energie und Wasser getroffen werden. 
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Diese wichtigen Bestimmungen traten indessen niemals :n 
Kraft, denn der Bundestag suspendierte sie bei der zweiten 
Lesung des Gesetzes und behielt die endgültige Inkraftset
zung einem weiteren Gesetz vor, das bis zum 1. Januor 1959 
erlassen werden sollte. Darüberhinaus folgten die gesetz
gebenden Körperschaften einem Vorschlag des Vermitt
lungsausschusses, wonach die Kostenregelung für Luft
schutzmaßnahmen im öffentlich geförderten sozialen Woh
nungsbau gleichfalls durch besonderes Gesetz erfolgen 
sollte. Zu beiden Gesetzen kam es in den folgenden Jahren 
- nicht zuletzt wegen der finanziellen Tragweite des Schutz
raumbaues - nicht. Die Folge davon war, daß in der Bun
derepublik in den Jahren darauf mehrere Millionen Woh
nungen neu gebaut wurden, die ohne Schutzräume blieben. 
Einige Jahre später standen die parlamentarischen Körper
schaften vor der gleichen Frage, nur war das Versäumte 
jetzt nicht mehr nachzuholen, zumal der Schutzraumbau ;r. 
bestehenden Gebäuden noch schwierigere Probleme auf
warf. 

Was angesichts dieser Beschlüsse von den baulichen Be
stimmungen des 1. ZBG blieb, war eine Verpflichtung der 
Gemeinden, die aus dem 2. Weltkrieg vorhandenen öffent
lichen Luftschutzbauten instandzusetzen, neue zu errichten 
und diese Bauten zu unterhalten . Darüberhinaus enthielt 
das Gesetz ein Verbot, vorhandene Schutzbauten zu beseiti
gen oder ihrem Verwendungszweck zu entfremden . Ange
sichts der rund 2500 Bunker aus der Zeit vor 1945 waren 
diese Regelungen von einiger Bedeutung. 

Schließlich bestimmte das Gesetz (§ 30), die Länder sollten 
dafür Sorge tragen, daß ausreichende Arzneim ittelvorräte 
für Luftschutzzwecke angelegt und unterhalten wurden. 

Während die Regierungsvorlage den zivilen Luftschutz als 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden 
aufgefaßt hatte und daher auch von einer anteiligen Ko
stenregelung ausgegangen war, bezeichnete das Gesetz 
(§ 2) den Luftschutz entsprechend der Auffassung des Bun
desrates ausdrücklich als Aufgabe des Bunde s. Demgemäß 
wurde der Bund auch zur T ragung der Zweckausgaben des 
öffentlichen Luftschutzes verpflichtet (§ 32). Ein Versuch, die 
Länder an diesen Kosten mit einer Interessenquote zu betei
ligen, scheiterte endgültig im Vermittlungsausschuß. Ande
rerseits wurde damit auch entschieden, daß Länder und Ge
meinden die persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten 
selbst aufzubringen hatten. 

Während der Regierungsentwurf vom Herbst 1955 noch da
von ausgegangen war, daß die Länder das Gesetz als 
eigene Angelegenheit ausführen sollten, gab die zwischen
zeitliehe Ergänzung des Grundgesetzes vom 19. März 1956 
eine verfassungsrechtliche Grundlage zur Einführung der 
Bundesauftragsverwaltung. Sie wurde in der endgültigen 
Fassung des Gesetzes gegenüber den Ländern verankert, 
während die Gemeinden im Auftrag der Länder handeln 
sollten (§ 2). Diese Lösung erwies sich als wenig glücklich, 
da so durch Bundesgesetz eine Landesauftragsverwaltung 
begründet wurde, - eine Verwaltungsform, die überdies das 
Recht einiger Länder nicht vorsah. Erst Jahre später hat 
sich der Bundesrat von dieser Regelung distanziert. 

Mit der Ausführung des Gesetzes in der Geme inde wurde 
der nach Landesrecht zuständige Beamte als örtlicher Luft
schutzleiter betraut (§ 4). Eine im Interesse der Einheitlich
keit im Regierungsentwurf vorgesehene Bestimmung, daß 
diese Aufgabe von dem leitenden Verwaltungsbeamten 
wahrgenommen werden sollte, scheiterte an Einwänden der 
Länder und wurde im Gesetzgebungsverfahren gestrichen. 

In bundeseigener Verwaltung blieben der Warndienst und 
zentrale Ausbildungsstätten für den LS-Hilfsdienst. Eine 

Sonderstellung erhielten die Bundesminister für Verkehr, 
Post- und Fernmeldewesen sowie der Verteidigung und die 
Deutsche Bundesbahn, die für Luftschutzmaßnahmen im 
Geschäftsbereich ihrer Verwaltungen selbst für zuständig 
erklärt wurden. 

3. Aus einem mehrjährigen Abstand heraus zeigt eine kriti
sche Würdigung des 1. ZBG, daß die organisatorische 
Grundkonzeption des Gesetzes richtig war. Durch die Ein
führung der Bundesauftragsverwaltung für den zivilen Be
völkerungsschutz wurde die Schaffung einer bundeseigenen 
Sonderverwaltung vermieden und die Verzahnung dieses 
Aufgabengebietes mit der allgemeinen inneren Verwaltung 
auf den verschiedenen Ebenen des Bundes, der Länder und 
Kommunen sichergestellt. Das Grundprinzip, keine Sonder
behörden zu schaffen, sondern den zivilen Bevölkerungs
schutz in den bestehenden Verwaltungsaufbau einzuglie
dern, wurde für die Zukunft richtungweisend. 

Leider wies das 1. ZBG in dieser Hinsicht aber einen Mangel 
ouf. Es betraute zwar die Gemeinden mit zahlreichen Auf
gaben, übersprang aber die Landkreisebene. Die Landkreise 
als Gemeindeverbände waren in dem Gesetz nicht erwähnt 
und hatten demzufolge keine eigenen Zuständigkeiten. Dies 
hatte insbesondere im Hinblick auf die zahlreichen ver
waltungsschwachen kleinen kreisangehörigen Gemeinden 
nachteilige Folgen, die in dem Schlagwort vom "vergesse
nen Londrat" zum Ausdruck kamen. 

Als eine Schwäche des 1. ZBG erwies sich auch die Bestim
mung über den örtlichen Luftschutzleiter. Da das Gese'z 
abweichend von ,der Regierungsvorlage die Frage offen
ließ, wer in jeder einzelnen Gemeinde für diese Funktion 
zuständig war, bedurfte es erst einer Regelung durch die 
verschiedenen Landesregierungen. Ehe diese vorlagen, ver
ging viel unnötige Zeit. Für den Staatsbürger hatte dies 
obendrein den Nachteil, daß er aus dem Gesetz selbst nicht 
entnehmen konnte, wer nun in seiner Gemeinde örtlicher 
Luftschutzleiter wor, sondern dazu andere landesrechtliche 
Vorschriften heranziehen mußte. Gesetzestechnisch war die$ 
eine wenig befriedigende Lösung. 

Schwerer als diese Mängel wog aber die fehlerhafte Zu
ordnung einzelner Aufgaben. Das 1. ZBG sah vor, daß die 
Beschaffung der Sirenen für den örtlichen Alarmdienst und 
der Ausrüstung für den örtlichen LS-Hilfsdienst durch die 
Gemeinden, die Beschaffung der Arzneimittelvorräte und 
der Ausrüstung des überörtlichen LS-Hilfsdienstes durch die 
Länder zu erfolgen habe. Diese Bestimmungen erwiesen sich 
bald als unpraktikabel, zumin.dest aber als finanziell nicht 
vertretbar. So kam es dazu, daß die Beschaffungsaufgaben 
mit dem Einverständnis der Länder entgegen dem Wortlaut 
des Gesetzes zentral vom Bund übernommen wurden. Der 
Bundesminister des Innern wies diese Aufgabe seiner Be
schaffungsstelle (vgl. 11. 2) zu, die nicht allein den Einkauf, 
sondern auch die Abnahme, die Zusammenstellung der Ge
rätesätze und die Auslieferung des beschafften Materials 
übernahm. 

Ein ähnliches Problem stellte die Verpfl ichtung der Gemein
den dar, die aus dem 2. Weltkrieg vorhandenen Bunker 
instandzusetzen. Auch hier stellte sich heraus, daß die Bau 
behörden der G emeinden im allgemeinen nicht in der Lage 
waren, diese Aufgabe zu losen. Einmal fehlten ihnen dazu 
die erforderlichen Techniker; zum anderen hätte aber die 
Einstellung zusätzlichen Personals für diesen Zweck die 
Obernahme der persönlichen Verwaltungskosten bedeutet. 
Hierzu waren zahlreiche Kommunen nicht bereit. Nach lang
wierigen Erörterungen wurde auch diese Aufgabe vom 
Bund übernommen, der sie entsprechend den Regelungen 
des FInanzverwaltungsgesetzes durch die jeweils zuständi
gen Landesbauverwaltungen durchführen ließ. Bis dahin 
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ging jedoch viel Zeit verloren und selbst danach war das 
Verfahren noch außerordentlich schwerfällig und zeitrau
bend. 

Betrachtet man nun rückblickend den materiellen Gehalt 
des 1. ZBG, so verstärken sich die Vorbehalte gegen dieses 
Gesetz noch weiter. Schon der Regierungsentwurf hatte sich 
auf Teilregelungen der gesamten Materie beschränkt. Wich
tige Gebiete wie der Selbstschutz, die Frage der Bevölke
rungsbewegungen und die Einführung einer zivilen Dienst
pflicht fehlten überhaupt. Darüberhinaus knüpfte das Ge
setz allzusehr an die Konzeption des deutschen Luftschutzes 
im 2. Weltkriege an und berücksichtigte die veränderten 
Faktoren, insbesondere die gleichmäßige Gefährdung des 
ganzen Bundesgebietes durch radioaktiven Niederschlag, 
zu wenig oder garnicht. 

Durch die Suspendierung der Schutzbaubestimmungen war 
das Gesetz vollends in einen Torso verwandelt worden . 
Uber die unmittelbare Folge, daß nun auf längere Zeit 
keine Schutzräume gebaut wurden, hinaus hatte diese Ent
scheidung der gesetzgebenden Körperschaften aber auch 
schwere mittelbare Auswirkungen. Da das Gesetz von der 
freiwilligen Mitarbeit des Bürgers am Aufbau des zivilen 
Bevölkerungsschutzes ausging, hätte es außerordentlichei 
Anstrengungen zur Aufklärung der Bevölkerung und zur 
Werbung freiwilliger Helfer bedurft. Diese konnten aber 
nur erfolgreich sein, wenn man den Staatsbürger von den 
Möglichkeiten eines Schutzes gegen etwaige Kriegseinwir
kungen und dem Sinn seiner Mitarbeit überzeugte. Die 
Grun·dvoraussetzung eines jeden Schutzes war und blieb 
ober der Bau von Schutzräumen. Die Frage, woh in sich die 
Bevölkerung begeben sollte, wenn sie durch Sirenen vor 
einer drohenden Gefahr gewarnt wurde, war aufgrund des 
1. ZBG ebenso wie zahlreiche andere Fragen nicht zu be
antworten. Der Verzicht auf die Verpflichtung zum Schutz
raumbau ließ in den Augen der Offentlichkeit alle An
strengungen um den Aufbau des zivilen Bevölkerungsschut
zes unglaubwürdig erscheinen. Damit entfiel aber auch 
weitgehend die Aussicht, die unbedingt erforderliche frei
willige Mitarbeit der benötigten zahlreichen Helfer für den 
LS-Hilfsdienst, den Warn- und Alarmdienst oder den Bun
desluftschutzverband zu gewinnen. So betrachtet stellte die 
Suspendierung der Schutzbaubestimmungen eine sehr 
schwere Hypothek für die weiteren Bemühungen um den 
zivilen Bevölkerungsschutz dar. 

Trotz aller seiner Schwächen, Mängel und Lücken war das 
"Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutze der Zivilbe
völkerung" aber dennoch ein Schritt nach vorn. Es schuf 
für alle im Bund, den Ländern und Gemeinden mit dem Be
völkerungsschutz befaßten Stellen eine - wenn auch unvoll
kommene - Rechtsgrundlage, um endlich aus dem Stadium 
der Programme herauszukommen und die dringend erfor
derliche Realisierung der Planungen zu beginnen. 

4. Als im Frühjahr 1957 die baldige Verabschiedung des 1. 
ZBG durch die gesetzgebenden Körperschaften zu erwarten 
stand wurde deutlich daß auf das Bundesministerium des 
Inner~ umfangreiche Verwaltungsaufgaben zukommen wür
den. Dies war insbesondere im Hinblick auf die Aufstellung, 
Ausrüstung und Ausbildung des LS-Hilfsdienstes, aber auch 
für den Warn- und Alarmdienst, die Arzneimittelbevorra
tung und den Schutz des Kulturgutes zu erwarten. Für die 

Bewältigung dieser Aufgaben, die großenteils nichtmin i
sterieller Art waren, fehlte eine Bundesoberbehörde, die 
das Ministerium insoweit entlasten konnte. Außerdem er
schien die Zusammenfassung der auf dem Gebiet des zivi
len Bevölkerungsschutzes tätigen Bundesdienststellen erstre
benswert, um einer Zersplitterung der Aufgaben zu begeg
nen, Zuständigkeitsüberschneidungen zu verh indern und fi
nanzielle Einsparungen herbeizuführen. 

Durch Erlaß vom 6. Juli 1957 (GMBI. S. 242) errichtete der 
Bundesminister des Innern daher zunächst eine "Bundes
dienststeile für zivilen Bevölkerungsschutz". Ihr wurden die 
Bundesanstalt für zivilen Luftschutz (vgl 111.5). die Bundes
anstalt Technisches Hilfswerk (vgl. 111. 4). die bereits beste
henden Planungsgruppen für die Warnämter und ein Ver
suchswarnamt in Düsseldorf unterstellt. Gleichzeitig wurde 
d ie Arbeit an einem Gesetz zur Errichtung einer Bundes
oberbehörde in Angriff genommen. 

Das Provisorium der Bundesdienststelle, mit deren Leitung 
der spätere Präsident Dr. Schmidt betraut worden war, 
währte nur wenig länger als ein Jahr. Durch Gesetz vom 
5. Dezember 1958 (BGBI. I S. 893) wurde ein Bundesamt für 
zivilen Bevölkerungsschutz errichtet. 

Das neue Bundesamt trat an die Stelle des im 1. ZBG vor
gesehenen Bundesamtes für den Warndienst. Es übernahm 
ferner die bisherigen Aufgaben der Bundesanstalt für zivi
len Luftschutz und die Leistung technischer Dienste für Luft
schutzzwecke. Die letztgenannte Aufgabe war vorher von 
der bisherigen Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wahr
genommen worden; ihre übrigen Aufgaben konnten dem 
Bundesamt mangels einer entsprechenden Gesetzgebungs
kompetenz des Bundes nicht übertragen werden. 

Das neue Bundesamt nahm weiterhin die Befugnisse des 
Bundesministers des Innern auf dem Gebiet des LS-Hilts
dienstes, der Sicherstellung des Kulturgutes und der Arznei
mittelbevorratung, mit Ausnahme der Rechte zum Erlaß 
Allgemeiner Verwaltungsvorschriften, wahr. Für diese Be
reiche oblag ihm auch die Ausübung der Aufsichts- und 
Weisungsbefugnisse des Bundes nach dem 1. ZBG. Weiter
hin sqh das Gesetz eine - allerdings nicht ausschließliche
Zuständigkeit des Bundesamtes für die Aufklärung über 
Aufgaben, Möglichkeiten und Maßnahmen des zivilen Be
völkerungsschutzes vor. 

Durch die Zusammenfassung der bisherigen Bundesanstalt 
für zivilen Luftschutz und der Hauptsteile des Technischen 
Hilfswerkes sowie des Bundeswarnamtes in einer Behörde 
wurde die Organisation auf Bundesebene wesentlich ver
einfacht. Da der Bundesluftschutzverband in der Zwischen
zeit durch das 1. ZBG in eine Körperschaft umgewandelt 
worden war, hatte man die zeitweilig erwogene Absicht, 
auch ihn in das Bundesamt einzugliedern, aufgeben müs
sen. Um trotzdem eine gewisse Verknüpfung zwischen bei
den Dienststellen zu ermöglichen, sah das neue Gesetz vor, 
daß der Bundesminister des Innern dem Bundesamt Auf
sichts- und Weisungsbefugnisse gegenüber dem BLSV über
tragen konnte. 

Mit der Errichtung des Bundesamtes war eine wesentliche 
Voraussetzung für den Vollzug des 1. ZBG und damit für 
den weiteren Aufbau des zivilen Bevölkerungsschutzes ge
schaffen. 

(Fortsetzung folgt) 
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ROTES KREUZ und ZIVILSCHUTZ 

Wert und Grenzen der Eigenständigkeit der nationalen RK-Gesellschaften (1*) 

von Ud. Min isterialrat Hans M etelmann 

Das Thema , das hier behandelt wird, ist zu vielschichtig, 
als daß es auf dem zur Verfügung stehenden Raum 
erschöpfend behandelt werden könnte. So muß ich es mir 
versagen, ouf die Bedeutung nöher einzugehen, die die 
freiwillige Betätigung einzelner in der Hilfeleistung für 
andere als ethische Grundlage eines Staatswesens hat, 
besonders eines Staates, der an der Freiheit orientiert ist. 
So bedculsam dieses Thema auch ist, so soll im folgenden 
doch das Verhältnis des Staates zu der 0 r ga n isa t i -
on Freiwilliger in der Rot-Kreuz-Gesellschaft Im Mittel 
punkt stehen. 

Aber es wurde auch noch zu weit führen, wenn die 
Beziehungen des Staates zu seiner Rot-Kreuz-Gesellschaft 
auf allen Betätigungsfeldern dieser Gesellschaft im 
Fr ieden untersucht würden. Vielmehr müssen Fragen der 
Zusammenarbeit etwa auf dem Gebiet der freien 
Wohlfahrtspflege, der Unterhaltung von Krankenhäusern, 
der Schaffung von Unfallhilfsstellen, ja sogar des 
Katastrophenschutzes im Frieden ausscheiden. Alle diese 
Aufgaben, so wichtig sie für sich selbst genommen auch 
sind, berühren das Wesen der na t ion ale n Rot-Kreuz
Gesellschaft indessen nicht. 

Die Problematik 

Das Wesen spez ifisch dieser Gesellschaft wird gekennzeich
net durch die Aufgabe, für die das Rote Kreuz auf Grund 
der In itiative von Henry Dunant ursprünglich geschaffen 
wurde, nämlich durch die Aufgabe, im Kriege oder -
moderner ausgedrückt - im politischen Konfliktfall den 
Verwundeten .. Kranken oder sonst hilflosen Personen 
unabhängig von politischen Leidenschaften jeder Art zur 
Hilfe zu kommen. 

Hier liegt auch die Problematik der Beziehungen zum 
Staat, dem die jeweilige nationale Rot-Kreuz-Gesellschaft 
angehört und dem gegenüber ihre Mitglieder staatsbür
gerliche Pfl ich te n zu erfüllen haben. In der modernen 
Kampfführung wird in steigendem Maße von Seiten der 
kriegsführenden Staaten versucht, die politischen Leiden
schaften ihres Volkes und der übrigen Welt für Zwecke der 
Kriegführung zu aktivieren. Hierbei tritt zunehmend 
neben den Versuch zur Begeisterung für sogenannte 
positive Kriegsziele die moralische Diffamierung des 
nationalen oder politischen Gegners. Eine Abschwächung 
dieser Tendenz ist auch nach 1945 nicht zu erkennen. Im 
Gegenteil! Die Vervollkommnung der Kommunikationsmit
tel wie Fernsehen, Rundfunk und Presse verleiten zu einer 
Verstärkung dieser Tendenz. 

Demgegenüber sind die nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaf
ten als Voraussetzung zur internationalen Anerkennung 
ihrer Tät igkeit, vor allem auch im Besatzungsfall (Art. 63 
der IV. Genfer Konvention ) verpflichtet, ihre Hilfeleistun
gen auch oder vielmehr gerade im Kriege nur von 
der H i I f s b e d ü I' f ti g k e i t, nicht dagegen von 
Fragen der Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit oder 

') Etwas gekürzte Bearbei tu ng eines Vortrag s des Verfassers auf der 

9. Justiliadogun (J des Deu tschen Rolen Kreuzes om 10. 9. 1965 in 

Würzburg. 

politischen ü berzeugung abhängig zu machen. Kommt die 
Rot-Kreuz-Gesellschaft dieser internationalen Verpflich 
tung nach, so wird sie in eine Konfliktsituation zu den 
politischen Repräsentanten ihres Staates geraten können, 
wenn diese Verpflichtung zu eigenständigem Handeln von 
dem Staat nicht anerkannt und auch im Konfliktfall 
aeachtet wird. 

Damit erhebt sich die Frage, wie eng die Bindungen einer 
nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaft zu ihrem Staate sein 
dürfen, ohne diese Eigenständigkeit zu gefährden . Diese 
Frage stellt sich schon im Frieden, nicht erst im Fall 
kriegerischer Verwicklungen. Denn es ist unwahrscheinlich, 
daß ein Staat im Fall eines kriegerischen Konflikts einer 
auf seinem Boden und aus seinen Staatsangehörigen 
bestehenden Hilfsgesellschaft größere Rechte und Freihei
ten einräumen wird , als im Frieden bereits in den Bereich 
des Selbstverständlichen, in das Bewußtsein des Unabding
baren eingegangen sind. Der Versuch zur Einschränkung 
solcher Rechte durch einen in einen politischen Konflikt 
verwickelten Staat ist vielmehr wahrscheinlicher als seme 
Bereitschaft zur Ausweitung dieser Rechte. 

Je enger die Beziehungen zwischen Staat und seiner Rot
Kreuz-Gesellschaft sind, je mehr der Staat insbesondere zu 
ihrer Finanzierung beiträgt, desto leichter wird die 
Regierung des Staates versucht sein, von seiner nationalen 
Rot-Kreuz-Gesellschaft ein den tagespolitischen Regie
rungsmaßnahmen entsprechendes Verhalten notfalls auch 
gegen deren internationale Verpflichtung zu fordern . 

Schwer wiegt deshalb die Meinung derer, die vor einem 
Engagement mit dem Staat insbesondere auf finanziellem 
Gebiet warnen und die sich zur Wahrung der Eigenstän
digkeit des Deutschen Roten Kreuzes allein auf den 
immerhin nicht unerheblichen Schutz des Art. 9 des 
Grundgesetzes und auf die aus der Ratifizierung der 
Genfer Konventionen durch die Bundesrepublik sich 
ergebenden Garantien verlassen wollen. Aber damit 
kommt die Existenzbedrohung für die nationale Rot-Kreuz
Gesellschaft von einer anderen Seite. 

Das Rote Kreuz ist seinerzeit nicht nur gegründet worden, 
um im Kriege den Verwundeten auf den Schlachtfeldern zu 
helfen, sondern auch dazu, vorsorglich die Mittel und 
Hilfskräfte bereitzustellen und letztere zu schulen, die im 
Bedarfsfall für eine schnelle und wirksame Hilfeleistung 
erforderlich sind. 

Nun kann aber eine Hilfsorganisation, die ihre Tätigkeit in 
erster Linie aus Spenden finanzieren muß, in Organisation, 
Güte der Ausrüstung und Intensität der Ausbildung nicht 
mit den Mitteln des Staates konkurrieren. Ohne staatliche 
Zuschüsse liefe sie deshalb Gefahr, daß ihre aktivsten 
Mitglieder dorthin abwandern, wo ihnen größere Möglich
keiten insbesondere auf technischem Gebiet geboten 
werden. In diesem Fall wäre ein Verkümmern der 
Hilfsorganisation kaum zu verhindern . 

Der Staat andererseits kann angesichts der Begrenztheit 
der Mittel, die für solche Vorsorgemaßnahmen insgesamt 
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zur Verfügung stehen, solche Zuschüsse nur verantworten, 
wenn sich die Hilfsorganisation sinnvoll in die Gesamtheit 
der staatlichen Vorsorgemaßnahmen einordnet. 

Um die Be d i n gun gen für diese Einordnung scheint 
es mir zu gehen. Ist der Staat bei seinem Verlangen nach 
Einordnung des Deutschen Roten Kreuzes in der Lage, 
dessen Eigenständigkeit in einem Umfang unangetastet zu 
lassen, daß diesem die Erfüllung seiner internationalen 
Verpflichtungen auch weiterhin vor allem auch In 

Krisenzeiten möglich bleibt? 

Wo sieht der Staat die Grenzen dieser Eigenständigkeit? 
Sind diese Grenzen so, daß auch das DRK sie akzeptieren 
kann? Ich hoffe, hiermit die Fragen, um die es hier geht, 
richtig umrissen zu haben. Die Antwort auf sie kann 
allerdings nur meine private Meinung enthalten, eine 
Meinung jedoch, die sich weithin an den in Nordrhein
Westfalen getroffenen Maßnahmen und den damit 
gemachten Erfahrungen orientiert hat. Sie wird nicht von 
ethischen Anschauungen oder Sympathien getragen se in 
sondern von dem nüchternen Kalkül des Verwaltungs
beamten, der bei einer ihm gestellten Aufgabe mit den 
geringstmöglichen Mitteln die größtmögliche Wirkung zu 
erzielen hat. Ich muß deshalb zunächst die Aufgabe kurz 
umreißen. 

Die Aufgabe des Zivilschutzes 

Die Verwaltung ist von dem Gesetzgeber beauftragt, 
einen Zivilschutz aufzubauen, dessen Aufgabe es ist, in 
einem etwaigen Verteidigungsfall Personen- oder Sach
schäden der Zivilbevölkerung vorzubeugen oder abzuhel
fen . Der U m fan g der Aufgabe wird in erster Linie 
durch die Wirkungskraft moderner Waffen, das Aus
maß der Vorsorge durch die zur Verfügung gestellten 
Mittel bestimmt. 

Ein Blick auf die Verlustlisten der Kriege dieses 
Jahrhunderts zeigt, daß die Verluste unter der Zivilbevöl
kerung gegenüber denen der Streitkräfte in ständigem 
Ansteigen begriffen sind. Sie machen heute regelmäßig ein 
Mehrfaches der Verluste der Streitkräfte aus. Dies gilt 
nicht nur für die absoluten Zahlen, sondern auch 
prozentual. 

Bei den Streitkräften aber rechnet man, daß etwa 4 
Prozent des Kräftepotentials für den Sanitätsdienst der 
Truppe bestimmt sind. Wollten wir für die Zivilbevölke
rung trotz prozentual größerer Verlustgefahr auch nur 
einen gleich starken Sanitätsdienst wie für die Streitkräfte 
aufbauen, so würden hierfür allein über zwei Millionen 
Menschen erforderlich sein . Daß dies eine utopische Zahl 
ist, liegt auf der Hand. Aber der Sanitätsdienst ist ja nicht 
der einzig erforderliche Hilfsdienst. Hinzu kommen der 
Betreuungsdienst, der Brandschutz- und Bergungsdienst, 
um nur die Hauptdienste zu nennen, die zusammen ein 
Mehrfaches dieses Kräftepotentials erforderten. 

Schon aus diesen kurzen Ausführungen wird ersichtlich, 
daß ein aus r eie h end e r Zivilschutz mit den begrenz
ten zur Verfügung stehenden Mitteln nicht aufgebaut 
werden kann. Diese Mittel aber können aus den 
versch iedensten Gründen nicht beliebig vermehrt werden. 
Um gleichwohl einen möglichst großen Erfolg zu erzielen, 
müssen sich die Bemühungen des Staates deshalb in drei 
Richtungen erstrecken: 

1. Die Unterstützung aller Bemühungen zur Einschrän
kung der Waffenwirkungen. 

2. Äußerste Konzentration der für den Zivilschutz 
bereitgehaltenen Hilfskräfte und Hilfsmittel. 

3. Schutz der für den Zivilschutz benötigten Hilfskräfte 
und Hilfsmittel vor feindlicher Waffenwirkung und 
Schutz vor Ausschaltung bei Feindbesetzung. 

Dabei weisen die Punkte 1 und 3 in den internationalen 
Bereich, während Punkt 2 ausschließlich der nationalen 
Verantwortung unterliegt. 

Internationale Bemühungen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung 

Es gibt verständlicherweise kaum aufmerksamere Be · 
obachter der Abrüstungsbestrebungen als die für den 
Zivilschutz Verantwortlichen. Kommt zum Beispiel ein 
Abkommen über den Verzicht des Einsatzes von Ga, 
zustande, wie es ja in der Tat geschehen und - jedenfalls 
im letzten Weltkrieg - eingehalten worden ist, so kann im 
Rahmen des Zivilschutzes die Gasschutzausbildung und 
-ausrüstung zurückgestellt und die hierdurch freiwerdenden 
Kräfte und Mittel für den Ausbau anderer Dienste 
verwendet werden. Das gleiche gälte für Abkommen über 
den Verzicht zum Einsatz etwa von Atomwaffen und erst 
recht für ein Abkommen, in dem auf die bewaffnete 
Auseinandersetzung als Mittel der Politik überhaupt 
verzichtet würde. Solange allerdings ein Staat Waffen 
einer bestimmten Art besitzt, werden die anderen Staaten 
auf Schutzvorkehrungen gegen diese Waffen nicht 
verzichten können, auch wenn Abkommen den Einsatz 
dieser Waffen untersagen. Denn zu ungewiß ist es, ob ein 
solches Abkommen von jedem Staat auch dann noch 
eingehalten wird, wenn er sich von dem Waffeneinsatz ein 
Ubergewicht versprechen kann . 

Es ist jedoch zu befürchten, daß auch die derzeitigen 
Abrüstungsverhandlungen das Schicksal aller vorherge
henden Versuche erleiden - solche Versuche wurden bereits 
seit dem Altertum immer wieder gemacht und 
sc h e i t ern. Zu verschieden ist die Interessenlage der 
auf den Status quo bedachten und der seine Veränderung 
erstrebenden Staaten, zu sehr sind solche Konferenzen 
mit machtpolitischen Problemen belastet, mit Mißtrauen, 
ob nicht nur die derzeitigen Regierungen aller Länder, 
sondJrn auch die künftigen sich an ein solches Abkommen 
halten werden. 

Ungleich wirksamer als die Bemühungen um eine 
Begrenzung der Waffen waren indes die internationalen 
Bestrebungen um den Schutz und die Hilfeleistung für den 
kampfunfähigen Menschen, gleichgültig, welcher Nation er 
angehört. Diese Bestrebungen, von Henry Dunant initiiert, 
haben ihren gegenwärtigen Stand in den vier Genfer 
Abkommen von 1949 erreicht. Dabei bedeuten diese 
Abkommen gegenüber dem ersten von 1864 nicht nur eine 
Verfeinerung der Schutzbestimmungen, sondern darüber 
hinaus eine wesentliche Erweiterung. 

Während Henry Dunants Bestrebungen und das Interesse 
der Signatarstaaten des ersten Abkommens nur auf die 
Verbesserung des Loses der Verwundeten auf dem 
Schlachtfeld gerichtet waren, ist insbesondere in dem 4. 
Abkommen von 1949 erstmalig nicht nur der Schutz 
kranker und verwundeter Personen, sondern der Schutz 
und die Vorsorge für die Zivilbevölkerung schlechthin 
angesprochen. Dabei ist diese Entwicklung noch keines
wegs abgeschlossen, dar f sie nicht abgeschlossen sein . 

Der Entwurf des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz für die 

"Regeln zur Einschränkung der Gefahren, denen die 
Zivilbevölkerung in Kriegszeiten ausgesetzt ist" 

ist ein großartiger Versuch, vor b e u gen d Gefahren 
von der Zivilbevölkerung abzuwenden, ein Versuch 
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allerdings, dem bisher der Erfolg versagt geblieben ist - in 
erster Linie wohl, weil er von den Mächten eine 
Begrenzung des Waffen einsatzes bis möglicherweise zum 
völligen Verzicht fordert. Wenn dieser Versuch bisher auch 
noch zu keinem sichtbaren Erfolg geführt hat, so müssen 
doch alle, denen der Schutz der Zivilbevölkerung als 
Aufgabe gestellt ist oder sonst am Herzen liegt, die 
Durchsetzung dieser Regeln mit allen Mitteln zu fördern 
versuchen. Denn durch keine nachfolgenden Hilfsmaßnah
men könnte ein so wirksamer Schutz geschaffen werden 
wie durch die völkerrechtliche Anerkennung dieser Regeln, 
die den Umfang der Hilfsbedürftigkeit entscheidend 
einschränken würde. 

Ich meine auch, daß dieser Versuch zwar schwierig, aber 
nicht aussichtslos ist. Denn je mehr ein Staat bereit ist, auf 
Waffengewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele 
zu verzichten, um so mehr wird er auch bereit sein, bei der 
Wa f f e n a n wen dun g Einschränkungen auf sich zu 
nehmen, sofern die Gegenseitigkeit durch einen potentiel
len Gegner verbürgt ist. 

Im Bereich dieses Neulandes ist also noch viel zu tun. 
Auch die bestehenden Konventionen aber bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit einer ständigen Fortbildung. Das gilt 
insbesondere für die 4. Genfer Konvention, die ja ihrerseits 
in Neuland vorstieß. Hier stehen für die Verwaltung 
derzeit folgende Probleme im Vordergrund : 

1. die internationale Sicherung der Verbreitung 
der Kenntnisse über die Bestimmungen dieser 
Konvention, zu der sich die vertragschließen
den Staaten in Art. 144 verpflichtet haben und ohne 
die die Konvention wirkungslos bleiben müßte. Diese 
Verbreitung könnte etwa durch eine internationale 
Verpflichtung zur periodischen Bekanntgabe der Aus
bildungsprogramme und ihrer Durchführung wesent
lich gefördert und gesichert werden. 

2. Die Schaffung eines einheitlichen Schutzzeichens für 
die Organisationen, die in Art. 63 des IV. Abkommens 
genannt sind, ein Problem, das in Ziff. 3 der Prager 
Resolution des Delegiertenrates des Internationalen 
Roten Kreuzes im Oktober 1961 bereits angesprochen 
ist. 

3. Der Schutz der einzelnen Einsatzkräfte der in Art. 63 
genannten Organisationen, entsprechend dem Schutz, 
der für das Sanitätspersonal bereits unter gewissen 
Bedingungen besteht. 

4. Die Abgrenzung der in Art. 63 Abs. 2 erwähnten 
lebenswichtigen öffentlichen Dienste, deren Aufrecht
erhaltung auch im Besatzungsfall gewährleistet wird . 
Daß diese Abgrenzung besonderen Schwierigkeiten 
unterliegt, bedarf keiner näheren Erläuterung. An · 
dererseits ist diese Abgrenzung zur Wirksamkeit der 
Schutzbestimmung des Art. 63 Abs. 2 einfach not
wendig. 

Hinsichtlich all dieser Punkte richten sich die Hoffnungen 
auf die Rot-Kreuz-Konferenz, die im Oktober dieses 
Jahres in Wien stattfand. (Deren Ergebnis jedoch bei 
Drucklegung dieses Heftes noch nicht vorlag. Anm. des 
Redakteurs.) 

Die Bedeutung 
des Internationalen Roten Kreuzes 

Internationale Vereinbarungen können auf ihre Einhaltung 
auch im Konfliktfall nur dann rechnen, wenn sie von 
S tao te n abgeschlossen sind. So sind ja auch die 
Genfer Konventionen Verpflichtungen, die die beigetrete -

nen Staaten übernommen haben und die damit für sie und 
ihre Staatsangehörigen zum Bestandteil des geltenden 
Völkerrechts geworden sind. Daß diese Tatsache in einem 
Lande besonders schwer wiegt, dessen Grundgesetz die 
Normen des Völkerrechts über die Bestimmungen der 
eigenen Verfassung stellt, sei nur am Rande erwähnt. Eine 
Weiterverfolgung dieses Gedankens würde zu Problemen 
führen, die heute außerhalb der Betrachtung bleiben 
müssen. 

Wenn also auch die Staaten die Konventionen abgeschlos
sen haben oder ihnen beigetreten sind, so ist doch wohl 
kaum zuviel gesagt mit der Behauptung, daß diese 
Konventionen ohne die Inititative des Roten Kreuzes und 
ohne seine Vorarbeiten nicht zustande gekommen wären. 
Diese Initiative zu stärken und die Vorarbeiten zu 
unterstützen, haben deshalb alle diejenigen Anlaß, denen 
es um die Fortentwicklung des Grundgedankens jener 
Konventionen geht. 

Vielen Lesern dieser Zeitschrift ist besser als mir 
Organisation und Arbeitsweise des Roten Kreuzes be
kannt, das mit seinen zwei Säulen, dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz und der Liga der nationalen 
Rot-Kreuzgesellschaften in den internationalen Rot-Kreuz
konferen zen untereinander und mit den Delegierten der 
Staaten zusammenarbeitet. 

Auch auf die hervorragende Stellung des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz brauche ich hier nicht näher 
einzugehen. 

Ist es schon ungewöhnlich, daß in einem internationalen 
Vertragswerk weltweiten Ausmaßes eine privatrechtliehe 
Gesellschaft von nur 25 Privatpersonen überhaupt erwähnt 
wird, so gilt dies erst recht für die Einräumung solcher 
Rechte, die bis zur Möglichkeit gehen, auf ihrem 
Arbeitsgebiet als Schutzmacht tätig zu werden. 

Diese Sonderstellung ist nicht Urs ach e, sondern 
F 0 I g e des Ansehens, das das Internationale Komitee 
besitzt. Es beruht auf seinem Wirken in der Vergangen
heit, das keinen Zweifel darüber aufkommen ließ, daß 
seine Ziele außerhalb jeden Machtstrebens der Verwirkli 
chung reiner Menschlichkeit dienten. 

So groß aber das Ansehen, die Bedeutung und die 
Sonderrechte des Internationalen Komitees auch sind, 
seine Wirkungskraft wäre nicht nur im Frieden, sondern 
erst recht im Konfliktfall einfach aus physischen Gründen 
nur auf Einzeimaßnahmen begrenzt, wenn es nicht 
Unterstützung im gleichen Geiste in den einzelnen Staaten 
fände. Seine Ideen, seine Hilfsmaßnahmen bedürfen 
deshalb in allen Ländern einer Organisation, die auf die 
gleichen Ziele ausgerichtet ist. Diese Erkenntnis hat schon 
frühzeitig zu der Bildung nationaler Rot-Kreuz-Gesell 
schaften geführt, die - den gleichen Zielen verpflichtet - in 
der Liga der Rot-Kreuz-Gesellschaften eng mit dem 
internationalen Komitee zusammenarbeiten. 

Diese nationalen Rot-Kreu z-Gesellschaften dienen nun nicht 
nur dazu, das Gedankengut und das Wollen des 
Internationalen Komitees innerhalb ihres Volkes zu 
verbreiten und zu verwirklichen. Sie sind vielmehr 
umgekehrt auch in der Lage, die in ihrem Lande 
bestehenden besonderen Probleme des Schutzes der 
Zivilpersonen oder der sonst hilfsbedürftigen Personen in 
die internationale Diskussion einzubringen. Ein Beispiel 
hierfür: 

Ich habe bereits als eins der ungelösten Probleme die 
Abgrenzung der lebenswichtigen öffentlichen Dienste im 
Sinne des Art. 63 Abs. 2 der IV. Genfer Konvention 
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bezeichnet. Es liegt auf der Hand, daß in einem 
hochindustrialisierten Lande mit großen Bevölkerungsbai· 
lungen andere und mehr öffentliche Dienste lebenswichtig 
sind als etwa in einem vorwiegend agrarstruktuierten 
Land. Auch wird ein Land, das im politischen Konfliktfall 
ganz oder teilweise mit einer Feindbesetzung rechnen 
muß, an der Effektivität der IV. Genfer Konvention 
überhaupt ein störkeres Interesse haben als ein Land, 
dessen Besetzung außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit 
liegt. 
Diese Interessen nun werden im Rahmen der Rot-Kreuz
Arbeit von einer nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaft um so 
wirksamer vorgebracht und vertreten werden können, je 
größer und offensichtlicher die Eigenständigkeit dieser 
Gesellschaft gegenüber ihrem Staat ist. Nur solche 
Eigenständigkeit vermag glaubhaft zu machen, daß hier 
nicht machtpolitische, sondern a II ein h u man i t ä re 
Interessen vertreten werden, die deshalb auch von dem 
potentiellen Gegner akzeptiert werden können. 
Die Bundesrepublik ist infolge ihrer geographischen Lage 
so gefährdet, daß von der internationalen Verbreitung der 
Genfer Konventionen und von deren Ausbau das Leben 
einer Vielzahl ihrer Bürger abhängig sein kann. Sie muß 
deshalb ein vitales Interesse daran haben, daß ihre Rot
Kreuz-Gesellschaft durch Gewährleistung ihrer Eigenstän
digkeit die größtmögliche internationale Resonanz erhält. 
Darüber hinaus gibt aber auch nur eine solche Gewährlei
stung der Eigenständigkeit dem Staat, dem die nationale 
Rot-Kreuz-Gesellschaft angehört, die politische Entschei
dungsfreiheit, darüber zu befinden, ob Vorschlöge des 
Internationalen Roten Kreuzes von ihm sanktioniert, mit 
Vorbehalten bedacht oder abgelehnt werden sollen. Also 
auch unter diesem Gesichtspunkt sollte ein Interesse des 
Staates an der Erhaltung der Eigenständigkeit seiner Rot
Kreuz-Gesellschaft bestehen. 

Wird also die Notwendigkeit der Eigenständigkeit der 
nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaft von seiten des Staates 
anerkannt, - und alle Verlautbarungen der Bundesregie
rung gehen dahin -, so erhebt sich die Frage, wie 
angesichts der vielen personellen und materiellen Bezie
hungen zwischen einem Staat und seiner Rot-Kreuz
Gesellschaft, die international in den Konventionen ja 
auch als legitim anerkannt worden sind - wie diese 
Eigenständigkeit pr akt i s c h ge w ä h r lei s t e t, wo
durch sie pro k t i s c h g e f ä h r d e t werden kann. Auf 
diese Frage ist eine kurze, globale Antwort überhaupt nicht 
möglich. Hierfür wären vielmehr die Beziehungen im 
einzelnen auf ihre Bedeutung für die Erhaltung der 
Eigenständigkeit zu untersuchen. Lassen Sie mich deshalb 
aus der Vielzahl möglicher Fälle nur jeweils ein Beispiel -
allerdings ein gravierendes - für die politische Garantie 
der Eigenständigkeit der nationalen Rot-Kreuz-Gesell
schaft und für ihre Gefährdung anführen: 

Eine Gefährdung der Eigenständigkeit läge sicherlich dann 
vor, wenn der Staat eine Finanzierung oder Mitfinanzie
rung einer Aufgabe seiner Rot-Kreuz-Gesellschaft im 
internationalen Bereich aus Gründen der Tagespolitik 
plötzlich einstellte. Dies gilt vor allem, wenn hierdurch die 
weitere Erfüllung der Aufgabe unmöglich gemacht wird. 
Dann ist ein Freisein dieser Rot-Kreuz-Gesellschaft von der 
Machtpolitik ihres Staates nicht mehr glaubhaft. 

Beilagenhinweis : 

Die Bedeutung der Sicherheit der Finanzierung für die 
Erhaltung der Eigenstöndigkeit werde ich im übrigen spä 
ter noch einmal zu erwähnen haben. Ein Indiz für die 
Eigenständigkeit einer Rot-Kreuz-Gesellschaft ist es an
dererseits, wenn die Regierung ihres Landes es als 
selbstverständliches Recht dieser Gesellschaft betrachtet, 
auch mit den nationalen Rot - Kreuz - Gesellschaften 
solcher Staaten Verbindung zu pflegen, Besprechungen 
zu führen, kurz zusammenzuarbeiten, zu denen die 
staatlichen Beziehungen abgebrochen sind oder aus 
sonstigem Anlaß nicht bestehen. 

Wenn also auch die Frage nach der Vereinbarkeit oder 
Unvereinbarkeit einer Maßnahme des Staates mit der 
Eigenständigkeit der nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaft im 
einzelnen geprüft werden muß, so läßt sich eine gewisse 
Plattform für diese Prüfung vielleicht doch gewinnen : 

In Art. 9 der drei ersten und Art. 10 des IV. Genfer 
Abkommens ist das Recht des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz auf Entfaltung einer Initiative auch über 
diese Abkommen hinaus ausdrücklich verankert. Bei 
zahlreichen einzelnen Schutzbestimmungen dieser Abkom
men, z. B. in Art. 123 des 111. Abkommens, in Art. 140 des 
IV. Abkommens, ist ausdrücklich bestimmt, daß diese 
Schutzbestimmungen als Einengung entsprechender freier 
Initiativen des Internationalen Komitees, der nationalen 
Rot-Kreuz-Gesellschaften oder anderer Hilfsgesellschaften 
nicht ausgelegt werden dürfen. 

In Art. 63 Abs. 1 der IV. Konvention ist es sogar einer 
fremden Besatzungsmacht untersagt, die Tätigkeit einer 
nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaft anders als vorüberge
hend zu unterbinden, solange diese Tätigkeit den 
Grundsätzen entspricht, die von den internationalen Rot
Kreuz-Konferenzen festgelegt sind. Auch hier also Ge
währleistung der freien Initiative innerhalb des internatio
nal festgelegten Aufgabenkreises und über die einzelnen 
Bestimmungen hinaus. 

Es mag zweifelhaft sein, ob es angesichts dieser 
interrtationalen Bestimmungen überhaupt noch einer 
nationalen Garantie der Entwicklung freier Initiative der 
Hilfsgesellschaft bedarf, ob diese internationalen Bestim
mungen nicht die nationale Garantie bereits einschließen. 
Das kann deshalb zweifelhaft sein, weil die Konventionen 
über das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen dem 
einzelnen Staat und seinen Hilfsgesellschaften nichts 
aussagt. Sicherlich aber läge es im Rahmen dieser 
internationalen Bestimmungen, würde ihre Durchsetzung 
glaubhafter machen, wenn auch im nationalen Bereich der 
Staat eine Garantie dafür abgäbe, daß eine Zusammen
arbeit des Staates mit einer seiner Hilfsgesellschaften nicht 
zu einer Einengung ihrer freien Initiative führen wird. 

Lassen Sie mich hiermit meine Ausführungen über den 
internationalen Problemkreis abschließen. Sie sind gewiß 
nicht erschöpfend, aber ich glaube deutlich gemacht zu 
haben, daß die Erhaltung der Eigenständigkeit der 
nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaft um der Wirkungsmög
lichkeit im internationalen Raum willen auch im Interesse 
des Staates liegt. 

(Ein zweiter Teil folgt) 

Diesem Heft liegt eine Beilage der Firma Vacanza Immobilien GmbH 
Frankfurt a. Main, bei. 

Wir bitten um freundliche Beachtung. 
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Das Selbstschutzgesetz und der Staatsbürger 
von Friedrich Krüger 

Wenn nunmehr das "Gesetz über den Selbstschutz der 
Zivilbevölkerung" am 1. Januar 1966 in Kraft treten wird, 
dann ist bis zu diesem Term in eine Re ihe von Jahren ver
strichen, in denen jeder Bundesbürger wahrlich Zeit und 
Muße genug hatte, um sich geistig darauf einzustellen, daß 
nunmehr auch auf ihn Aufgaben im Selbstschutz zukommen 
würde n. 
Es hat auch nicht an einer langen, vorbereitenden Aufklä
rung in Wart, Schr ift und Bild in allen Orten der Bundes
republik durch den hierfür zuständigen Bundesluftschutz
verband (nunmehrigen Bundesverband für den Selbstschutz) 
gefehlt. Es konnte, wer wallte und Ohren hatte zu hören, 
von der Umwandlung der bisherigen Freiwilli gke it einer 
Teilnahme am Selbstschutz in eine Se.- Pfl icht nicht über
rascht sein. Der Beweis, daß die Bemühungen der Aufklä
rung und Werbung nicht umsonst waren, ist durch eine be
achtliche Zahl fre iwi lliger Helfer im Se. und vor allem deren 
Ausbildung hinlänglich erbracht. Kurzum, es ist das er
reicht, was ohne Gesetzeskraft auf freiwilliger Basis billi
gerweise an Leistung erwartet werden kannte. Diese Tat
sache sollte nie vergessen werden, wenn man kritisch - oft 
von nicht allzu kompetenter Seite - zu den Problemen bzw. 
Fra!=jen "Warum erst so spät?" "Warum bisher noch so un
vollkommen?" und ähnlichen Stellung nimmt. 
Es soll heute in diesen Ausfüh rungen nur zu dem Abschn itt 
"Ausb ildung " (§ 32 des Se.-Gesetzes) und zu der den Bürger 
am meisten interessierenden Grundausb ildung Stellung ge
nommen werden. Diese wird neben den Forderungen z. B. 
den Schutzraum oder die Notbevorratung betreffend als 
erster höchst unangenehmer Eingriff in seine Privatsphäre 
empfunden. 

Einige wenige Beispie le bzw. Außerungen aus Befragungen, 
Mei nungstesten und "Eingesandt" in Zeitungen gerade die 
bevorstehende Grundausbildung betreffend, werden stich
wortartig im Originaltext aufgeführt und könnten beliebig 
ergänzt werden. Man schreibt: 

"Betrifft mich nicht, das neue Gesetz : ich werde bald 65, 
und dann kann mich keiner mehr für den Luftschutz ein
rücken lassen. Bis es soweit ist, werde ich gut leben, gut 
essen und trinken. Wenn es so weit ist, geht es mit Fahr
rad und Rucksack hinaus auf's Land. Es stirbt sich dort 
schöner als im stinkigen und stickigen »Selbstschutz
keiler«." 

"So ein Luftschutzgesetz hat uns nach gefehlt. Gegen d:e 
modernen Kriegsmittel helfen weder Verdunklungsrollos 
noch »Bergung stücher« und der andere Krimskrams." 

" Ich halte dieses Gesetz für undurchführbar". 
"Das greift doch viel zu weit in die Grundrechte und in 
die Intimsphäre der Bundesbürger ein. Wenn ein Luft
schu"tzwart zu mi r kommt, weise ich ihm einfach die Tür. 
Schließlich garantiert mir das Grundgesetz d ie Unan
tastbarke it der Wohnung." 

Alle diese negativen Stellungnahmen sollen keineswegs 
durch ihre Wiedergabe auf- oder überbewertet werden. 
Andererseits geben sie doch Hinweise, was bei einer sinn
vollen, fordernden Grundausb ildung unserer Gesamtbevöl
kerung, d ie bei der Kürze der Zeit von 10 Stunden einer 
fachlichen Kurzinformation verzweifelt ähnlich sehen 
könnte, berücksichtigt werden sollte. Es ist gleichgültig, ob 
es sich bei diesen Lehrgängen um das rein Fachliche oder 
die für den Selbstschutz so wichtige moderne Menschen
führung handelt, immer dominiert die Zeitknappheit. Der 

hier vom Gesetz Betroffene, also der Selbstschutzpfl ichtige 
(es sind dies in der Bundesrepublik ca . 30 Millionen Män
ner und Frauen im Alter von 16 - 65 Jahren) kann von der 
Notwendigkeit und den bestehenden Möglichkeiten eines 
Schutzes für sich selbst und die ihm Anvertrauten nur über
zeugt werden, wenn er auf die ihn bewegenden Zweifel 
und Fragen klare Antwort erhält. Es wird daher entschei
dend darauf ankommen, daß gerade den ersten dieser 
Grundlehrgänge in der Stadt, aber nicht minder auf dem 
Lande, wo noch heute allzu oft die Ansicht eines Nichtbe
drohtseins vorherrscht, ein voller Erfolg beschieden sein 
muß. So wenig wie möglich sollte Veranlassung zu einer 
negativen Stellungnahme gegeben sein, wenn auch die
selbe trotz besten Wollens niemals gänzlich auszuschalten 
ist. Unbarmherz ig werden vom Gegner eines Selbstschutzes 
in den verschiedensten Schattierungen Mißgriffe jeder Art, 
fachlich Angreifbares usw. sofort aufgegriffen, aufge
bauscht und natürl ich verallgemeinert werden. 

Hiervon ausgehend sollten nachstehende allgemeine Forde
rungen Berücksichtigung finden: 
I. Unser heutiger Bundesbürger, kritisch veranlagt, auf 
Pflichten und Ideale nur bedingt ansprechbar, stark auf 
private Interessen eingestellt und drohende Gefahren für 
sein Land und Volk nicht sehen wollend, muß bei diesen 
Pflichtlehrgängen zunächst feststellen können, daß der 
Staat bzw. seine Führung jederzeit voll bejahend und för
dernd h inter diesem für das gesamte Bundesgebiet neu zu 
schaffendem Selbstschutz steht. Es wird wichtig sein, wenn 
bei Einführung und bei Abschluß eines jeden Grundlehr
gangs diesbezügliche Appelle und Aussagen führender 
Männer des Staates und der Politik sowie der Parteien 
ausgewertet werden . Noch besser wird natürlich ihr Vor
bild im Einsatz und in der Mitarbe it im Se wirken. 

Der nunmehr notwendig werdende Beitrag jedes einzelnen 
Lehrgangsteilnehmers zu seiner Bereitschaft für die zivile 
Verteidigung seines Landes sollte immer wieder klar her
ausgestellt werden. Daß über den eigenen Schutz, den der 
Seinen sowie der Wohnstätte hinausgehend, ein solcher des 
Heimatortes eine von Alters her bestehende Forderung und 
Pflicht des Bürgers darstellt, sollte zusätzlich durch persön
liches Einschalten und stete Einflußnahme des nach dem 
Gesetz verpflichteten Hauptverwaltungsbeamten der Ge
meinde auf die Lehrgänge sichergestellt sein. Er und der 
Bundesverband für den Selbstschutz müssen hierfür geeig
nete Wege und Formen finden . Die omtliche Aufforderung 
zur Teilnahme und Hinweise auf das Gesetz und seine Aus
führungsbestimmungen alle in werden schwerlich genügen. 

11. Der umfangreiche fachliche Stoff der Grundausbildung 
wird nur dann mit Erfolg vermittelt werden können und vor 
allem haften bleiben, wenn "in der Kürze die Würze" zu 
finden ist. Bei 10 Kurzstunden (zu SO Minuten) weFden die 
für ihre Aufgabe besonders geschulten Lehrkräfte immer 
wieder der Schiller-Worte eingedenk bleiben müssen "oh 
was vermag nicht eine Stunde" und " Ihr erinnert mich wie 
kostbar die Minuten sind", wenn eine, in diesem Falle I~ider 
unfruchtbare Be rieselung oder ledigl ich die Erfüllung eines 
vorgeschriebenen Solls vermieden werden soll. 

Auge und Ohr müssen von der ersten bis zur letzten Minute 
beteiligt bleiben. Unterstützende Instrumentierung verschie
dener Art wird von allergrößtem Wert sein und zu einem 
Erarbeiten des Stoffes und nicht nur einem Vortragen des
selben verhelfen. 
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Ebenso wird einer fachli chen Unterweisung und einem leider 
wiederum zeitlich bedingten praktischen Uben überall der 
Vorzug gegenüber einem dozierenden Unterricht zu geben 
sein. Dankbar wird jeder Te ilnehmer derart ige " Oasen" im 
Ablauf des Lehrgangs begrüßen, namentlich wenn er auf 
sein eigenes bereits vollbrachtes Tagewerk zurückblickt und 
nunmehr innerhalb seiner Freizeit zur Ausbildung vorge
laden wird. 

Wenn heute der Osten über viele Millionen im Se. ausg e
bildeter Männer und Frauen bereits verfügen kann, so wer
den wahrscheinlich die theoretischen Kenntnisse z. B. der 
Atomlehre nicht ausschlaggebend sein . Trotzdem wird der 
Einzelne sicherlich wissen , welchen Schutz es gegen Strah
lung gibt und im Stande sein , sich eine diesbezügliche 
Deckung auszusuchen oder selbst herzustellen. 

Der Wert eines jeden durchgeführten Lehrgangs wird da 
nach zu bemessen sein, ob überall die notwendige Einsicht 
erreicht werden konnte, daß es sinnvolle Schutzmöglich
keiten und damit Chancen eines Oberlebens gibt. Darüber 
hinaus sollte aber auch ein weiterer Aktivposten verbucht 
werden können , daß es gelungen ist, gut verwertbare 
Kenntnisse z. B. aus dem Gebiete des Brandschutzes und der 
Laienhilfe zu vermitteln, die im Alltag, bei Unglücksfällen 
oder bei kle ineren und größeren Katastrophen so häufig 
fehlen . 

111. Von der Güte und damit dem erbrachten Erfolg oder 
Mißerfolg der Grundausbildung wird es sodann abhängen, 
ob sich aus diesen freiwilligen Meldungen für eine weitere 
zusätzliche Ausbildung "besondere Aufgaben im Selbst
schutz betreffend" ergeben . Gewiß hat nach dem vorliegen
den Gesetze der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde 
Recht und Pflicht, jederzeit für derartige Posten Bürger sei
nes Ortes zu bestimmen. Aber bei einem weiteren voll
ständigen Auf- und Ausbau der Se.-Organ isation wird das 
freiwillige Element wahrscheinlich ebenso wie bisher im
mer noch die tragende Rolle zu spielen haben und viele 
Dinge schneller vorwärts treiben als die Verwaltung hierzu 
inder Lage ist. 

Die absolvierte Grundausbildung sollte nicht nur den im 
Gesetz gestellten Forderungen gerecht werden, sondern 
Veranlassung und Anreiz zu einer weiteren ständigen Mit
arbeit im Se. geben. 

Es könnte ähnlich der Freiwilligen Feuerwehr ohne Zwang 
eine teilweise eigene Rekrutierung erfolgen, und somit der 
Interessierte auf Aufstiegsmöglichkeiten (gleich Obernahme 
van Führungsaufgaben) hingewiesen werden. 

IV. Bei der geplanten Art der Durchführung jeder einzelnen 
bis ins Letzte vorbere iteten , zeitlich genau aufgeteilten und 
damit überall einhe itlich im ganzen Bundesgebiet abzu
haltenden Lehrstunde sollte niemals außer Acht gelassen 
werden, welche negative Stellungnahme zu jedem einzelnen 
Fachthema in der Offentlichkeit vorherrscht, und wogegen 
vielleicht nicht nur Antipathie, sondern auch krasse Ab
lehnung besteht. Gerade das häufige Fehlen einer Dis
kussionsmöglichkeit oder einer vorausgegangenen Teil
nahme an Aufklärungsveranstaltungen zwingt bereits, ohne 
vom Thema abweichen zu dürfen, zu einer indirekten Be
antwortung und Richtigstellung derartiger Unklarheiten und 
Widerstände bei Darlegung des Stoffes selbst. Wenn auch 
das Tempo des Anlaufens einer Grundausbildung für weite 
Bevölkerungskreise sich zwangsläufig erst von Jahr zu Jahr 
zu steigern vermag, so wird das neben den vielen neu zu 
schaffenden Ausbildungsstätten benötigte Lehrpersonal im
mer der entscheidene Faktor bleiben. Die an dieses zu stei
lenden Anforderungen sind hinlänglich bekannt. Erforder
liche Quantität und Qualität müssen Hand in Hand gehen. 

Es werden außer den wenigen hauptamtlichen Kräften vor
herrschend ehrenamtliche Ausbilder und Lehrer gerade bei 
Vermittlung der Grundausbildung zum Einsatz kommen, 
auch unte'r Berücksichtigung .des Umstandes, daß deren zur 
Verfügung stehende Freizeit nicht unbegrenzt ist. 

Nach wie vor, auch be i einem nunmehrigen Bestehen eines 
Gesetzes, für diese Arbeit im Se. zum Wohl der Allgemein
heit zu werben, im Rahmen der Gesamtausbildung speziell 
allen Ausbildenden immer wieder die bestmögliche Schu
lung für ihre so überaus wichtige Aufgabe zuteil werden zu 
lassen, war, ist und bleibt immer Auftrag des nunmehr igen 
Bundesverbandes für den Selbstschutz. Es ist aber auch die 
Voraussetzung, daß ein Gesetz, das gerade vorrangig dem 
Schutz des Menschen dienen will, mit seinen Paragraphen 
nicht nyr als solches besteht, sondern immer mit pulsieren
dem Leben, d. h. dem Wachsen und der sich steigernden 
Leistungsfähigkeit der Se.-Organisation erfüllt bleibt. 

Die Lenkungs- und Sozialdienst-Bereitschaften 

von Eugen Schnell 

Nach § 10 des 1. ZBG sind die Gemeinden zur Aufstellung, 
Ausbildung und Ausrüstung des örtlichen Luftschutzhilfs
dienstes, die Länder zu dessen Ergänzung durch überört
liche Verbände verpflichtet. 

Die Gliederung des LSHD ist in der allgemeinen Verwal
tungsvorschrift über Gliederung, Stärke und Aufstellung des 
LSHD (AVV-Organisation-LSHD) vom 21. 12. 1960 (B .-Anz. 
Nr. 246) näher bestimmt worden. Danach gliedert sich der 
LSHD in insgesamt 8 Fachdienste. 

Nach Ziffer 41 AVV-Organisation w ird der Lenkungs- und 
Sozialdienst im Gegensatz zu den übrigen Fachdiensten nur 
überörtlich aufgestellt . Als taktische Einheit ist für den Len
kungs- und Sozialdienst ähnlich wie bei den übrigen Fach
diensten die Bereitschaft mit einer Führungsgruppe, 2 Len
kungszügen, einem Sozialzug zu je 3 Gruppen und einem 
Versorgungszug vorgesehen. 

In der Regel soll in jedem Landkreis eine solche Lenkungs
und Sozialbereitschaft aufgestellt werden . Hierdurch wird 
jedoch der im 1. ZBG nicht genannte Landrat noch nicht 
verwaltende Körperschaft im Sinne der Ziffer 14 der AVV
Ausrüstung-LSHD (B .-Anz. Nr. 100 v. 25. 5. 1960), sondern 
verwaltende Körperschaft ist nach wie vor das Land bzw. 
die vom Land beauftragte Stelle (Reg .-Präs. - Aufstellungs
stab). Diese Stelle kann mehrere Lenkungsbereitschaften zu 
einer. Abteilung mit einer besonderen Führungsgruppe in 
einem Erkundungs- und Verbindungszug usw. zusammen
fassen. 
Der LS-Lenkungs- und Sozialdienst hat nach Ziffer 39 der 
AVV-Organisation-LSHD im Verteidigungsfall die Aufgabe, 
unbeschadet der Aufgaben der staatlichen und kommunalen 
Behörden sowie des Betreuungsdienstes bei der Durchfüh
rung von Evaku ierungs- und Umquartierungsmaßnahmen 
sowie bei Flüchtlingsbewegungen mitzuwirken . Hierzu ge-
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hört die Hilfel eis tung beim Auffangen, Ordnen, Leiten und 
bei der vorübergehenden Unterbringung von Evakuierten 
und Flüchtl ingen sowie die notwendige Erstversorgung und 
Soziolbetreuung. 

Noch dem Entwurf des Gesetzes zur Regelung des Aufent
haltes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall (Aufent
haltsregelungsgesetz) kann unter bestimmten Vorausset 
zungen die freie Wohl des Aufenthaltsortes beschränkt wer
den. 

Die Be schränkung kann einmal darin bestehen, daß der 
Aufenthaltsort ohne Genehmigung nicht verlassen werden 
dorf (Bleibe zu Hause! ). zum anderen, daß die Bevölkerung 
zu ihrem Schutz in die nähere Umgebung oder in weiter 
ent fernt liegende Aufnahmeorte verlegt wird. Die Verl e
gungen werden auf Grund einer Weisung oder Ermächti
gung des Bundesministers des Innern angeordnet. Zuständig 
für d ie Durchführung dieser Anordnun g sind die Landes
regierung en oder die von ihnen bestimmten obersten Lan
desbehörden. Diese bedienen sich der Dienststellen der 
inneren Verwaltung, also der Regierungspräsidenten, der 
Stadt- und Landkreise und der Gemeinden . Diese hoben 
noch Maßgabe der ihnen erteilten WeisungeA insbeson
dere das Nähere über den zeitlichen Ablauf der Verlegung , 
über den Kreis der teilnehmenden Personen, die Mitnahme 
von Gepäck, Verpflegung einschI. Getränken, lebendem 
und totem Inventa r, über zu benutzende Verkehrsmittel und 
Wege sowie über den Aufnahmeort und über die Sicherung 
der geräumten G ebäude zu bestimmen. 
Verlegte Personen si nd zurückzuführen, sobald die Ver
hältnisse eine Rückführung gestatten . 

Die Gemei nden werden sich dabei der ietzt schon vor
handenen Ämter (Amt für Ziv ilschutz, Ordnungsamt, Soz i
alamt, Verkehrsbetriebe) bedienen . 

Die Abgabe- und Aufnahmegemeind en werden insbeson
dere einen der Dr ingl ichkeit nach geordneten Aufenthalts
regelungspion anzulegen haben. Für die praktische Durch
führung im Verte id igungsfall reichen iedoch die Bedienste
ten der mit der Vorbere itung betrauten Ämter nicht aus. Es 
ist daher Aufgabe des Hauptverwaltungsbeamten, die Ab
ordnung von Bed iensteten aus den übrigen Ämtern zu den 
mit der Durchführung von Verlegungsmaßnahmen beauf
tragten Stellen vorzubereiten . Die Zuständigkeit der Ge
meinden für Vorbereitungsarbeiten dieser Art ist iedoch 
örtlich begrenzt. 

Die für die Lenkung von planmäßigen Verlegungen und zum 
Auffangen von Flüchtlingsbewegungen zu treffenden Maß
nahmen sind iedoch von einer "überörtlichen" zuständigen 
Stelle, nämlich von den Ländern oder in deren Auftrage 
von den Regierungspräsidien zu treffen . 

Auch diese überörtlichen Aufgaben lassen sich in einem 
Verteidigungsfall nicht ohne personelle Verstärkungen 
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durchführen. Dabei ist es nicht notwendig und auch nicht 
zweckmäßig, daß neben der V ie lzahl der ietzt schon vor
handenen Stellen nun neue errichtet werden, was bekann: .. 
lieh leicht zu einem Nebeneinander und letzten Endes zu 
einem Gegeneinander führen kann. 

Bei der Lösung der im Z ivilschutz auf uns zukommenden 
Aufgaben sollte zunächst geprüft werden, ob diese Auf
gaben, bevor neue Einr ichtungen hierfür geschaffen wer
den, auf bereits vorhandene Stellen, gegebenenfalls durch 
eine entsprechende Aufstockung, übertragen werden kön
nen. 

Diese Voraussetzungen sind bei den Ländern und Regie
rungspräsidien durchaus gegeben . Diese Stellen verfü
gen bere its in Friedenszeiten in ihren Landespolizeidirek
tionen und Verkehrspolize ibere itschaften für den Lenkung5-
d ienst geeignete Einrichtungen mit entsprechend taktisch 
geschulten Führern . Es wäre also sehr sinnvoll, diesen 
Polize iei nheiten in einem Verteid igungsfa ll die Lenkungsaut
gaben zu übertragen und sie entsprechend durch dos ietzt 
für den Lenkungsdienst vorgesehene Personal zu verstär
ken. 
Noch Ziffer 39 AVV-Organisation soll der Lenkungsdienst 
unbeschadet der Aufgaben der staatlichen und kommuna
len Behörden bei Evakuierungen und Umquartierungsmaß
nahmen mitwirken. Hieraus geht hervor, daß er selbständig 
keine Maßnahmen treffen kann. Dem Lenkungsdienst ste
hen auch ke inerlei polize iliche Befugnisse zu. Die Folge da
von ist, daß der Lenkungsdienst in seiner ietz igen Form 
nicht in der Lage ist, seine Aufgaben praktisch durchzu
führen. Um ihn überhaupt wirksam werden zu lassen, 
müßte er von vornherein der Verkehrspolizei unterstellt 
werden . M it Helfern, die kein e pol izei liche Befugnisse ho
ben, ist aber der Polizei wenig gedient. 

Die Ausübung der Polize igewalt ist nun einmal ein Hoheits
recht der Länder. Der Lenkungsd ienst in seiner ietzigen 
Form als Einrichtung des Bundes kann demnach keine 
Pol izei befugnisse haben. Dieser Tatsache sollte Rechnung 
getragen werden , indem der überörtl iche Sozioldienst al s 
se lbständige Einheit im Rahmen des LSHD aufgestellt und 
die Aufgaben des " Lenkungsdienstes" den Pol ize ien der 
Länder 'übertragen werden. Mehrkosten für den Bund wür
den dadurch nicht entstehen. Lediglich die für den Lenkungs
dienst vorgesehenen Mittel wären den Ländern zur Ver
stärkung ihrer Verkehrspolizei in einem Verteidigungsfall 
zur Verfügung zu stellen. Es dürfte unseren Verwaltungsbe
amten nicht schwer fallen, unbeschadet des föderalistischen 
Aufbaues der Bundesrepublik, die hierfür erforder liche 
Rechtsform zu finden . In einer gespannten Situation , wie sie 
bei der Verlegung der Bevölkerung oder beim Auffangen 
von Flüchtlingsbewegungen besteht, ist nur die Polizei mit 
ihrer Autorität und ihren Machtbefugn issen in der Loge, 
eine Katastrophe zu verhindern. 

Für Selbstschutz, 
zivilen Bevölkerungsschutz 
und 
Katastropheneinsatz 
liefern wir Dosisleistungsmesser nach S.z. S.-Vorschrift und StAN: 

• Dosisleistungsmesser mit kleinem Zubehör 
• Dosisleistungsmesser mit großem Zubehör. 

GRAETZ RAYTRONIK-GmbH, 599 Altena,Tel.: 821 Verm., FS.: 08229352 
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Die Bedeutung von Hubschrauber-Landeplätzen 
für den Bevölkerungsschutz 

von Erich Hampe 

Die Flutkatastrophe on der deutschen Nordseeküste war in 
vielfacher Hinsicht ein Musterbeispiel für mögliche 
Gefahrensituationen und bot damit sehr lehrreiche 
Erfahrungen für eine wirksame Katastrophenbekämpfung 
in solchen Logen . So war dos Überraschungsmoment, mit 
dem immer gerechnet werden muß, ein gewichtiger 
Faktor. Er konnte nur dadurch abgekürzt werden, daß 
eine frühzeitige Erkundung aus der Luft einsetzte, durch 
die ein Gesamtüberblick über den Umfang der Katastro
phe und damit eine zweckmäßige Disposition über den 
Einsatz der zur wirksamen Bekämpfung notwendigen 
Kräfte und Mittel möglich wurde. Ohne diese Vorausset
zung wären Kräfte und Mittel für die Hilfs- und 
Gegenmaßnahmen zersplittert oder wäre ihr Einsatz 
verzögert und damit unwirksam geworden. Diese Grund
erfahrung hotte sich bereits noch den Luftangriffen im 
Zweiten Weltkrieg ergeben, bei denen ebenfalls unmittel 
bar noch dem Eintritt der Katastrophe olle anderen 
Informations- oder Orientierungsmittel ausfielen. 

Eine weitere Grundsituation, mit der bei Katastrophen 
gerechnet werden muß, ist die Möglichkeit, daß dos 
betroffene Gefahrengebiet unbetretbar geworden ist. Bei 
der Flutkatastrophe war es die ungeheure Wasserfläche, 
die die Oberfläche bedeckte und eine Hilfe "von Land 
aus" unmöglich mochte. Mit ähnlichen Situationen muß 
auch noch Luftangriffen mit neuzeitlichen Kampfmitteln 
gerechnet werden, sei es infolge der Verwandlung ganzer 
Stadtgebiete in Trümmerfelder, sei es durch radioaktiven 
Niederschlag. Auch dann fällt die Oberfläche für schnelle 
normale Rettungs- und Hilfsaktionen aus. Es kann sogar 
sein, daß dadurch nicht nur die Schnelligkeit solcher 
Aktionen verzögert wird, wodurch ihre Wirksamkeit stark 
beeinträchtigt ist, da meist nur schnelle Hilfe wirksam ist, 
sondern daß die Unbetretbarkeit der Oberfläche längere 
Zeit andauert und damit sich die Notwendigkeit einer 
laufenden Versorgung der im Katastrophengebiet abge
schnittenen überlebenden ergibt. 

In solchen Fällen gibt es für Hilfe und Versorgung nur ein 
Ausweichen in die anderen Dimensionen, nämlich unter 
oder über der Oberfläche. Auch dies zeigte sich im 
Zweiten Weltkrieg darin, daß mittels Kellerdurchbrüchen 
ein Ausweichen unter der Oberfläche, die durch sengende 
Hitze nicht mehr betretbar war, in geschützte oder 
weniger gefährliche Zonen gesucht wurde. Zu einem 
planmäßigen unterirdischen Schutzsystem ist es damals 
nicht mehr gekommen. Die nicht nur durch Flächenbrände 
sondern nunmehr auch durch radioaktive Bodenvergiftung 
sprunghaft erhöhte Gefahr der Unbetretbarkeit des 
Bodens zwingt für die Zukunft aber zur Vorsorge solchen 
unterirdischen Systems, für das der Verfasser immer 
wieder eingetreten ist. 

Die andere Dimension, die in solchen Fällen ausgenutzt 
werden muß, ist der Luftweg. Dies wurde bei der 
Flutkatastrophe in großartiger Weise durch den Ein~atz 
von Hubschraubern demonstriert Ein besseres Beweismittel 
für die Notwendigkeit und Möglichkeit solcher Hilfe hat es 
schlechterdings nicht geben können. Und man hätte 
meinen können, daß diese Erfahrungen zu weitgehenden 
Folgerungen häHen führen müssen. Doch dies ist bisher 
auf diesem Gebiet nicht der Fall. 

Die mangelnden Folgerungen 

Die wichtigste der daraus zu ziehenden Folgerungen wäre 
doch wohl die gewesen, daß die Verbreitung und 
Verwendung dieses einzigartigen Hilfsgerätes mit aller 
Macht vorangetrieben worden wäre. Davon ist nichts zu 
spüren gewesen. Im allgemeinen tröstet man sich damit, 
daß ja Bundeswehr und Bundesgrenzschutz über genü
gend Hubschrauber verfügen und dann helfen würden. Für 
die schlimmsten Gefahrenmöglichkeiten stehen aber 
gerade diese nicht zur Verfügung . Um etwas zu tun, 
schafften einige Länder einige wenige Hubschrauber für 
ihre Polizei an. Die geringe Anzahl - und viel mehr sind 
etatsmäßig kaum möglich, da sie in friedlicher Zeit nicht 
ausgenutzt werden könnten - wird vielleicht eine erste 
Erkundung ermöglichen, für eine breite Hilfsaktion aber 
sind sie völlig unzureichend. Man bedenke, daß allein für 
das Hamburger Stadtgebiet bei der Flutkatastrophe etwa 
100 Hubschrauber eingesetzt wurden. Es ist auch nicht 
damit getan, daß eine kleine Staffel an irgend einem 
Zentralpunkt bereitgehalten wird. Das bedeutet schon für 
die Anschaffung und Unterhaltung eine erhebliche 
Investition, wobei es dann fraglich bleibt, ob sie an den 
betreffenden Gefahrenpunkten überhaupt rechtzeitig zum 
Einsatz gelangen kann. Die Lösung liegt ausschließlich in 
einem ausreichenden über das ganze Gebiet, insbesondere 
in der Nähe der Großstädte gestreutem zivilen Potential. 
Dies kann nicht staatlicherseits beschafft werden, wohl 
aber kann seine Verbreitung und Verwendung in ziviler 
privater Hand staatlicherseits gefördert werden, wenn 
erkannt ist, daß einmal die Allgemeinheit, wie es die 
Flutkatastrophe beispielhaft bewiesen hat, darauf ange
wiesen ist. 

Vorbereitungen sind nötig 

Die Wirksamkeit aller Katastrophenbekämpfung hängt 
von der Güte und Zweckmäßigkeit der vorher getroffenen 
Vorbereitungen ab. Das ist für jeden Fachmann auf 
diesem Gebiet eine Binsenwahrheit. Nur dann ist die 
gebotene Schnelligkeit und die reibungslose Durchführung 
gewährleistet. Für die organisatorische Lösung hat die seit 
Jahr und Tag bestehende "Deutsche Gesellschaft für 
Hubschrauber-Verwendung und Luftrettungsdienst" , soweit 
dies auf freiwilliger privater Basis möglich ist, brauchbare 
Anregungen und erste Grundlagen geboten. Sie sollen 
demnächst einmal besonders erläutert werden. Die 
heutigen Ausführungen bezwecken, auf Voraussetzungen 
hinzuweisen, ohne deren rechtzeitige Erfüllung auch jede 
organisatorische Lösung einer Hilfeleistung aus der Luft, 
wie sie auch gestaltet sein mag, praktisch undurchführbar 
wird. Diese Möglichkeiten entschwinden mehr und mehr, je 
länger damit gezögert wird. 

Der Laie neigt leicht auf Gebieten, die er nicht kennt, zu 
Übertreibungen. Die Tatsache, daß der Hubschrauber 
gemessen am Flächenflugzeug verhältnismäßig wenig 
Raum für Start und Landung benötigt, hat die allgemeine 
Auffassung erweckt, er könnte nun schlechterdings überall 
starten und landen, ohne daß es besonderer Vorbereitun 
gen oder Voraussetzungen bedarf. 

Schon für Außenlandungen außerhalb besiedelter Gebiete 
legen die Aufsichtsbehörden aus Sicherheitsgründen erheb-
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liche Beschränkungen auf . In Stadtgebieten - L::ld das 
wäre ja hier der Fall, wenn das G elände unbetretbar ist -
sind Hubschrauber-Landungen untersagt. Selbstverständ · 
lich wird im Notfall diese Schranke du rchbro ch en werden 
müssen. Und si e ist auch im Falle der Hamburger 
Uberflutung durchbrochen worden. Daß es damals de0 
Hubschrauberpiloten gelang, im Stadtinnern auf großen 
freien Plätzen zu landen, stellt ihrer guten Ausbildung und 
Leistungsfähigkeit ein hohes Zeugn is aus. Es wäre aber 
falsch, die damals gegebene günstige Möglichkeit für 
andere mögliche Fälle zu verallgemeinern . Wenn man 
nicht ein absolutes Risiko mit einem planmäßigen 
Hilfseinsatz durch Hubschrauber eingehen will, bedarf es 
gan z bestimmter Voraussetzungen und Vorbereitungen. 

Es müssen mögliche Landeplätze vorher sachkundig 
erkundet sein. Es können ebenerdige (Terrainlandeplätze) 
oder hochgelegene (Dachlandeplätze) vorgesehen werden. 
Da ein Hubschrauber auf ebenem festen Boden landen 
kann, liegt es nahe, den ebenerdigen Landeplätzen den 
Vorzug zu geben. Im allgemeinen bieten unsere Großstäd
te freie für die Landung geeignete Flächen. Vielfach sind 
d iese all erd ings durch Hindernisse Drahtle itungen, 
Bäume, hohe Häuser nicht anfliegbar, da ein Hubschrau
ber ja nicht senkrecht vom Himmel sinkt, sondern zunächst 
in einem Winkel anfliegt und nur der letzte Teil der 
Landung senkrecht erfolgt. Erkundungen in deutschen 
Großstädten ergaben, daß die meisten dieser freien 
Flächen solche Hindernisse aufwiesen. Dazu tritt aber 
auch eine weitere Uberlegung: Es kann nicht immer, wie 
im Hamburger Fall, mit betretbaren freien Flächen 
gerechnet werden. Trümmermassen oder Radioaktivität 
können die Benutzung solcher Flächen versperren . Wenn 
aber das gcnze Katastrophengebiet radioaktiv vergiftet 
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Die Firma Schwarzhaupt in Köln hat 
das großzügige Pro iek t eines Hub· 
schrouber·Dochlondeplo tzes ouf 
ihrem Neubou om Korolinger·Ring 
ei ngereicht. Da hiermit zug leich eine 
Re tt ungsstotion und ein Medicol· 
Centre verbunden werde n sollen, wür. 

de die Durchführung dieses Pro jek tes 
ga nz im Sinne der Ausführungen des 

Aufsatzes l iegen und eine neuzeit

liche Ergönzung der örtlichen Schu tz· 
und Hilfsbereitschoft darstellen. Man 
kann nur wünschen, daß der groß

zügige Pion ouch verwi rklicht wird. 
Arch itekten J . u. J . Holz, Köln . 

sein kann , so muß die Hubschrauber-Landestelle do,t 
liegen, von wo aus der kürzeste Weg zur Erfüllung der 
Aufgabe gegeben ist. Am besten also muß er an der Stelle 
landen, von der er unmittelbar den Anschluß an den Teil 
der B~välkerung findet, dem er helfen soll. Ein möglichst 
kurzze itiges Verwe ilen im radioaktiv vergifteten Gebiet ist 
für die Erhaltung der Gesundheit der Hubschrauber
Besatzung entscheidend wichtig . Es sind also nicht nur 
technische Gesichtspunkte, sondern auch taktische Erwä
gungen für die Wahl des Landeplatzes bestimmend. 

Diese taktischen Erwägungen bestimmen die Wahl des 
Platzes. Da man im allgemeinen mit der größten Wirkung 
von Luftangriffen weniger an den Randgebieten als im 
Zentrum der Stadt wird rechnen müssen, werden dort 
Landeplätze auszumachen sein. Hier freilich werden 
ebenerdige Plätze - zumal trümmerfreie - nicht zu finden 
sein . Dafür werden sich eher Dachlandemöglichkeiten 
anbieten. Hierbei wird sich freilich wiederum die Frage 
erheben, inwieweit in solchem Falle noch Gebäude stehen, 
die eine geeignete Plattform bieten. 

Dabei muß weiter bedacht werden, daß sich natürlich nur 
Flachdächer und zwar auf solchen Gebäuden als 
Landeplatz eignen, die eine große Bautiefe mit geschlos
senen Innenräumen aufweisen. Das wären Theater, Kino, 
Bürohäuser mit innenliegender Treppenhalle, Fabrikge
bäude und vor allem Parkhochhäuser. Sind solche 
Parkhochhäuser gleichzeitig als Atombunker ausgelegt, so 
bieten sie die besfgeeigneten Landeplätze für diesen Fall. 
Der dann dort landende Hubschrauber hat dann 
unmittelbar die Verbindung zu einer großen Zahl abge
schnittener Menschen, denen er Hilfe und Versorgung 
bringen kann. 
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Daraus ersieht man, wie wichtig es ist, die Luftschutzpla 
nung mit dem Generalbebauungsplan in Einklang zu 
bringen. Denn auch für die Dachlandeplätze sind 
bestimmte Anforderungen gegeben. Auch sie müssen 
hindernisfrei bleiben, das heißt, nicht von anderen hohen 
Bauwerken oder Schornsteinen, Leitungsmasten u.a . um
geben sein. Zum mindesten müssen zwei hindernisfreie An
und Abflugsektoren gegeben sein, auf denen der 
Hubschrauber in einem Erhebungswinkel von 1:5 bis 1 :8 
abfliegen kann . Wird also nicht frühzeitig bei der 
Erkundung von geeigneten Hubschrauber-Landeplätzen 
die Verbindung zum Generalbebauungsplan hergestellt, so 
kann es dahin kommen, doß schließlich alle Möglichkeiten 
zur Anlag e von Hubschrauber-Landeplätzen im Innern der 
Städte im wahren Sinne des Wortes " verbaut" sind. 

Mit der Erkundung eines geeigneten Landeplatzes in 
taktischer Hinsicht ist freilich erst der Anfang gemacht. Es 
muß jetzt festgestellt werden, ob der ausgewählte Platz 
auch den sonstigen Anforderungen eines Hubschrauber
Landeplatzes entspricht. 

Als bestgeeignete Form eines Hubschrauber-Landeplatze5 
erscheint ein Rechteck in der Hauptwindrichtung, in der 
dann das Hubschrauber-Landeplatzkennzeichen : großes 
weißes H mit nach Norden weisender Spitze aufgetragen 
werden kann. 

Für die Größe gibt es bestimmte Maße, die sich nach der 
Größe des Hubschraubers richten . Als Mitteldurchschnitt -
nämlich bei Hubschraubern mit einem Fluggewicht bis 
4000 kg - wird für einen Landeplatz eine Länge von 50 m, 
eine Breite von 30 m und ein Sicherheitsstreifen von 15 m 
gefordert. Im Falle eines Notstandes werden diese aus 
Sicherheitsgründen hoch berechneten Maße nicht einge
halten werden können. Man wird dann auf eine Faustregel 
zurückgreifen, die besagt, daß die Länge des Platzes 
mindestens das Doppelte und die Breite das Anderthalb
fach e der Länge des für die Landung in Aussicht 
g enommenen Hubschraubers mit einem Zusatzstreifen von 
der Hälfte der Länge des Hubschraubers betragen soll. 

Die Bodenbeschaffenheit des Landeplatzes sollte fest und 
si'oubfrei sein. Bei ebenerdigen Landeplätzen ist eine feste 
Grasnarbe geeignet, jedoch darf sie nicht bei Regen 
Cl ufweichen, so daß dos Fahrwerk einsinken könnte. Bei 
Dachlandeplätzen ist natürlich eine Betonplattform beson 
ders geeignet, was wiederum auf als Atombunker 
ausgelegte Parkhäuser verweist. 

Die Belastung einer Dachlande-Plattform bei einer 
Hubschrauber-Landung ist entgegen landläufiger Ansicht 
deshalb nicht so hoch wie meist angenommen, da der 
Rotorauftrieb dem Gewicht und der T rägheitskraH 
entgegenwirkt. Freilich muß auch mit einem harten 
Aufsetzen gerechnet werden . Dafür ist wichtig, daß der sich 
ergebende Stoß auf die gesamte Fläche verteilt wird. Dies 
kann z. B. durch Legen von Bohienlagen auf der 
Landefläche erreicht werden. Es bedarf wohl kaum des 
Hinweises, daß die Belastbarkeit der Landefläche bei 
einem Dachlandeplatz in jedem Einzelfalle von einem 
Sachverständigen geprüft werden muß. 

Bei Dochlandeplätzen auf hochgelegenen Gebäuden wird 
man immer mit einer Turbulenz durch den anströmenden 
Wind rechnen müssen. 

Eine erhöhte Windstärke und Turbulenzerscheinungen 
werden sich auch durch Erhitzung der Luft infolge der bei 
dem Luftangriff entstandenen Brände ergeben. Um solche 
Turbulenzersche inungen auf der Landefläche zu verrin -

gern, gibt es verschiedene Möglichkeiten . Man kann den 
Dachrand auskragen oder mit einer Art Brüstung 
versehen, wodurch der anströmende Wind abgeleitet wird . 
Bei Neukonstruktionen empfiehlt es sich, die konkav 
geformte La ndefläche auf kurze Pfe i ler zu setzen un d 
damit von dem Trägerbauwerk abzuheben . 

Weitere Einzelheiten bleiben zu beachten, für die eine 
allgemeine Lösung nicht geboten werden kann . Der 
Hubschrauberpilot muß wissen, mit welcher Windrichtung 
er beim Landen zu rechnen hat. In normalen Fällen wird 
hierzu ein Windsack aufgestellt oder es werden Fähnchen 
am Rande angebracht. Sichtzeichen dieser Art genügen, 
wenn si e kurz vor der Landung gegeben werden. Auch 
muß in unserem Falle überlegt und berücksichtigt werden, 
auf welche Weise f ür die Hubschrauberbesatzung der 
kürzeste Zugang zum Inneren des Gebäudes, wenn es sich 
um einen Dachlandeplatz handelt, geschaffen werden 
kann. Um Lasten auf- und abzubefördern, werden si ch 
AUTzugvorrichtungen wahrscheinlich notwend ig erweisen. 

Diese kurzen Andeutungen stellen kein e Anweisung für die 
Anlage von Hubschrauber-Landeplätzen dar. Sie sollen 
nur beweisen, daß eine Landung von Hubschraubern in 
der Stadt nicht so einfach ist, wi e es sich vielleicht ansieht. 
Ohne gewisse Vorbereitungen geht es nicht, besonders 
nicht, w,cnn man die völlig ungew issen Umstände nach 
einem Luftang riff in Rechnung zieht. Auf die Notwendig 
keit dieser Vorsorge sollte hingewiesen werden. 

Der Idealfall in dieser Hinsicht wäre erreicht, wenn bei 
all en für den Schutz größerer Bevölkerungsteile vorge 
se l ~ e nen Bauwerken die Konstruktion des Hubschrauber
Landeplatzes als dazugehöriger Teil mitbehandelt würde . 
Wie schon gesagt, wäre dies bei Parkhäusern mit 
atomsicheren Geschossen keine Schwierigkeit und auch 
keine nennenswerte zusätzliche finanzielle Belastung . 
Diese Vorsorge könnte sich aber einmal außerordentlich 
lohnen, da auf diese Weise der Brückenpfeiler für die 
dann mögliche Luftbrücke geschaffen wäre. 

Die Bedeutung für die Zukunft 
Vorsorgen für den Bevölkerungsschutz sind im allgemeinen 
Maßnahmen, deren Praktizierung man nicht wünscht. Die 
hier aufgezeigte Vorsorge für die mögliche Schaffung von 
Hubschrauber-Landeplätzen dürfte aller Voraussicht nach 
davon eilTe Ausnahme machen, da zu erwarten steht, daß 
sie sich auf alle Fälle einmal lohnt. 

Der Hubschrauber als Verkehrsmittel der Zukunft ist im 
Kommen. Je mehr der Bodenverkehr in Ballungsgebieten 
ein schleichendes Tempo annimmt und zu Spitzenzeiten 
unentwirrbar wird, um so mehr wird auch in normaler Zeit 
ein Ausweichen auf die anderen Dimensionen gesucht 
w erden . Inzwischen werden auch die technischen Möglich 
keiten des Hubschraubers weiter entwickelt sein, insbeson
dere was die Sicherheit und die Lärmbelästigung 
anbetrifft. Das läßt sich heute schon voraussehen und 
dürfte nur eine Frage der kürzeren oder längeren Zeit 
sein. 

Setzt man diese Annahme aber als gegeben ein, so könnte 
der groteske Zustand cir,treten, daß durch mangelnde 
Voraussicht bei der Bauplanung diese zukünftige zusätz
liche Verkehrsmöglichkeit für eine Stadt nicht realisiert 
werden kann, da die dafür notwendigen Hubschrauber
Landeplätze nicht mehr gefunden werden können. Wenn 
sich jetzt schon die Organe des zivilen Bevölkerungs
schutzes für eine Erkundung und Festlegung solcher Plätze 
einsetzen würden, könnten sie zugleich für ihre Stadt 
wertvolle Zukunftsarbeit leisten. 
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ABC-Abwehr 
Wirkungsdiagramme für Luftdruckeffekte bei Nuklear-Explosionen 

von Dr. Th. Ginsburg, Privatdozent an der Eidg. Technischen Hochschule, Zürich 
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1. Ziel der Arbeit 

Wie MOLITZ [2J und BASLER [3J zeigen, sind für die 
mechanischen Schadenwirkungen einer Luftstoßwelle nicht 
allein die Spitzendrücke verantwortlich. Bei kurzzeitigen 
Druckbelostungen bestimmt im Gegenteil die Skirke des 
Impulses den wesentlichen Zerstörungseffekt der Explo
sionsweile. Was unter "kurzzeitig" verstonden werden 
soll, ist in Abschnitt 6 knapp erläutert. 
Nun existieren in der Fachliteratur wohl genügend An
gaben über die bei Nuklearexplosionen zu erwartenden 
Spitzend rücke am Boden, wobei mittels der Reflexions
gesetze auch die Effekte der Reflexion am Boden berück
sichtigt werden, Hingegen sind für den Im pul s keine 
Angaben bekannt, welche auch die Reflexion in Betracht 
ziehen. 
Es kann nicht das Ziel dieser Arbeit sein, theoretisch fun
dierte Berechnungsmethoden für die "impulsmäßig wirk
same Stoßdauer" und damit für den "wirksamen Impuls" 
(diese beiden Ausdrücke werden in Abschnitt 4 definiert) 
von reflektierten Stoßwellen zu liefern. Hingegen sollen 
auf empirischer Grundlage und unter Verwendung von 
bereits durchgeführten und verfügbaren Berechnungen 
"vernünftige Werte" dieser Größen ermittelt werden, 
welche zumindest in der rechten Größenordnung liegen 
und den re lot i ve n Ver lau f der Kur v e n rich
tig widerspiegeln. Dabei müssen verschiedene Annahmen 
getroffen werden, welche bis zu einem gewissen Grade 
willkürlich sind. Diese Hypothesen sind jedoch im folgen
den kurz erläutert, so daß bei weiteren Untersuchungen 
auf diesem Gebiet die Möglichkeit besteht, die Unge
nauigkeiten abzuschätzen oder unter Verwendung von 
neuen Informationen die Kurven zu revidieren. 
Grundsätzlich wird in dieser Arbeit das W 'h -Gesetz für 
Länge und Zeit als gültig angenommen; alle Sekundär
einflüsse, wie sie z, B. durch den Druckgradienten der 
Atmosphäre bei hohen Explosionen oder durch vorlaufende 
Stoßwellen (Precursor) verursacht werden und diese Ähn
lichkeitsgesetze stören, bleiben vernachlässigt. Für Ober-

fläch enexplosionen wird das 2W-Gesetz (Spiegelungsprin
zip) angewendet. 

2. Normierung der Explosionshöhen 

Die in Fig. 10-12 dargestellten Wirkungsdiagramme geben 
die Druck- und Impulswirkungen von Explosionen bei drei 
verschiedenen Explosionshöhen an, welche mit NULL, 
TIEF, HOCH bezeichnet werden und welche folgend er
maßen definiert sind: 

(1) NULL: Oberflächenexp los ion (h = 0) 
TIEF: h = W h [kTJ 100 m 
HOCH: h = W h [k TJ 200 m 

Dabei wird das Energieäquivalent W in kT TNT ange-
geben. Für verschiedene Kaliber ergeben sich somit fol-
gende Explosionshöhen (in Meter) 

W NULL TIEF HOCH Rr H v 

1 kT 0 100 200 33 54 

10 kT 0 215 430 83 135 

100 kT 0 465 930 210 340 

1 MT 0 1000 2000 525 860 

10 MT 0 2150 4300 1310 2150 

Tabelle I , Explosionshöhen und Feuerballradius für verschiedone Kal iber 

Vergleichsweise sind in Tabelle I auch der Feuerballradius 
Rio' sowie die kritische Explosionshöhe Hy angegeben, 
oberhalb welcher nicht mehr mit einer ins Gewicht fallen
den lokalen Verseuchung gerechnet werden muß. Die ent
sprechenden Formeln lauten gemäß den "Effects of Nuc
lear Weapons 1962" [4], welche in der Folge immer als 
ENW-62 aufgeführt werden: 

(2) Rio' = WO· <[k TJ 33 m 

(3) H,· = wo.4 [kTJ 54 m 

(ENW-62: 2.117.1) 

(ENW-62 : 2,118.1) 

Bei den Explosionen TIEF und HOCH ist somit bis zu W = 
10 MT der lokale Fallout in erster Näherung vernflchläss;C-
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bar, im Gegensatz natürlich zur Oberflächenexp losion 
NULL, wo der Feuerball sich gemäß dem 2W-Gesetz b is zu 
einem Radius 

(4) rr = W o.4[kTj 43,S m (ENW-62: 2.117.2) 
ausdehnt. 

3. Spitzenüberdruck 

Grundlagen für die Daten des Spitzenüberdrucks am 
Boden liefern einerseits die Berechnungen von BRODE [5] 
über die Ausbreitung einer kugelsymmetrischen Stoßwelle 
in Luft (reales Gas) und andererseits die Gesetze der 
: enkrechten Reflexion . Da bei BRODE olle Berechnungen 
dimensionslos durchgeführt werden, müssen die Bezugs
größen noch angegeben werden, die sich für eine 1-kT
Explo'sion wie folgt bestimmen: 

(5) Länge: L (W/p,,)'h 330 m 
Zeit : T = L/c" 1 sec 
Druck : P = Po 1 atm 
Geschwindigkeit: CII 330 m/sec 

M it Hilfe des 2W-Gesetzes läßt sich aus den von BRODE 
berechneten W erten sofort der Druckverlauf am Boden 
bei einer Oberflächenexplosion (NULL) bestimmen (siehe 
Fig.2) . 
Für die Bestimmung des Spitzenüberdruckes am Boden
nulIpunkt bei verschiedenen Explosionshöhen h muß dos 
G esetz für die senkrechte Reflexion angewendet werden . 
Se i p" der Spitzenüberdruck der einfallenden Stoßwelle 
und bezeichnet mon mit p den Spitzenüberdruck der 
reflektierten Stoßwelle, so ergibt sich für ein ideales Gas 
folgende Formel: 

(6) 
7 + 4 p,. 

P = 2 pI' =-7- +--
PI' 

vlObei mit 

7 + A pO' 
(7) R(pc) = 2 =-7 - +--

p" 

R pe 

der Reflexionsfaktor R definiert ist, welcher in Fig . 1 al s 
Funktion von PI' graphisch aufgetragen ist. Für die beiden 
Grenzfälle der akustischen und der unendlich starken ein
fall enden Stoßwelle ergeben sich für R folgende Werte : 

(8) 
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Figur 2 

Obwohl in Luft beispielsweise bei hohen Drücken von 
einigen hundert atm Reflexionsfaktoren in der Größen
ordnung von R = 15 gemessen werden , welche durch die 
bei den auftretenden hohen Temperaturen verursachte 

2 
R 

I 
1 

I' 

I , , -

, 
I 

pj 

·1 
1 

I 
; .1 

I I 

I : I 

1I
I 

: 11 

2 
Ti 

09 

OS 

0/ 

06 

C~ 

~ 4 

Figur 1 

p" 



464 Ginsburg, Wirkungsdiagramme für Luftdruckeffekte bei Nuklearexplasianen 

Figur 4 

Ionisation und Dissoziation bedingt ist [6], wird im fol
genden trotzdem immer die Formel (7) den Rechnungen 
zugrundegelegt, da diese in dem für Zivilschutzbauten 
interessierenden Bereich (bis PP = 30 atm) vollständig ge
nügt. 

Da PI' in Abhängigkeit vom Abstand vom Explosionszen
trum aus den Berechnungen von BRODE her bekannt ist, 
kann der reflektierte Spitzenüberdruck am Badennullpunkt 
für verschiedene Explosionshöhen mittels (6) berechnet 
werden; die so ermittelten Werte sind in Fig . 2 gestrichelt 
angegeben . 

Um die Spitzenüberdrücke am Boden auch bei beliebi
gen Explosionshöhen bestimmen zu können, sind in Fig. 3 
und 4 die Kurven gleichen Uberdruckes angegeben in Ab
hängigkeit von der Explosionshöhe h und dem Abstand 
vom Bodennullpunkt r. Da der wesentliche Druckbereich 
sich von Bruchteilen einer Atmosphäre bis zu 100 atm er
streckt, sind die Diagramme in verschiedenen Maßstäben 
für den "tiefen Druckbereich" (0.2 - 10 atm) und den 
"hohen Druckbereich" (1 - 300 atm) aufgetragen . 

Die Diagramme 3 und 4 entsprechen weitgehend den 
Figuren 3.67a und 3.67b der ENW-62; sie sind ledig
lich leicht "stilisiert" und korrespondieren auf beiden 
Abszissen mit den berechneten Kurven der Oberflächen
explosion NULL und der senkrechten Reflexion in Fig. 2. 
Aus den Figuren 3 und 4 lassen sich sofort die Druck-

Figur 3 

ku rven am Boden für die Explosionen TIEF und HOCH 
bei W = 1 kT entnehmen, welche in Fig. 2 aufgetragen 
sind. 
Direkt von den oben erwähnten Figuren in den ENW-62 
wurde die Kurve übernommen, welche das Gebiet der ge
wöhnlichen von dem der Mach-Reflexion scheidet. 

4. "lmpulsmäßig wirksame Stoßdauer" und 
"wirksamer Impuls" 

Diese zwei Begriffe sollen hier eingeführt werden , um 
Fehlschlüsse bei der Beurteilung der impulsbedingten Zcr
störungswirkungen zu verhindern, wenn dabei die in den 
ENW-62 und bei BRODE angegebenen Werte des " posi
tiven Impulses" und der "Zeitdauer der positiven Staß
phase" den Berechnungen zugrundegelegt werden. 

Der zeitliche Verlauf des Uberdruckes p bei starken Stoß
wellen ist schematisch in Fig. 5 angegeben. Als "Zeitdauer 
der positiven Stoßphase" ist dabei die Zeit von der Ail
kunft der Stoßwelle t" (welche hier gleich 0 gesetzt wird) 
bis zur Zeit t + definiert, wo die Druckkurve die t-Achse 
schneidet. Entsprechend gilt für die Größe des "positiven 
Impulses" die Fläche des Integrals 

t + 

(9) 1+ = ( P dt 
't" 

welche in Figur 5 schraffiert ist. 
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t + t 

Figur 5 

Es leuchtet sofort ein , daß das Flächenstück, welches von 
d em nur schwachen überdruck herrührt, welcher schon 
nach re lativ kurzer Zeit erreicht wird, im Hinblick auf die 
Zerstörungswirkungen weitgehend vernachlässigbar ist, ob
wohl es einen beträchtlichen Teil der Gesamtfläche aus
ma chen kann . Vollkommen unvereinbar mit der physikali 
sch en Realität jedoch liegen die Verhältn isse, wenn bei 
ei nem nicht bekannten Druckverlauf die Berechnung des 
Impul ses lediglich auf Grund des Spitzenüberdruckes P," 
und d er positiven Stoßdauer t+ mit der ebenso primi 
t iven wi e falschen Formel 

(10) 1+ = ' I> Pli ' t + 

erfolgt, was bisher schon einige Male zu grotesken Fehl 
resultaten geführt hat. 

Beide Formeln (9) und (10) liefern offensichtlich zu große 
W erte für den im Hinblick auf die Zerstörungseffekte 
w irksamen Impuls. Die Definition des "wirksamen Impul
ses " stößt jedoch auf große Schwierigke iten, da er auch 
von dem Objekt, auf das er wirkt, abhängig ist und so
mi t nicht unabhängig von diesem ex akt bestimmt wer
den kann . Um trotzdem zu einer leicht erfaßbaren Defini
ti on des wirksamen Impulses zu gelangen, wird versucht, 
den komplizierten Druckverlauf durch einen sog. 0 re i -
e ck 5 t 0 ß zu ersetzen, dessen zeitlicher Druckverlauf 
l inear vom Sp itzenüb erdruck Pli ' bis 0 ab"j llt und dann 
den W ert 0 bei behö: t. Der einz ige Pa rame i .~ r in d iese r 
Darstellung ist dabei noch die Zeitdauer des Druckabfalls, 
w e: lche als " i m pul s m ä ß i g wir k sam e Z e i t -
da u e r "[ der S t 0 ß weil e " bezeichnet wird (vergl. 
Fig . 5). Der " w i r k sam e I m pul s " I berechnet sich 
dann mit Hilfe von T einfach zu 

(11 ) I = ' I> Pm "[ 
Um einen Hinweis auf die Größe von T zu erhalten, be
trachtet man zunächst den exponentiellen Druckverlauf 

(Fig.6) 

(12) p = P'" exp (-tf lp) 
wobei t .. die Zeitdauer angibt, bis der Druck auf den 
e-ten Teil abgesunken ist. Der totale Impuls dieser Druck
welle findet sich sofort durch die Integration 

co 

(13) II"t = p,., / e- t t,. dt = Pli" t,. 
o 

Eine obere Grenze für die "impulsmäßig wirksame Ze it
dauer T des Dreieckstoßes" erg ibt sich aus der Koppelung 
der Gleichungen (11) und (13) zu 

' "I:" = 2 te 
Eine untere Grenze für T wird durch das Anlegen der 
Tangente an die Exponentialkurve in p = pm gefunden 
(siehe Fig. 6); sie ergibt sich zu 

Llllill = tc 

P 

Pm 

Dreiecksto s s mi t äquiva len
tem "wirksamen I mpul s" 

t 

Figur 6 

Die " impulsmäßig wirksame Stoßdauer" muß demzufolge 
dazwischen liegen : 

(14) tt' < "[ < 2 te 

Setzt man T = 1.5 t, ., so ist zu diesem Zeitpunkt der Druck 
auf 0.22 P'" abgesunken. Der durch Pm und , = 1.5 te 
definierte Dreieckstoß stimmt mit dem exponentiellen Stoß 
som it in bezug auf den Sp itzendruck überein und jeden
falls größenordnungsmäßig auch in bezug auf den wirk
samen Impuls. 

Für den einem beliebigen Druckverlauf äquivalenten Drei 
eckstoß soll in Erweiterung dieser überlegungen die 
"impulsmäßig wirksame Stoßdauer T " 

als die Zeitdauer definiert werden , in ne r t we Ich re r 
d e r m a x i mal e übe r d r u c k Pli ' auf d e n 
f ü n f t e n T eil a b s i n k t. 

Dies bedeutet mit anderen Worten : man trifft die An
nahme, daß jeglicher Druckverlauf durch zwei Größen 
charakterisiert ist : durch den Spitzendruck P'" (der in Zu
kunft der Einfachheit halber wieder mit p bezeichnet wird) 
und d ie " impulsmäßig wirksame Stoßdauer T, resp. durch 
p und den "wirksamen Impul s" I = ' I> p ,. D ie mit diese r 
Annahme in Kauf genommene Vereinfachung ist äußerst 
, igoros, bedeutet sie doch nichts anderes, als daß für die 
Wirksamkeit des Impulses der Druckverlauf von d em 
Moment an völlig ohne Einfluß ist, sobald er auf den 
fünften Teil des Spitzendruckes abgefallen ist. 

Für die kugelsymmetrische Stoßwelle (ohne Reflexion) gibt 
BRODE für verschiedene Abstände vom Explosionszentrum 
den zeit i ichen Druckverlauf an; es lassen sich al so daraus 
T und damit auch I bestimmen . Die sich so ergebendp.n 
W erte sind (geglättet) in Fig . 7 für die Oberflächen 
explosion NULL eingezeichnet, wobei das 2W-Gesetz be
rücksichtigt wurde . 
Für die Berechnung des wirksamen Impulses am Boden bei 
Luftexplosionen müßten neben den Reflexionsgesetzen des 
Spitzendrucks, welche im Abschnitt 3 formul iert sind, auch 
die Reflex ionsgesetze für ganze Druckverläufe bekannt 
sein. Diese Druckverläufe der reflektierten Stoßwellen las
sen sich jedoch nur auf sehr zeitaufwendige Art mit Hilfe 
der Charakterist ikenmethode numerisch berechnen, wobei 
Computer eingesetzt werden müssen . Es drängen sich des
halb auch hier vereinfachende Annahmen auf, damit d ie 
reflektierten Stoßwellen durch p und T, resp. durch p und 
I charakterisiert werden können. Die im folgenden ver
wendete Berechnungsmethode ist willkürlich gewählt; sie 
stützt sich lediglich auf ein ige allgemeine physikalische 
überlegungen, welche hoffen lassen, daß die Resultate 
wenigstens größenordnungsmäßig mit der Praxis überein
stimmen werden . Da keine theoretischen Unterlagen be
kannt sind, wird die einfachste aller Möglichkeiten ge
wählt : es wird angenommen, daß bei der senkrechten 
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Reflexion von starken und schwachen Stoßwell en der Im
pu b der reflektierten We lle den doppelten Wer t des Im
pu:ses de r ei nfallenden Welle besitze. Ist diese charak
ter isiert durch PI' und T, ., wobei I,. = ,(, P" T", so ist der 
ref lekt;erte Spitzenüberdruck bekannt: p = R p,. (R: Re
fl exion sfaktor; siehe Fig. 1), und daraus ergibt sich für die 
impulsmäßig wirksame Zeitdauer des reflektierien Stoßes 
mit Hilfe von (11) 

2 I,. 2 
(15) T = p/2- = R T,. 

2 
Die Funktion R = f (Pr) ist in Fig. 1 dargestellt. 

Unter diesen Annahmen ist es nun wiederum möglich, ein 
Diagramm aufzubauen, aus welchem die impulsmäßig 
w irksame Zeitdauer der Stoßwelle am Boden für belie
bige Luftexplosionen mit W = 1 kT in jedem Abstand 
vom Bodennullpunkt abgelesen werden kann (Fig. 8). Die 
Werte von T auf den beiden Abszissen lassen sich nach 
den obigen Angaben unter Verwendung der Rechnungen 
von BRODE bestimmen. Die Trennungslinie zwischen d~r 
gewöhnlichen und der Mach-Reflexion ist wia in den Figu
ren 3 und 4 den ENW-62 entnommen. Ausgehend von die
sen Werten werden die Kurven '[ = konst so gezeichnet, 
daß, entsprechend Fig. 3.69 der ENW-62, beim Passieren 
der Grenzlinie zwischen gewöhnlicher und Mach-Reflexion 
eine vertikale Tangente auftritt. Erwartungsgemäß sind 

die in diesem Bericht ermittelten Werte von '[ wesentlich 
geringer als die in Fig. 3.69 der ENW-62 angegebenen 
Werte von t + . 
Aus den in Fig. 8 ermittelten Kurven lassen sich sofort d;e 
am Boden zu erwartenden Werte von T für die Explo
~ ionshöhen h = 100 m (TIEF) und h = 200 m (HOCH) <!r
mitteln, welche in Fig. 7 aufgetragen sind. Daraus und 
aus den entsprechenden Kurven in Fig. 2 für den Spitzen
überdruck lassen sich schließlich die Kurven für den wirk
samen Impuls I ermitteln, welche bei den Explosionen 
HOCH und TIEF zu erwarten sind (Fig. 7). Bei beiden 
Explosionshöhen ist dabei der übergang von der gewöhn
lichen zur Mach-Reflexion deutlich gekennzeichnet durch 
ein zeitweiliges Wiederansteigen des Impulses mit zuneh 
mendem Abstand, was sich daraus erklären läßt, daß in 
dieser Zone der Spitzendruck über einen gewissen Bereich 
konstant bleibt oder jedenfalls schwächer als vorher und 
nachher abnimmt, während die impulsmäßig wirksame 
Zeitdauer mit zunehmendem Abstand r stetig zunimmt. 
Aus den Diagrammen 2, 3, 8 läßt sich schlußendlich das 
entsprechende Diagramm für den wirksamen Impuls dar
stellen (Fig. 9), wo die Kurven I = konst im h,r-Bereich 
dargestellt sind . 

5. Die Wirkungsdiagramme 

In Fig. 10-12 sind als Folgerung aller vorangehenden Be
rechnungen die Wirkungsdiagramme für die Explosionen 
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NULL, TIEF, HOCH ausgeführt. Sie ermöglichen für diese 
drei genormten Explosionshöhen eine sofortige Ablesung 
der zu erwartenden Werte von p, I und T auf dem Erd 
boden für beliebige Explosionsstärken zwischen 10 T und 
100 MT. Wegen des den Berechnungen zugrundegelegten 
W 'Il-Gesetzes für Längen und Zeiten gehen olle Kurven 
T = kon st und I = konst durch Parallelverschiebung in 
der Richtung W . r 1 = konst auseinander hervor. 
Da die Annahmen, die zur Bestimmung des wirksamen 
Impulses führten, zu einem großen Teil willkürlich sind, 
wurden in den Wirkungsdiagrammen die Kurven so stark 
ausgemittelt, daß sie einen glatten Verlauf annehmen; es 
werden dabei die wesenrlichen Effekte si chtba r. So wei
sen bei den Explosionen HOCH und TIEF die Kurven I = 
konst beim Obergang vom Bereich der gewöhnlichen zur 
Mach-Reflexion einen sehr spezifischen Verlauf auf. 

Im Gebiet der Mach-Reflexion zeigt es sich, daß dort die 
Kurven I = konst für alle drei Explosionshöhen weit
gehend mit der in der gewählten doppeltlogarithmisch :Jn 
Darstellung a ls Gerade auftretenden Kurve W' r 1 = 
konst zusammenfallen. Zusammen mit dem W'Il -Gesetz 
erlaubt diese Beziehung eine explizite Darstellung von 
I in diesem Bereich 

(16) 
W 'Il 

1 = k - -
r 

wobei - wenn r in Metern, W in kT und I In atm·sec an-

Figur 11 

gegeben wird - k für die verschiedenen Explosionshöhen 
folgende Werte annimmt : 

(17) NULL : h 0 k 14 
TIEF : h = 100 W 'Il ; k 18 
HOCH : h = 200 W 'Il ; k 22 

Du rch eine lineare Darstellung läßt sich die Abhängig
keit des Faktors k von der Explosionshöhe h folgend er
maßen angeben : 

(18) k = 14 + 0.04 h [m] 
W' /, [kT] 

wobei h wiederum in Metern und W in kT angegeben ist. 
Schließlich erhält man für den wirksamen Impuls im G e
biet der Mach-Reflexion folgende Abhängigkeit von W, 
hund r: 

(19) [ 
004 . h ] 

I = 14 + . 
W'1l 

W 'Il 

Für die Explosion NULL besitzt der Ausdruck (19) Gültig
keit für das ganze Gebiet des Wirkungsdiagramms ; es er
gibt sich dort demnach 

(20) 
W'/' 

1 = 14--
r 

Mit anderen Worten bedeutet dies, daß für ein bestimm
tes Energieäquivalent das Produkt I-r = konstant ist. Das 
steht in voller Obere instimmung mit einem Resultat von 
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BRODE [5], wo für den gesamten pasitiven Impuls die 
dimensianslase Formel 

(21) ) . . I L'I P = 0.0322 

angegeben ist. Dabei stellt J. den dimensionslosen Ab
stand vom Explosionszentrum dar. Obertragen in die hier 
gewählten Dimensionseinheiten ergibt sich, zusammen mit 
dem 2W-Gesetz für Oberflächenexplosionen, für den Wert 
der Konstanten 

(22) k = 0.0322 • 2'" • 330 = 17 

Der Unterschied zu dem Wert k = 14 aus (20) rührt da 
van her, daß der in Abschnitt 4 definierte "wirksame Im
puls" kleiner ist als der gesamte, durch Formel (10) ermit
telte positive Impuls. 

6. Einige Anwendungsmöglichkeiten der Wirkungs-
diagramme 

In dieser Arbeit ist der Versuch unternommen worden, 
durch massive Vereinfachungen den Stoßwellenverlauf 
einer beliebigen Luftexplosion an einer bestimmten Stelle 
durch die zwei Parameter I und p zu charakterisieren, 
aus denen sich auch die impulsmäßig wirksame Zeitdauer 
sofort bestimmen läßt. Eine ähnliche Vereinfachung sollte 
auch auf dem bau tee h n i sc h e n Se k tor ange
strebt werden, indem die Eigenschaften des Schutzraumes 
in einem entsprechenden Leistungsdiagramm dargestellt 
werden. Dabei sind die Arbeiten von MOLITZ [2] und 

BASLER [3] richtungweisend, zeigen sie doch, daß im 
Prinzip (und stark vereinfacht ausgedrückt) jegliches Bau
werk eine (im praktischen Falle natürlich mehrere) eh a -
ra k te r ist i sc h e Sc h w i n gun g s d aue raufweist. 
Dauert eine Belastung kürzer als diese charakteristische 
Zeitspanne, so ist der wirksame Impuls für die Zerstö
rungswirkung maßgebend; bei längerer impulsmäßig 
wirksamer Stoßdauer liefert der Spitzendruck das Kri
terium für die Resistenz des Bauwerkes. Im ersten Fall 
der kurzen Stoßbelastung können enorm hohe Spitzen
drücke auftreten, ohne daß es zu Zerstörungen kommt 
(dynamische Belastung) . Im zweiten Fall der statischen Be
lastung spielt die Zeitdauer des Stoßes praktisch keine 
Rolle mehr. 
Wenn es gelingt, ein sa kompliziertes Bauwerk wie einen 
Schutzraum (oder zumindest einzelne charakteristische 
Teile von ihm) durch seine Widerstandsfähigkeit gegen 
einen statischen Oberdruck P und eine Schwingungsdauer 
e zu charakterisieren, uann ist der Anschluß der bau
techn ischen Daten an die Wirkungsdaten der Explosion 
ermöglicht. Sind nämlich P und e bekannt, so ergeben 
in den Wirkungsdiagrammen die Schnittpunkte der Kur
ven p = P und '[ = (::) den kritischen Punkt S, oberhalb 
welchem die durch S gehende Druckkurve p = P = kon 
stant die Trennlinie zwischen dem Zerstörungsbereich 
(schraffiert in Fig. 13) und Schutzbereich angibt, während 
unterhalb von S (im Gebiete kurzer Stoßdauern) die Im-
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pulskurve I = J = konstant durch S diese Bereiche gegen
einander abgrenzt. Dabei bedeuten P die Druckresistenz 
und J die Impulsresistenz des Bauwerks oder des Bau
werkteils. Auf diese Weise wäre es möglich, die mecha
n ische Widerstandsfähigkeit eines jeden Schutzraum s 

durch einen Punkt S in einem dem Wirkungsdiagramm ana
logen Leistungsdiagramm zu charakterisieren. Für Scho
denberechnungen ließe sich sofort erkennen, ob bei einem 
bestimmten Ereignis der Schutzraum den mechanischen 
Wirkungen der Explosion widerstehen kann oder nicht. 
Für statistische Ermittlungen würde es sich wohl empfeh
len, ein Band von einer noch festzulegenden Dicke um die 
Trennungslinie zu legen (gestrichelt in Fig. 13), in nerhalb 

welchem beispielsweise mit einer SO%igen Wahrschein
lichkeit der Zerstörung gerechnet werden muß. Im rest
lichen Zerstörungsgebiet kann dann diese Wahrschein
lichkeit mit 100% angenommen werden (sichere Zerstö
rung), während außerhalb der Schutzraum und mit ihm 
seine Insassen überleben, wenn nur die mechanischen 
Wirkungen der Explosion in Betracht gezogen werden. 

Da sich dieses Vorgehen vielleicht wegen der komplexen 
Struktur eines ganzen Schutzraumes nicht auf einen sol
chen anwenden läßt, kann versucht werden, seine wesent
I ichsten Komponenten (Türen, Decken, Lüftung etc.) mit 
diesem Verfahren zu erfassen. 

Um die Gesamtheit der Gefährdung eines Schutzraumes 
durch Nuklearbomben zu erfassen, müssen auch die Wir
kungen der radioaktiven Strahlung, der Hitze und andere 
Einflüsse berücksichtigt werden. Gerade bei Oberflächen
explosionen sind in der Nähe des Explosionszentrums die 
in den vorliegenden Wirkungsdiagrammen nicht aufge
führten Effekte der Kraterbildung, der Bodenstoßwellen, 
des Feuerballes und der radioaktiven Verseuchung durch 
den Fallout maßgebend für das Uberleben in den Schutz
räumen . Entsprechende Wirkungsdiagramme für die 
radioaktive und die Hitzestrahlung finden sich im "Hand
buch der Waffenwirkungen" [1]. Für die Wirkung des 
direkten Erdstoßes bei Oberflächenexpl osionen und bei 
verdämmten Explosionen wurden in [7] und [8] weitere 
Wirkungsdiagramme entwickelt. Die Wirkungsdiagramme 
für die Luftstoßwelle dienen außerdem als Grundlage ZLJr 
Ermittlung der Wirkungen des luftinduzierten Erdstoßes 
auf unterirdische Bauwerke [9] . 
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hat. Wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren 

halten. 

Verlag und Schriftleitung ZIVILSCHUTZ 
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BAULICHER ZIVILSCHUTZ 

Neue Strahlenschutzwerkstoffe für Schutzbauten 

von Dr. Elbel, Wesseling 

"Es kann bei dieser Abhandlung nicht genug betont werden, daß eine Neuplanung de r 
Schutzmaßnahmen innerhalb dieses möglicherweise großen Gebietes frühen radioaktiven 
Niederschlages von öußerster Wichtigkeit ist. An Orten, die weit entfernt vom Angriffs
punkt liegen und an denen die Sofortwirkungen der Kernexplosion, d. h. Druckwelle und 
Stoß, Anfangsstrahlung und Wärmestrahlung, gänzlich ohne Bedeutung sind, kann die ver
zögerte Wirkung des radioaktiven Niederschlags noch außerordentlich gefährlich sein, 
wenn nicht im voraus Maßnahmen getroffen worden sind, einen Schutz für den Ernstfall 
zu schaffen. " 1) 

Die "Richtlinien für Schutzräume" ') gelten nicht nur für 
Neubauten, sondern sinngemäß auch für die Instandset
zung vorhandener Schutzbauten und den Ausbau bestehen
der Keller zu Grundschutzbauten. Den "Schutzumfang" 
beschreiben die "Richtlinien" wie folgt: 

3.1 Grundschutzräume schützen gegen: 

3.11 Wirkungen von herkömmlichen Sprengkörpern, 
wenn der Schutzraum außerhalb ihrer unmittel
baren Wirkungsbereiche (Sprengtrichter einschließ
lich Erschütterungszone) liegt; 

3.12 herabfallende Trümmer; 

3.13 radioaktive Niederschläge; 

3.14 Brandwaffen und Brondeinwirkungen; 

3.15 biologische Kampfmittel und chemische Kampf-
stoffe." 

Je länger die Verobschiedung der Gesetze über Maßnah
men zum Schutz der Zivilbevölkerung auf sich warten ließ, 
je mehr Kreise "weiß" wurden, um so mehr wurde dos 
Gewicht des zukünftigen Schutzraumbaues auf Altbau
wohnungen und Altbauten überhaupt verlagert, denn auch 
alle Schulen, Betriebe mit mehr ols 15 Beschäftigten, 
Verwaltungen usw. sind zum Selbstschutz verpflichtet. 

Der für die Zivilbevölkerung zu fordernde Grundschutz 
wird also in Zukunft weitgehend den Ausbau vorhandener 
Kellerräume zur Aufgabe machen. Nur in wenigen Fällen 
wird es - räumlich und kosten mäßig - möglich sein, 
nachträglich Schutzbauten der Stufe S 3 oder höher 
außerhalb der bestehenden Bauten anzulegen. Auch der in 
den Richtlinien für Schutzräume" Teil 111 empfohlene 
nacht~ägliche Ausbau mit Stohlbeton usw., der meist ein 
Unterfangen der vorhandenen Fundamente notwendig 
macht, dürfte sich kaum mit den pro Kopf vorgesehenen, 
zumutbaren Beträgen verwirklichen lassen. 

Hier verdient ein Aufsatz Beachtung ' ), der eine relativ 
preiswerte Ausbaumöglichkeit vorhandener Keller aufzeigt 
und den Vorschriften und Empfehlungen der "Richtlinien" 
in allen Teilen gerecht wird. Mit den in diesem Artikel 
beschriebenen Winkelkonstruktionen sind selbst den vor-

. gesehenen Grundschutz übersteigende Schutzstufen erreich
bar. Entsprechende Beispiele sind in der BAUSCHAU 
BONN ausgestellt. Ein ausreichender Strahlenschutz läßt 
sich durch Einschrauben von Blechböden (Bilder 1, 5, 6 und 

· 7) oder Einlegen von Holzbohlen (Bild 2) erreichen, wobei 
. der Zwischenraum zwischen diesen Böden und der 

vorhandenen Kellerdecke mit Sand, Ziegeln oder Beton 
ausgefüllt wird. Lichtleitungen werden vorher von den 
Kellerdecken abgenommen und nach dem Einbau neu 
verlegt. Von diesen Möglichkeiten, einen vorhandenen 
Keller als Schutzraum auszubauen, ist bereits mehrfach, 
und zwar vornehmlich von Verwaltungen, Gebrauch 
gemacht worden. 

Die Abbildungen 3, 4 und 5 zeigen die Abstützung einer 
Kellerdecke mit Winkelprofilen. Hier ist jedoch ein 
Einbringen von Blechböden in einem bestimmten Abstand 
von der Kellerdecke und Auffüllung mit Sand, Ziegeln usw. 
nur dort möglich, wo keine Rohre an der Decke entlang
laufen. Die vielen Rohrleitungen, zumeist Heizungs-, 
Warmwasser- und Abflußrohre, müssen zugänglich blei
ben. An diesen und ähnlichen Stellen hat der nachträgliche 
Ausbau vorhandener Kellerräume buchstäblich ein Loch. 
Der in den "Richtlinien für Schutzräume" Teil IV 
geforderte Schutzumfang ist gewährleistet bis auf den 
Punkt 3.13 radioaktive Niederschläge. 

Seit einigen Monaten ist es nun möglich, auch an solchen 
Stellen einen wirksamen Strahlenschutz zu erzielen. Ober 
den Schutz gegen die Gammastrahlung des radioaktiven 
fallout ist von berufener Seite in dieser Zeitschrift 4) und 
andernorts ausführlich berichtet worden. Es kann deshalb 
darauf verzichtet werden, auf das Wesen der Gamma
strahlung und ihre Absorption näher einzugehen . 

Soviel sei gesagt, daß die vom fallout ausgehende 
Gammastrahlung ein Spektrum von bis zu 2 MeV 
überdeckt·, wobei ihr Schwerpunkt bei 0,7 bis 1,0 MeV 
liegt. Den Berechnungen im Zivilschutz wird eine mona
energetische Rückstandsstrahlung von 1 MeV zugrunde 
gelegt. In diesem Bereich ist die Absorption eines 
Materials dessen spezifischem Gewicht proportional. Diese 
Verhältnisse sind in der Abbildung 8 veranschaulicht. Das 
Kurvenbild zeigt die Gamma-Absorption verschiedener 
Materialien im Bereich von 100 keV bis 10 MeV. Im 
Bereich von 0,7 bis 1 MeV ist das Gebiet des 
Strahlungsmaximums des radioaktiven fallout kenntlich 
gemacht. Die gestrichelten Linien beziehen sich auf 
neuartige Materialien, die aus gehärteten Kunstharzen, 
Glasseidengeweben und Blei bestehen 3). Ihr Absorptions
vermögen liegt zwischen dem des Eisens und dem von 
reinem Blei . Bei einer Füllung der Kunststoffe mit 80 
Volumenprozent Blei ergibt sich ein spezifisches Gewicht 
von 9,4 bis 9,6 g . cm-3

. Daraus errechnet sich gegenüher 
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Bild 1: Abstützunfj eines LS -Raumes mit Winkel profilen. Darunter ver
stärk te Blechbäden hoher Tragkraft; der Zwischenraum wird mit Beton, 
Ziegeln, Sand o. a. ausgefüll t. 

Bild 2: Anstelle der Blechböden können auch Holzbohl en verwendet 
werden . 

Bild 3 : Die on der Decke entlang lau fenden H eizungsrohre machen es 
unmöglich , mit herkömmlichen M itteln einen ausreichenden Strahlen
schutz zu erzielen 

Zivilschutz Heft 11 

Bild 4: Die Durchgänge der Rohre durch Decke und Wände stellen ge
fährliche Strahlendurchgänge dar . 

Bild 5: Luftschutzraum im Ausbau. Im Hintergrund ist mit der Herstel
lun!=-l ei nes Zwisch e nbodens aus verstärkten Stahlblechen begonnen . Das 
Heizungsrohr an der Decke im Vordergrund stell! ein Hindern is dar. 

Beton ein Faktor von 4,15 oder, mit anderen Worten, 4,15 
cm Beton kön nen durch 1 cm Blei -Kunstharzplatte ersetzt 
werden. 

In den " Ri ch llini en" ") Tei l IV heißt es unter Ziffer 8.225: 
"Be i Schutzräume n bis höchstens 18 Personen darf ... auf 
die Einho ltung der nach Ziffer 4.512 geforderten 
Mindestdockendicke unter folgenden Voraussetzungen 
verzichtet werden: 
Die Decke muD die tn Ziffer 5.42 vorgeschriebene 
Tragfähigkeit bes itze n oder dies durch entsprech ende 
bauliche M aßnah men erreicht werden ; 
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Bild 6: Obergong von Zieg e lmau e rwerk m it Stahl böd e n a uf mit Blei g e · Bild 7: St ra h le nschut zplalle n, m it Alum iniumfol ie ka,schiert , on der De cke 
fü llt e Kuns ts taffplalle n al s St rahl e nschutz , und de n aus der Erde hera usrage nd e n Tei le n ei ne s Ke llerraumes. 

Der in Ziffer 4.561 geforderte Strahlungsschutz muß in 
Verbindung mit dem darüber stehenden Gebäude 
gegeben sein und nachgewiesen werden; 

Die vorhandenen Decken und Wände müssen minde· 
stens feuerbeständig (T 90 nach DIN 4102) sein." 

Nun haben in den seltensten Fällen vorhandene Keller die 
geforderte Betondecke von 30 bis 40 cm Dicke. Die T rüm
mersicherheit ist durch die oben genannten Stahl-Winkel 
profile leicht zu erreichen, ebenso, durch entsprechende 
Ausfachung und Auffüllung, die einer Betondecke von 30 
cm entsprechende Absorptionswirkung, ausgenommen dort, 
wo Rohrleitungen verlaufen. Die Abbildungen 3, 4 und 5 
zeigen, daß die Rohre von der Kellerdecke einen Abstand 
von ca. 5 cm haben. 5 cm des mit Blei gefüllten 
Kunstharzes entsprechen aber, bei 80 Volumenprozent 
Bleianteil, bereits 5x4,15 = 20,75 cm Beton. Wenn die 
Kellerdecke also nur aus 10 cm Stahlbeton besteht, kann 
auch an solchen Stellen bequem der geforderte Strahlen· 
schutz erreicht werden. Beispiele eines Obergangs von 
zusätzlicher Ziegelverstärkung auf die erwähnten Strahlen
schutz·Platten zeigen die Abbildungen 6 und 7. 

Die neuen Kunstharz-Blei·Werkstoffe lassen sich auch zur 
Erfüllung weiterer Forderungen erfolgreich einsetzen. So 
muß beispielsweise gemäß den "Richtlinien" 2) Teil IV, 
Ziffer 4.52 

". .. Die Wanddicke des Filterraumes zwischen Schutz
raum und Filter . . . zum Schutz gegen Rückstandsstrah 
lung mindestens 0,4 m in Ortbeton betragen." 

Wenn die Erfüllung dieser Forderungen Schwierigkeiten 
macht, lassen sich die erwähnten neuen Platten vorteil 
haft als raumsparender Strahlenschutz verwenden. In den 
"Richtlinien" ") Teil IV, Ziffer 4.564, wird folgende For· 
derung gestellt: 

"Benachbarte Kellerfenster, die den Strahlungsschutz 
nach dem unter Ziffer 4.563 Gesagten beeinflussen, sind 
auf die volle Dicke zu schließen." 

Diese Forderung ist leicht einzusehen, im Einzelfall jedoch 
schwer zu erfüllen. Wenn der auszubauende Kellerraum 
auch seine normale und nicht nur die für den hoffentlich 
nie eintretenden Ernstfall zugedachte Funktion besitzen 
soll, muß er über ein Fenster belüftbar sein. Ob aber bei 
einem eintretenden Ernstfall Zeit bleibt, das Kellerfenster 
mit Sandsäcken o. ä. abzudecken, ist zumindest fraglich. 
Mit den bleigefüllten Kunstharzplatten sind Konstruktionen 
möglich, die raumsparend ein schnelles und sicheres 
Schließen der Fensteröffnungen gewährleisten. 

Es wird nicht immer möglich sein, aus der Erdoberfläche 
herausragende Kellerräume von außen mit einer ausrei
chenden Erdanschüttung zu versehen. Dies dürfte immer 
dann eintreten, wenn die auszubauenden Keller direkt an 
einer Straße, Autoausfahrt usw. liegen. Für diese Wände 
verlangen die "Richtlinien" 2) Teil IV, Ziffer 4.511, 
Stahlbeton als Ortbeton von 0,40 m oder bewehrtes 
Mauerwerk von 0,49 m Dicke. Wenn es nun nicht möglich 
ist, Aufbeton entsprechender Dicke außen gegen die 
Kellerwand vorzusetzen, müßte eine äquivalente Beton
oder Ziegelwand im Kellerinnern aufgeführt werden. Dazu 
wäre erforderlich, daß diese zusätzliche Wand wegen 
ihres Gewichts ein eigenes Fundament erhält. Abgesehen 
davon resultiert daraus eine merkliche Einbuße an Raum. 
Auch hier ist es möglich, die Blei-Kunstharz-Platten einfach 
und raumsporend einzusetzen. Eine Stützkonstruktion, z. B. 
aus den oben erwähnten Winkelprofilen, ist fast immer 
ohnehin vorhanden. Als Aquivalent für 15 bis 20 cm Beton 
sind 4 bis 5 cm der Blei-Kunstharz-Platten mehr als 
ausreichend. Es genügt dann, wenn die Platten auf einer 
etwas unter der Erdgleiche an der Stützkonstruktion 
angebrachten Konsole aufgesetzt und bis zur Kellerdecke 
als Strahlenschutz-Schürze hochgezogen werden. Die 
Vorteile einer solchen Bauweise sind evident. Weitere 
solcher Beispiele des zweckmäßigen Einsatzes der neuen 
Strahlenschutz-Materialien sind denkbar, und es muß der 
Schutzbauplanung und der genehmigenden und beaufsich
tigenden Dienststelle überlassen bleiben, zu entscheiden, 
welche Lösung im Einzelfalle vorzuziehen ist. 

Um die Möglichkeit zur Entscheidung zu geben, welches 
Material in einem konkreten Fall zu wählen ist, sei auf die 
Tabelle 1 näher eingegangen. 

Zu den Spalten Baustoff, spezifisches Gewicht und 
Strahlenschutz-Aquivalent ist nichts hinzuzufügen. Zu den 
folgenden Spalten sind allerdings nähere Erläuterungen 
notwendig. Nach eingehenden Untersuchungen 6) wird auf 
den Decken von Kellern bzw. Schutzräumen mit Tempera
turen von höchstens 400 Grad C, in der Regel aber nur 200 
Grad bis 300 Grad C gerechnet, trotz der bis zu 1400 
Grad C betragenden Temperaturen bei einem Feuersturm. 
Unter solchen Bedingungen durchgeführte Versuche, bei 
denen eine zusammengestürzte, schwelende Masse etwa 
sechs Stunden auf der Decke liegen blieb, brachten bei 
eine 30 cm dicken Betondecke ein Maximum von 90 Grad C 
an der Unterseite; eine 60 cm starke Decke wurde - nach 
33 Stunden - nur 26,5 Grad C warm. Betondecken der 
vorgenannten Dicke reichen aber für den Grundschutz 
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völlig aus, brauchen also nicht verstärkt zu werden. Im 
Schnitt ist in der Praxis mit Kellerdecken von 10 bis 15 cm 
zu rechnen. Hier besteht dann immerhin die Gefahr, daß 
die an der Deckenunterseite auftretenden Temperaturen 
auf 300 Grad C und etwas darüber ansteigen, besonders 
an solchen Stellen der Kellerdecke, wo Heizungs-, 
Abwasser- und andere Rohre durch die Decke hindurch
gehen. An solchen Stellen, auch bei den Strahlenschutz-
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Bild 8: Ab so rp tionskoeffizie nt für y -Strohlun!l in Abh ängigkei t von der 
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Bild 9: Bei ei ne r mit o ffe nm aschig em Glosseidengewebe verstärkten Bl ei
Kunstharzplotte tritt dos Bl ei in Trop fen aus, we nn di e Plo tte auf co, 
4000 C erhitzt wird, 
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Bilder 10 u, 11 : Die Bilde r zeigen Plottenstücke. die bis zu 12 Stunden 
a uf 4200 C erhitz t worden sind. In Bild 11 ist dos G lasseide ngewebe 
d urch ei ne zusä tz li che Aluminiumfolie abgedeckt, Blei trat bei Verwen· 
d un g dichten Gewebes nich t mehr aus, Di e Fl ecke n in der Mitte der 
Bilder rühre n vo n den mit Kun sth a rz verschlossen e n Bohrungen. in di e 
Thermoelemente eingegossen woren, her, 

Vorrichtungen an den Kellerfenstern, würden Blei und 
seine Leg ierungen schmelzen, Die Bilder 9, 10 und 
11 zeigen Kunstharz·Blei -Platten, die bis über zwöl F 
Stunden einseitig einer Direkterh itzung auF 400 
Grad C ausgesetzt waren, während die andere Seite der 
nur 10 mm dicken Platten 200 Grad C e rreichte. Im Bild 
ist deutlich das Heraustreten von Bl ei in Tropfenform zu 
erkennen , Hier wurde zur Verstärkung der Platten ein 
weitmaschiges Glasseiden-Gittergewebe verwendet. Die 
Abbildungen 10 und 11 zeigen Platten, die außen mit 
engmaschigem, dichtem Glasseidengewebe versehen sind, 
Die Plattenproben haben bei über zwölfstündiger einsei
tiger Erhitzung auf 400 Grad bis 420 Grad C kein Ble i 
verloren. Bei diesen Versuchen wurde die freiliegende 
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Unterseite der Proben Luft von Zimmertemperotur ausge
setzt. Wegen der relativ schlechten Wärmeleitung - trotz 
des hohen Füllungsgrades mit Metall - stieg die 
Temperatur hier nur auf etwa 200 Grad C bei einer 
Plattendicke von 10 mm. Es zeigt sich also, daß die neuen 
Platten bezüglich der Temperaturbeständigkeit unter den 
Bedingungen eines eventuellen Ernstfalles dem metalli 
schen Blei überlegen sind. 

Wenn es sich daraum handelt, einen vorhandenen 
Kellerraum zu einem Luftschutzraum auszubauen, sollte 
auch die Bearbeitbarkeit oder Verarbeitbarkeit der 
verschiedenen Baustoffe berücksichtigt werden. Es wird 
voraussichtlich ohnehin dazu kommen, daß die vom 
Gesetzgeber auf den Einzelnen zukommenden Pflichten 
nach der do-it-yourself-Methode erfüllt werden 7). Dieser 
Entwicklung tragen die oben erwähnten Stahlprofile 
bereits weitestgehend Rechnung ; sie sind auch den nie 
rechtwinklig verlaufenden Kellerwänden - und -decken gut 
anzupassen. Reine Metalle, hier Blei und Eisen, sind nur 
mit Spezialmaschinen bearbeitbar, zumindest in den 
Abmessungen, die für eine Strahlenabschirmung in Frage 
kommen. Soweit senkrechte Wände ausgeführt werden 
müssen, lassen sich Schwer- und Normalbeton, Ziegel
mauern, Sand, Erde und keramische Absorptionsbaustoffe 
leicht verarbeiten bzw. einfüllen. Schwerer ist es zweifellos, 
eine Decke, die zwar trümmersicher abgestützt, aber nicht 
strahlensicher ist, von unten her mit Beton, Sand, 
keramischen Bauplatten u. ä. auf die notwendige Dicke zu 
bringen, zumal die Verbindung zwischen Kellerdecke und 
Aussteifung kraftschlüssig sein soll. Bezüglich der Verar
beitbarkeit verhalten sich die mit Blei gefüllten Kunststoff
platten am angenehmsten. Sie lassen sich etwa wie 
Hartholz bearbeiten, d. h. sägen, nageln, bohren und feilen 
(siehe Abbildungen 12, 13, 14 und 15). Eventuelle Spalten 
können mit selbsthärtenden, bleigefüllten Kunstharzpasten 
ausgespachtelt werden (Abb. 16). So ist eine Abschirmung 
ohne Strahlendurchgänge gewährleistet. Auch Rohrdurch
führungen durch die Kellerdecken, die Strahlen durchtreten 
lassen , können durch Anfertigung von entsprechenden 
Kä sten strahlungsdicht gemacht werden. 

Zur letzten Spalte der Tabelle 1 ist zu erwähnen, daß 
Materialien mit selbsttragenden oder sogar mittragenden 
Eigenschaften den Einbau sehr erleichtern. Blei hat keine 
selbsttragenden Eigenschaften, es neigt zum "kalten Fluß" 

Tabelle 1 

und hängt nach einiger Zeit durch, wodurch Spalten 
entstehen, die Strahlendurchgänge darstellen. Hartblei ist 
zwar bei ausreichender Legierung mit Antimon selbsttra
gend, der Schmelzpunkt von Hartblei wird dadurch jedoch 
erheblich herabgesetzt (siehe Tabelle 2). Ziegel und 
keramische Absorbermaterialien müssen bei Deckenver
stärkungen mit kräftigen Unterkonstruktionen versehen 
werden. Die neuen Blei-Kunstharz-Baustoffe sind dagegen 
selbsttragend bei Stützweiten von 500x500 mm, in 
Sonderfällen auch 600x600 mm. Die mit 50 Vol. -o/o Blei 
gefüllten Werkstoffe lassen sich sogar mit Dübelsetzgerä
ten auch an rauhe Betondecken und -wände anschießen, 
ohne Risse zu zeigen. . Die Abb. 17 zeigt ein sol
ches Plattenstück, das im Herbst 1963 an eine Beton
mauer (Außenwand) angeschossen worden ist, um 
das Material auch im Bewitterungsversuch zu testen. Wie 
das Bild zeigt, sind nach 18 Monaten noch keine 
Korrosionserscheinungen zu erkennen. 

Neben den selbsttragenden Eigenschaften sind auch die 
mechanischen Werte der Baustoffe wichtig, denn die 
"Richtlinien" 2) empfehlen auch einen Schutz gegen 
Wirkungen herkömmlicher Sprengkörper (Erschütterungs
zone). Die Tabelle 2 zeigt einen Vergleich einiger 
mechanischer Eigenschaften mit anderen, bekannten Bau
stoffen. 

Die mechanischen Eigenschaften der mit 50 Vol.-o/o Blei 
gefüllten Kunstharzplatten lassen durchaus einen Vergleich 
mit Aluminium-Legierungen zu. Auffallend sind bei bei den 
Platten-Typen die guten Werte bei der Prüfung auf 
Schlagzähigkeit nach DIN. Diese Eigenschaft gibt die 
Gewähr dafür, daß solche Platten auch bei starken 
Erschütterungen und Stößen nicht reißen und springen und 
ihren Schutzwert behalten. In die Platten mit 50 Vol.-o/o 
Blei lassen sich sogar haltbare Innengewinde einschneiden, 
wie die Abb. 18 zeigt. 

Erwähnt sei schließlich noch, daß die hier besprochenen, 
neuen Baustoffe sich auch mit zusätzlichen anderen 
Füllstoffen, beispielsweise Borcarbid, versehen lassen, 
wodurch ein zusätzlicher Schutz gegen Neutronenstrahlen 
erzielbar ist. 

Die Platten können mit aufkaschierter Aluminiumfolie 
hergestellt werden, um Hitzestrahlung weitestgehend zu 
reflektieren. Die Materialien sind relativ chemikalienbe
ständig und korrosionsfest, darüber hinaus lassen sie sich 

Strahlenschutz- Verarbeit-
spez, Gew. Aquivalent für Temperaturbe- barkeit selbst-

Baustoff 
~. cm 3 200 mm Beton ständigkeit an Ort und tragend 

In mm Stelle 

Blei 11,3 41 nicht ausreichend schlecht nein 

Hartblei ca. 10,5 ca . 44 nicht ausreichend schlecht bedingt 

FELDALEN-Platte 
80 Vol. °/0 Blei 9,2 49 voll ausreichend gut ja 

50 Vol. °/0 Blei 6,0 77 voll ausreichend gut ja 

Eisen 7,8 60 gut schlecht ja 

Keramische Absorptions-
Baustoffe 8) max.6,O 77 gut bedingt bedingt 

Barytbeton 3,5 130 gut mäßig ja 

Beton 2,3 200 gut gut-mäßig ja 

Ziegel ca. 2,0 ca. 230 gut gut-mäßig bedingt 

Sand, Erde 1,6-1,8 300-250 gut gut-mäßig nein 
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Tabelle 2 

Material 
I 

Wärmeformbeständigkeit I Biegefestigkeit I Zugfestigkeit I Schlagzähigkeit 
in Grad C kp . cm 2 kp . cm 2 kp . cm . cm 1 

FELDALEN-Platte 

80 Vol. Ofo Pb 

50 Val. Ofo Pb 

Reinblei 

Hartblei (11 Ofo SB) 

Gußeisen 

Baustahl 

keramische Materialien 
(Steatit) 

Alum i nium-Leg ierungen 

') nach Martens an Normkleinstab 
2) an Normkleinstab 

siehe Text 

250- > 260') 

(327)") 

( ",295)') 

-
-

. 

-

Bild 12: Die mit Blei gefüllten Strahlenschutzplotten la sse n sich bi s 10 cm 
Dicke einwandfrei sägen, . 

Bild 13: . .. , bis 3 cm Di cke wie Holz nag eln, .. . 

> 550 

900-1100") 500-700") 

150 

- 562 

3000 1200 

- 4000-5000 

980 700 

700-1800 700-2500 

") an Schulterstab nach DIN 
' ) Schmelzpunkte 

Bild 14: . .. b is 10 cm Dicke bo hren und , .. 

19-22 

27 -332) 

-

10-15 

-

2,2 

40 
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.~ 

Bild 15: . .. , um eine n dichte n Absch luß on Kellerwönde n usw. zu er- Bild 17: S t roh l e n schutzpl o tt~ m it 50 Va l. '., Bl ei fü l lung. Die Platte wu rd e 
zi elen, fei len und schlei fen . mit einem Dübeh.e tzgerät on ei ne Betonwa nd a ngeschos sen. Das Bi ld 

zeigt den Zustand der Plotte noch co. 18 Mo na te n Auße nb ewi tte rung . 

• , 
... 

Bild 16 : Ve rschraub ung einer Strahlenschu tzplatte m it einem Winkel
pra fllt röger; recht s im Bild ist eine mi t ei ner bleigefüllte n Spachtelmasse 
abg e d icht e te Stoßnaht (s. Pfeil) zu erkennen. 

mit jedem handelsüblichen oder Speziallack beschichten. 
Selbtsverständlich lassen sich die Platte n auch in Sonder
fällen zwischen zwei Beton- oder Ziegelschichten einbauen, 
um den Strahlungsschutz zu erhöhen; ferner ist daran zu 
denken, diese Platten auf einer Betondecke über einem 
Schutzraum auszulegen und darauf den Estrich aufzubrin 
gen. 
Es ist zu hoffen , daß die vorstehenden Ausführungen einen 
Weg gezeigt haben, wie auch vorhandene Keller so 
ausgebaut werden können, daß sie de n in den "Richtli
nien" ~ ) an den Grundschutz gestellten Forderungen 
genügen. Voraussetzung hierzu ist allerdings die Erfüllung 
der Ziffer 10 der "Richtlinien" ~) , gleichlautend in Teil 111 
und Teil IV, wonach für Sonderbauweisen und Sonderbau
stoffe des baulichen Zivilschutzes "Verwendungsbescheini
gungen" beantragt werden müssen. Aufgabe der betreffen
den Unternehmen ist es nun, diese Verwendungsbescheini
gungen zu beantragen, Aufgabe des BMWo bzw. der in 
seinem Auftrag arbeitenden und genehmigenden Behörde 
ist allerdings der Mut, neue Baustoffe im Rahmen etner 
vernünftigen Auslegung der Richtlin ie n zu zul asse n. 

Literatur: 
' ) Glasstone-Leutz: "Die Wirkungen de r Kernwaffen", 

Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Be rlin , Bonn 1964, 
S. 603 

~ ) Richtlini en für Schutzräume 
Teil 111: Verstärkte Schutzrä um e 

Bild 18: In Strohlenschutz· Pl o tte n mit 50 Val. ' ., Bleige halt lassen sich 
gu t haltbare Gewinde einschneide n . 

Teil IV: Grundschutzräume 
Fassung August 1965, herausgegeben vom Bundes
minister für Wohnungswesen, Städtebau und Raum
o rdnung (BMWo) im Einvernehmen mit dem Bundes
mini ster des Innern (BMI ) 

") A. Zugehör, "Zivilschutz", 29, Seite 105 ff. (1956) 
') A. Rudloff, "Zivilschutz", 22, Seite 251 ff. (1958) 

A. Rudloff, "Zivi lschutz", 24, Seite 409 H. (1960) 
Fuchs Halpaap, "Zivilschutz", 24, Seite 413 H. (1960) 
A. Rudloff, "Zivilschutz", 25, Seite 296 ff . (1961 ) 
A. Rudloff, "Zivilschutz", 29, Seite 25 ff. (1965) 

.,) vergleiche auch K. Elbel, CHIMIA, 19, Seite 376 H. (1965) 
") H. Reiher, Protokoll der 118. Sitzung des Ausschusses 

für Inneres des Deutschen Bundestages, 4. Wahlperiode, 
Se ite 26 

7) s. u. a. E. Oehme, "Zivi lsch utz", 29, Seite 66 H. (1965) 
") Prospekt der Firma Paul Rauschert KG, Pressig /Ofr., 

über "Monalit" 
H. Schumann, "Berichte der Deutschen Keramischen 
Gesellschaft e. V.", 40, Seite 113 H. (1963) 
H. Lehmann, K. H. Müller, "Tonindustrie-Zeitung", 86, 
Seite 195 H. (1962) 

Fotografien: 
Bilder 1-5 Werkfotos der HOESCH AG, Werk Federstahl, 

Kassel , 
Bi lder 6, 7, 9-18 Werkfotos der Feldmühle Aktiengesell 

schaft, Werk Wesseling . 
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LUFTKRIEG UND VERTEIDIGUNG 

NATO 

Noch keine konkreten Reformpläne 
Seit der letzten Pressekonferenz des französischen Staats
präs identen mehren sich d ie Gerüchte über d ie Forderun
gen, die General de Gaulle zum Thema NATO-Reform dem 
Nordatlantikrat in mehr oder wen iger kurzer Frist unter
breiten könnte . Dabei muß zunächst zwischen der Rolle 
Frankreichs in der Allianz und den am Rande des Bündnis
ses abgeschlossenen bilateralen militärischen Verträgen 
unterschieden werden . In den bilateralen Bereich fallen d ie 
meisten amerikanischen Stützpunkte, Flugplätze, Nach
schubdepots usw. in Frankreich. Es gehört bekanntlich zu 
den Vorstellungen de Gaulies, im Zuge einer NATO-Reform 
auch zugleich das integrierte System durch zwischenstaat
liche Vere inbarungen zu ersetzen . Dabei geht es dem 
Staatspräsidenten vor allem um die Bedingungen, unter 
denen die USA künftig ihre Anlagen in Frankreich ver
wenden können . Auch in anderen Ländern , beisp ielswe ise 
in Spanien, werden solche Verträge in gewissen Abständen 
einer Revision unterzogen. 
Welche Klauseln Frankreich den Vereinigten Staaten in 
bere its geführten (vertraulichen) Besprechungen vorschlug , 
ist der Offentlichke it nicht bekannt geworden . Man darf 
aber als ziemlich sicher annehmen, daß Paris die Zusage 
Washingtons wünscht, sich der amerikan ischen Anlagen 
in Frankre ich ausschl ießlich für die europäische Verteid i
gung zu bedienen und vor allem nicht das Recht der Exterri
tor ialität zu beanspruchen . General de Gaulle ist beson
ders darüber verärgert, daß US-Pol itiker auf amerikani
schen Flugplätzen in Frankre ich landen und som it franzö
sisches Geb iet unter Umgehung der normalen Grenzkon 
trolle betreten . Ferner sollen seiner Meinung nach die Ame
rikaner darauf verz ichten , sich ihrer französischen Stütz 
punkte für solche Aktionen zu bedienen, die völlig außer
halb des Atlantikpakts liegen. 
Was die NATO unmittelbar betrifft, so gibt es für franzö
sische Reformvorschläge nach zuverlässigen Informationen 
aus Paris bis zum heutigen Tage noch kein einziges, auch 
nur unverbindl iches Arbe itsdokument. Man glaubt, daß es 
der General für zweckmäßig hält, über d iese Frage erst im 
nächsten Jahre Vorverhandlungen mit den USA einzuleiten, 
um zu erm itteln, zu welchen Konzessionen Washington ge
gebenenfalls bere it wäre. Erst nach diesen Sond ierungen 
könne Frankreich dem Nordatlantikrat seine Reformwün
sche vorlegen. 
Allerdings befürchtet man an der Porte Dauphine, daß der 
General seine Nadelstichpolitik, falls er demnächst eine 
neue Präsidentschaft antritt, 1966 gegenüber der NATO 
fortsetzen und möglicherweise alle französischen Offiziere 
aus den integrierten Stäben herausnehmen wird, um sie 
durch Verbindungsorgane zu ersetzen. Beim atlantischen 
Oberkommando der Ma r ine in Norfolk ist das bekanntl ich 
bereits vor einiger Zeit geschehen. 

Ein Franzose als Oberkommandierender? 
Der Vorschlag des früheren US-Präsidenten Eisenhower, an 
die Sp itze des NATO-Oberkommandos Europa einen fran
zösischen General zu stellen, hat in Frankreich keinerlei 
Kommentare ausgelöst, er wurde aber im atlantischen Ge
neralsekretariat mit Interesse zur Kenntnis genommen. Man 
glaubt hier, daß eine derartige offizielle amerikanische 

Anregung die Verhandlungen mit Frankrei ch über d ie 
NATO-Reform zumindest psychologisch sehr erle ichtern 
könnte . 
Ebenso wirksam wäre nach Ansicht ausländischer militäri
scher Beobachter in Paris eine andere, vorwiegend symbo
lische Entscheidung der Vereinigten Staaten : ihr Verzicht 
auf die se it der Bildung der NATO bestehende Personal
union zwischen dem amerikanischen Oberbefehlshaber und 
dem Oberkommandierenden der US-Truppen in Europa 
Sie hatte sachliche Berechtigung, solange d ie Verteidigung 
Mitteleuropas vornehmlich von amerikanischen Truppen 
abh ing, da der atlantische Oberbefehlshaber dank d ieser 
Pe'rsonalunion eine gewisse Entscheidung sgewalt über den 
Einsatz von Atomwaffen besaß. 
Dem jetz igen atlantischen Oberbefehlshaber, US-Gene ral 
Lemnitzer, sind jedoch praktisch alle nuklearen Vollmachten 
entzogen, während se ine Machtbefugnisse als Oberkom
mandierender der amerikanischen Streitkräfte in Europa 
led igl ich auf dem Papier stehen. Die tatsächlichen Voll 
machten bes itzt sein ausschließlich dem nationalen Kom
mando unterstehender Stellvertreter. 

Der Stand der Integration 
Die negative Stellungnahme des französischen Staatspräs i
denten zur atlantischen Integration veranlaßte das Gene
ralsekretariat der NATO, in d ieser Frage die Auffassung 
der Mitgl iedstaaten festzustellen. Es kam zu dem Ergebn is, 
daß für die Bundesrepublik aus den Pariser Verträgen, d ie 
d ie Grundlage der deutschen Wiederbewaffnung bilden, 
d ie Verpfl ichtung zu einer Integrat ion besteht. D iese ergibt 
sich außerdem fast zwangsläufig aus der Verschachtelung 
der atlantischen Streitkräfte in Deutschland. Auf ein Min 
destmaß an Integration legen auch die Beneluxstaaten 
Wert) weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich einen voll
ständigen nationalen Verteidigungsapparat zu leisten. 

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien wer
den von der Integration praktisch nicht berührt, weil sie sich 
für den überwiegenden Teil ihrer Streitkräfte ein erhebliches 
Maß eigener Kommandogewalt bewahrten. Die skandina
vischen Staaten lehnen schon lange eine Integration ab. Sie 
schrecken vor friedensmäß igen mil itär ischen Bindungen mit 
Rücksicht auf ihre geographische Lage und auf gewisse neu
tralistische Tendenzen in ihrer Bevölkerung zurück . Grie
chenland und die Türkei haben zwar theoretisch ihre Streit
kräfte integriert, behalten sie jedoch praktisch im Hinblick 
auf den Zypernkonflikt unter nationalem Kommando. Italien 
schließlich hat sich zwar bisher für die Integration ausJ o)
sprochen , könnte jedoch seine Haltung möglicherweise ba ld 
ändern . Zunehmend macht sich innerhalb seiner Reg ierung 
die Tendenz zur Lockerung der italienischen NATO-Ver
pflichtungen bemerkbar. 

Konferenz über Militärmedizin 
Anfang Juni fand in Paris d ie jährliche medizin ische NATO
Konferenz unter Beteiligung von 140 Delegierten statt. Den 
Vorsitz führte der Direktor des Gesundheitsdienstes von 
SHAPE, der deutsche Generalarzt Greiling. Berichte über 
Fortschr itte der Medizin in den Streitkräften und die Zu
sammenarbeit zwischen den militärischen und zivilen Sani 
tätsdienststellen waren die Themen der Konferenz, die von 
den Delegierten besprochen wurden. In diesem Zusammen
hang ist auch das "Internationale Symposion über Wieder-



belebung und Anaesthesie unter Feldverhältnissen" zu er
wähnen, dos im Juni von der Inspektion des Sanitäts- und 
Gesundheitswesens im BMVtdg unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. Frey, dem Direktor des Instituts für 
Anaesthesiologie der Universität Mainz, veranstaltet wurde. 
Von den Wissenschaftlern empfohlene Richtlinien für die 
Ausbildung von Ärzten und Laienhelfern in der Wiederbe
lebung wurden mit den Vertretern der Ärzte, des Deutschen 
Roten Kreuzes und der anderen karitativen Organisationen 
sowie dem Bundesamt für den zivilen Bevölkerungsschu jz 
durchgesprochen. San itätsoffiziere der Stationierungsstreit
kräfte nahmen an dem Symposion teil. 

VEREINIGTE STAATEN 

Atomkriegsschiffe im Pazifik 

Die amerikanische Regierung hot beschlossen, ihre vor
handenen vier überwasserschiffe mit nuklearem Antrieb 
vom Atlantik in den Paziflk zu verlegen. Der Flugzeug
träger "Enterprise" und die Fregatte. "Bainbridge" sind 
bereits Ende Oktober in den Pazifischen Ozean ausgelau 
fen . Die Raketenfregatte "Truxtan" und der Raketenkreuzer 
" Lang Beach" sollen Anfang des nächsten Jahres folgen. 

Zv.rückziehul1lg von Mace-A-Raketen aus Deutschland 

Die Absicht Washingtans, 90 taktische Raketen des Typs 
Mace-A" die in der Hauptsache in verbunkerten Feuer

;tellungen' untergebracht sind, zurückzuziehen, hat den Ver
dacht erregt, daß es sich hier um eine Maßnahme der ato 
maren Verdünnung in Mitteleuropa handelt. In diesem .Fall 
sind die Gründe andere. Die Mace-A-Rakete mit einer 
Reichweite von 1 000 km ist veraltet. Mit nur einfacher 
Schallgeschwindigkeit kann sie leicht abgeschossen werden, 
zumal der Gegner seine Kapazitäten zur Abwehr von Luft
angriffen beträchtlich verstärkt und verbessert hat. 

Mit dem Abzug dieser Raketen aus Eurapa wird die Lücke 
im westlichen Verteidigungssystem durch das Fehlen von 
Mittelstreckenraketen noch größer. Die Mace-A-Raketen 
sollten die Jagdbomber ergänzen. Ihre Aufgabe im Kriegs
fall war es die Startbasen der taktischen Kampfmittel des 
Angreifers '- die Einsatzhäfen zwischen der Oder-~eiße
Linie und der polnisch-russischen Grenze - zu vernichten 
und die Nachschubverbindungen in diesem Raum nach
haltig zu unterbrechen. Diese Ziele m~ssen nun durch 
andere Kampfmittel abgedeckt werden. Ein Ersatz von Mlt
telstreckenraketen ist zur Zeit noch nicht vorhanden, da die 
in Eurapa stationierten "Pershing-Raketen" wege.n ihrer be
grenzten Reichweite von zur Zelt 400::- 650 km. die gen~nn
len Ziele nicht ausreichend decken kannen . Die Vergroße
rung der Reichweite der Pershing-Rak~te soll ?ngeblich 
ohne große Schwierigkeiten möglich sein, um einen. voll
gültigen Ersatz für die Mace-A-Raketen zu ha~en. Wie be
kannt hoben die USA der EntWicklung von Mlttelstrecken
raket~n nur eine spätere Dringlichkeit gegeben, abwahl die 
NATO solche Raketen dringend benötigt. Die Forderung 
nach einer europäischen Rüstungsgemeinschaft, in der die 
Sonderinteressen dieses Kontinents Vorrang genießen, wird 
durch die geschilderte Sachlage besonders eindringlich 
unterstrichen. 

KANADA 

Atomare Abrüstung beabsichtigt 

Die kanadische Regierung hatte bereits in ihrem Verteidi 
gungsweißbuch von 1964 den Stop ihrer nuklearen Rüstung 
sowie die Umorganisation der konventionellen Streitkräfte 
angekündigt. Die vorhandenen Kernwaffenträger werden , 
wie aus dem inzwischen veröffentlichten Fünfjahreplan für 
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die Um rüstung hervorgeht, noch ihrer Außerdienststeilung 
nicht wieder ersetzt. Praktisch erfolgt damit eine allmäh
liche atomare Abrüstung Kanadas. Jedoch wurden b isher in 
Ottawa keine Schritte unternommen, um den seinerzeit mit 
den USA abgeschlossenen Vertrag für die Luftverteidigung 
Nordamerikas (NORAD) zu kündigen oder zu ändern . 
Bei den für die Heimatverteidigung bestimmten Kernwaf
fenträgern handelt es sich um zwei BOMARC Boden-Luft
Raketenbataillone und um drei Geschwader von Abfang
jägern des Tpys CF 101. In Europa sind als Atomwaffen
träger bei der 1. Luftwaffendiv ision CF 101 (Starflgther) und 
bei der 4. Kanadischen Brigade mehrere Batterien veralte
ter Honnest-John-Raketen eingesetzt. Die nuklearen Zün
der der Raketen bzw. Bomben befinden sich bei der 
NORAD unter gemeinsamer kanadisch-amerikanischer, in 
Europa unter US-Kantrolle. 
Im Mittelpunkt der neuen Planung, deren Durchführung 
etwa sechs Milliarden Mark erfordern wird, steht die Schaf
fung schlagkräftiger Eingreifverbände. Das Heer wird in 
vollmotorisierte teilgepanzerte Brigaden umgegliedert. 
Durch Bereitstellung moderner Transportm ittel soll eine 
ständige Einsatzbereitschaft für Land-, Luft- und Seeope
rationen gewährleistet sein. Außerdem werden neueste 
taktische Flugzeuge beschafft. Als wichtigste Aufgabe gilt 
die Weiterentwicklung wirksamer U-Boot-Bekämpfungsme
thoden in Zusammenarbeit m it den anderen NATO-Part
nern. 
An dem Unterstellungsverhältn is der kanadischen Einhe iten 
unter die atlantische Führung soll sich nichts ändern. Man 
will diese Verbände jedoch moderner ausrüsten . Die zum 
Teil bereits mit dem Super-Starflghter CF-F-6104 ausge
rüsteten Staffeln verbleiben auf den westeuropäischen Ba
se n. Nach den Vorschlägen des Verteidigungsministers wird 
die kanadische Luftwaffe in Eurapa demnächst auch durch 
Transportgruppen erweitert werden. 

Die neue Verteid igungsplanung soll es Kanada ermög
lichen, "i n kleinen Kriegen zu intervenieren". Die konventi
onellen Eingreifverbände sind daher auch zum Einsatz bei 
Friedensaktionen der Vere inten Nationen bestimmt. Die 
Ottawaer Regierung vertritt die Auffassung, ein kern
waffenloses Land könne besser eine Vermittlerrolle in der 
Welt einnehmen als ein atomar gerüstetes. In einem " gro
ßen Krieg" genieße Kanada ohnedies den nuklearen 
Schutz des amerikanischen Verbündeten. 

GROSSBRIT AN N I EN 
Die Umrüstung der Rheinarmee 

Großbritannien ist bereits seit geraumer Zeit darum be
müht, seine Rheinarmee mit modernen Waffen auszurüsten . 
Es handelt sich hierbei um einen langfristigen Prozeß, da 
der Labour-Reg ierung auf Grund der angespannten Finanz
lage nur ger inge Mittel für d ie Madernisierung zur Verfü 
gung stehen. Die Absicht, taktische Kernwaffen durch kon
ventionelle Artillerie zu ersetzen (siehe auch den Bericht 'n 
unserer Oktober-Ausgabe) löste jedoch im I n- und Aus
land erhebliche kritische Stellungnahmen aus . Sie veranlaß
ten das britische Verteidigungsministerium, eine offizielle 
Verlautbarung über seine Pläne zu veröffentlichen. 

Wörtlich heißt es in der Erklärung u. 0. : " Der NATO ist 
sei t langem bekannt, daß die " Corporai" etwa Ende 1966 
veraltet sein wird, der Nordatlantikrat ist auf dem üblichen 
Wege über unsere Pläne informiert worden. Die Entschei
dung, d ie " Corporai" nicht zu ersetzen, is t kein Zeichen für 
einen Wandel in den Ansichten der britischen Regierung 
hinsichtl ich der Verteidigung des NATO-Territoriums. Wir 
halten in der überzeugung fest, daß die atlantischen Streit
kräfte ein effektives taktisches nukleares Potential behalten 
müssen ... Als Vorbereitung für den Abzug der "Corpora I" 
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im nächsten Jahr fassen wir die Abschußvorrichtung in einer 
größeren Einheit zur Persanalersparung zusammen. Da d ie 
Zahl der Abschußvorrichtungen unverändert bleibt, wird 
diese Zusammenfassung die Operationsfäh igkeit unserer 
Corporal -Einheit kaum beeinträchtigen. Im Verlaufe ei ner 
Reorganisation der Rhein-Armee verstärken wir deren kon
ventionelle Artillerie durch zusätzl iche Geschützeinh eiten 
sowie neue amerikan ische Raketen. Hierdurch wird sich die 
Feuerkraft wesentlich erhöhen" . 

Diese Verlautbarung kann nicht voll befriedigen . Das br iti
sche Verteidigungsministerium gab zu, daß die Corporal
Raketen keineswegs durch Nuklearwaffen ersetzt werden . 
Zunächst will man eine der beiden in Nordrhein-Westfal en 
und Niedersachsen stationierten Einheiten, die mit der Cor
poral ausgestattet sind, nämlich das 47. Bataillon, zurück
ziehen. Die Ausrüstung erhält das 27. Bataillon, so daß d ie 
Feuerkraft zunächst aufrechterhalten ble ibt. Ober den Ab 
zug diese Bataillons im nächsten Jahre schweigt sich Lon
don aus, obwohl dieser Schritt nach der Erklärung des Ver
teidigungsmin ister iums schon jetzt feststehen dürfte. 

VerJlicht auf die Mirage IV 

Die britische Luftwaffe hat nach 14-tägigen Testflügen in 
Frankreich den neuen französischen Atombomber Mirag e IV 
als ungee ignet für die RAF bezeichnet. Der Ankauf wurde 
endgültig abgelehnt. 

FRANKREICH 

Atombomber ständig in der Luft 

W ie der Vorsitzende des Verteidigungsausschu sses des fran
zösischen Parlaments, Sanguinetti, mitteilte, befinden sich 
neuerdings 12 französische Oberschallbomber vom Typ Mi
rage IV mit Atombomben an Bord ständ ig in der Luft. Die 
Sprengkraft dieser Atombomben betrüge das Vierfache 
der Hiroshima-Bombe. Die Flugzeuge würden in der Luft 
aufgetankt und kreuzten über dem französischen Territor i
um. 

Umbildung der Fremdenlegion 

Die französische Fremdenlegion war, als die Kampfhand
lungen in Algerien beendet wurden , noch etwa 25000 Mann 
stark. Die Truppe mußte innerhalb kürzester Frist umgegl ie
dert und ihr neue Ziele gesetzt werden. Dieser Aufgabe galt 
das besondere Augenmerk des französischen Ministers für 
die Streitkräfte, M. Messmer, der während des zweiten 
Weltkrieges selbst Offizier der Fremdenlegion war. Binn en 
weniger Monate wurden die Verbände der Legion nach 
Paris, Korsika und Obersee verlegt, umgerüstet sowie d ie 
Ausbildungsmethoden verbessert und modernisiert. 

Die Gesamtstärke der Legion ist auf 10000 Mann herab
gesetzt worden. Die Rekrutierungsvorschriften sind bedeu
tend verschärft und können jetzt als sehr streng bezeichnet 
werden. Nach einer in der Legionszeitschrift " Kepi Blane" 
erschienenen Aufstellung setzt sich die Legion nunmehr aus 
folgenden Einheiten zusammen: Aus drei Infanterieregi
mentern (davon je eins bei Marseille, in der Sahara und auf 
Madagaskar stationiert), einem sog. Komb inierten Reg i
ment (auf Tahiti), einer Halbbrigade (in Dschibuti), einem 
Fallschirmjägerregiment und einem mot. "Kavallerieregi
ment" (beide auf dem französischen Stützpunkt Mers-EI 
Kebir in Algerien) sowie einer Ausbildungsabteilung (bei 
Marseille) . 
Die durch den Verlust zahlreicher überseeischer und afr i
kanischer Besitzungen Frankreichs notwendig gewordenen 
neuen Aufgaben der Legion werden bereits aus den heuti 
gen Zielen der Ausbildung der Fremdenlegionäre ersicht
lich. Diese werden jetzt im Guerillakampf geschult und 

führen zu sammen mit französ ischen Marineeinheiten Lan
dungsmanöver durch. Sie erhalten ei ne Oberlebens- und 
Gebirgskri egs-Ausbildung und zum Te i l auch eine solche als 
Froschmänner. Die Umrüstung der Legion auf ihre neuen 
Aufgaben is t se it etwa einem Jahr abg eschlossen . 

NIEDERLANDE 

Bau von Atom-U-Booten 
Die niederländi sche Regierung plant den Bau von zwei mit 
Atomkraft angetriebenen jedoch konventionell bewaffneten 
größeren U-Booten. Sie will sich dabei der technischen 
Unterstützung der Ve rei nigten Staaten vers ichern. Nach den 
vorliegenden Plänen soll das erste niederländische Atom 
U-Boot 1971 in D ienst ges tellt werden. Innerhalb der atlan
tischen Seekriegführung fällt der niederländischen Marine 
hauptsächl ich di e Unterseeboot-Bekämpfung im Kanal und 
in der westl ichen Nordsee zu . 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Umorganisation der Marine 

Mit W irkung vom 1. Oktober 1965 wurden das Kommando 
der Flottenba sis aufgelöst und das Zentrale Marine- Kom 
mando in ein Mar ineamt umgewandelt. Die dem Kom
mando der Flottenbasis bish er unterstellten Mar ine-Ab
schnitts-Kommandos O stsee und Nordsee wurden dem 
Kommando der Flotte unterstellt. Das Kommando der T ross
schiffe, das augenblicklich noch dem Kommando der Flot
tenba sis unm ittelbar untersteht, ist einsatzmäßig in das 
Kommando Flotte und truppendienstlich in das Marine
Abschnittskommando Nordsee eingegliedert worden. 
Im Zuge der Schaffung eines Marineamts sind die bisher 
organisatorisch selbständiHen Fachkommandos (für Schiffs
technik, Mar ine-Führungsdienste, den Sanitätsdienst usw.) 
als Inspektionen in da s neue Marineamt überführt worden. 
Das gleiche gilt für d ie Inspektion der Marineversorgung 
und eine neugebildete Inspektion des Erziehungs- und Bil
dung ~wesens der Marine. D ie logistische Spezialabteilung 
des Kommandos der Flottenbasis ist in ein Materialamt um
gegliedert worden , da s dem Marineamt untersteht. 

Diese mit W irkung vom 1. Oktober 1965 getroffenen Maß
nahmen sind als ein erster Abschnitt der Umorganisation 
der Marine zu betrachten, die ihre Friedens - und Kriegs
gl iederung weitgehend auf einen Nenner bringen soll . Im 
Rahmen der Gesamtplanung sollen später auch die Marine
Abschnittskommandos mit ihren Unterstützungsverbänden 
und regionalen Einrichtungen an der Küste neu gegliedert 
werden . Die Vorbereitungen hierzu sind allerdings noch 
nicht abgeschlossen. Die Gesamtplanung soll im Laufe des 
Jahres 1966 ve rw irklicht werden . 

Verlegung der Fla-Raketenschule nach Texas 
Noch in diesem Jahr wird in Fort Bliss in Texas eine Fla 
Raketenschule der Bundeswehr eingerichtet werden . Hierzu 
soll die Raketenschule der deutschen Luftwaffe, die zur Zelt 
in Aach en stationiert ist, mit einem Lehr- und Stammperso
nal von etwa 280 Mann nach Fort Bliss verlegt werden. Die 
Schule wird beim dortigen U. S. Army Air Defense Center 
untergebracht und soll jährlich etwa 1 200 deutsche Lehr
gangsteilnehmer ausbilden . 
Die Verlegung, die auf Anregung der Bundesrepublik er
folgte, wird durch eine Erweiterung des derzeitigen Aus
b i ldungsprogramms der USA für Angehörige fremder Stre it
kräfte ermöglicht. Sie soll dazu beitragen, das Ausbildungs
potential der deutschen Luftwaffe weiter zu verbessern . 
Durch d ie Verl egung der Schule treten keine Veränderun-



gen des Lehrbetriebs ein. Dienst, Unterricht und Leitung der 
Schu:e werden vom deutschen Stamm- und Lehrpersonal 
11ach den Vorschriften der Bundeswehr we itergeführt. 

Offizierausbildung wird verlängert 

Die Ausbildung zum Offizier der Bundeswehr wird wie folgt 
verlängert: OffIziersanwärter, die am 1. Oktober 1965 ein
gestellt wurden, brauchen bei Heer und Luftwaffe nunmehr 
30 Monate, bei der Marine 33 Monate bis zur Beförderung 
zum Leutnant. Später soll die Ausbildung generell auf drei 
Jah re ausgedehnt werden . Ziel der verlängerten Ausbil
dung is t, die Vorbereitung des jungen Offiziers auf die Auf
ga be als Ausbilder und Erzieher seiner Soldaten noch 
g ründlicher als bisher durchzuführen. Möglicherweise wird 
im Rahmen der Verlängerung der OffIzierausbildung ein 
früherer Dienstgrad wieder eingeführt werden, der des 
Oberfähnrichs. 

Vier neue Grenzschutz-Abteilungen 

In den letzten vier Jahren stieg die Personolstärke des Bun
de~gre nzschutzes von knapp 13000 ouf 17000 Mann. Es 
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wurden vier neue Grenzschutzabteilungen aufgestellt, und 
zwar je eine in Olzen, Coburg und Bod Hersfeld sowie die 
Fernmeldeabteilung in Bonn-Duisdorf. Außerdem wurden 
bei den einzelnen Grenzschutz-Kommandos v ier Flieger
stoffeln und in Hongelor bei Bonn die zentrole Grenzschutz
fliegergruppe mit einer weiteren Fliegerstoffel neu aufge
stellt. Der ebenfalls neu errichtete Grenzschutz See in Neu
stadt/ Holstein stellte kürzlich d ie erste Flott i lle mit vier 
Booten in Dienst. 

Seit einigen Jahren haben geeignete Polizeivollzugsbeamte 
im BGS d ie Möglichkeit, während ihrer D ienstzeit kosten
los a n einer Ingenieurschule zu studieren . Nach abgeschlos
senem Studium und Erwerb des Ingenieurzeugnisses werden 
sie zu BGS-Offlziersanwärtern ernannt. Mit dem Beginn des 
Wintersemesters 1965/66 können besonders qualifizierte 
GrenzschutzoffIz iere auch ein kostenloses Studium an einer 
Technischen Hochschule beginnen . Sie werden nach dem 
Abschluß ihrer technischen Ausbildung als Diplomingeni 
eure in leitenden Stellen des technischen Dienstzweiges des 
BGS verwandt werden. 

Die in d ieser Ru brik gebrachten Na ch r ichten über Z ivilschutz und seine G re nzgebie te stü tzen sich 

auf Presse - und Fachpressemeldungen des In- und A usla ndes. Ihre kammentariose Obernahme ist 

weder als Bestä t ig ung ihrer sach l ichen Rich t igkeit nach als übe reins t immende Anschauun g mit 

der Redakt ian in a ll en Fäll en zu werten, i hr Wert liegt v ielm eh r in d er Ste l lung nahme der 

öffent lichen M ei nung sowie der verschied enen Fach spa rt en zum Ziv ilschutzproblem . 

Internationale Zivilschutzausstellung 1967 in Köln 

Im A uftrage des Bundesinnenm inisters bereitet das Bundes
amt fü r Zivilen Bevölkerungsschutz in Zusammenarbeit mit 
dem ßundesverband für den Selbstschutz für das Jahr 1967 
eine Internat ionale Zivilschutz-Ausstellung vor. Sie find et 
vom 3. - 11. Juni 1967 in Köln statt. Mit der Durchführung 
ist d ie Messe- und Ausstellungsgesellschaft Köln beauftragt 
w o rde n. Die Ausst ellung soll auf internationaler Ebene ei
nen Einblick an di e Aufgaben und Arbeitsgeb iete des Zivil
schu tzes geben. Sie wird dabei auch die Mitwirkung aller 
O rgan is at ionen, die für den Aufbau des Bevölkerungs
schutzes in Betracht kommen, herausstellen. Außer diesen 
informatorischen Zielen soll die Veranstaltung durch fach
l iche Darbietungen der zuständigen Industrie auch den 
Interessen der Wirtschaft d ienen . 

Hanois Bevölkerung evakuiert 
Die nordv ietnamesi schen Behörden haben seit Beginn der 
amerikanischen Luftangriffe auf das Land fast eine Million 
Menschen aus der Hauptstadt Hanoi evakuiert. Auch in 
anderen Städten Nordvietnams sind Bevölkerungsverlegun
gen angeordnet worden. Die Verwaltungsdienststellen in 
Hanoi wurden auf das flache Land verlegt. 

Die Aufgaben der französischen Zivilverteidigung 

In einem Erlaß vom 15. Januar 1965 im "Journal Offlciel" 
hat d ie französische Regierung die Aufgaben der Zivil
verteidigung definiert. Sie soll danach 
- Vorsorge für die Sicherung der Staatsgewalt und der 

Verwaltungsbehörden treffen, 

- die allgemeine Sicherheit des Territoriums auf dem Ge
biet der öffentl ichen Ordnung gewährleisten, 

- die Einrichtungen und Mittel schützen, von denen die 
Aufrechterhaltung der für die Verteidigung und für das 
Leben der Bevölkerung unerläßlichen Funktionen abhän
gig ist, 

- im Bere ich des Zivilschutzes die Vorbeugungs- und Hilfs
maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um in jeder 
Situation den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten 
und 

- den Widerstandswillen des Volkes gegen die Aggres-
sion erhalten und festigen . 

D ie Leitung der Zivilverteidigung obliegt dem Bundesin 
nenminister. Die anderen beteiligten Ministerien und son
stigen obersten Verwaltungsdienststellen stellen dem Innen
ministerium alle für die Durchführung dieser Aufgaben er
forderlichen Mittel zur Verfügung. D ie Führung der Zivil
verteidigung hat innerhalb des Innenministeriums ein be
sonderer Inspecteur General , der die Planungen ausar
beitet und die Direktiven erläßt. 

In jeder Region und in jedem Departement werden Ver
teidigungsämter (Bureaux de Defense) eingerichtet. Den 
Präfekten steht ein gemischter Verteidigungsstab (Etat
Major Mixte de Defense) zur Koordinierung der militäri
schen und zivilen Maßnahmen zur Verfügung (Ober die 
enge Zusammenarbeit von Militär und Zivil in der fran
zösischen Landesverteidigung sowie über die gemischten 
Verteidigungsstäbe wird demnächst in dieser Zeitschrift 
ein Artikel unseres Mitarbeiters Horst v. Zitzewitz erschei-
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nen, der sich kürzlich in Par is über diese Fragen eingehend 
inform ierte}. 

Zivilschubverband der Schweizerischen Städte 

Schon seit Jahren befaßte sich innerhalb des Schweize
r ischen Städteverbandes eine besondere Studienkommis
sion mit den grundsätzlichen, die Gemeinden betreffenden 
Probleme des Zivilschutzes. Aus dieser Kommission hat sich 
nunmehr als selbständiger Verein der "Schweizerische Ziv il
schutzverband der Städte" gebildet. 
Der Verband hat sich die Aufgabe gestellt, in enger Zusam
menarbeit mit dem Zivilschutz- und dem Städteverband die 
Beratung und Unterstützung der Zivilschutzorganisationen 
in den Gemeinden durchzuführen. Er will mit diesen Orga
nisationen einen engen Erfahrungsaustausch pflegen und 
sich vor allem besonders gelagerter Fälle annehmen. Fach
ausschüsse des Verbandes behandeln Fragen der Ausbil
dung, der Organisation, des baulichen Schutzes, des Geräts 
und Materials sowie der Administration . Mitglieder des 
neuen Verbandes können alle leitenden Angehörigen der 
Zivilschutzorganisation einer Stadt werden , wie die Orts
chefs, die Leiter der verschiedenen Dienstzweige, die Kom
mandanten der Luftschutztruppen sowie die Chefbeamten 
der Zivilschutzbehörden . 

Nur 291 000 Bundesbürger könnten überleben 

Von den rund 55 Millionen Einwohnern der Bundesrepu
blik haben, wenn der Ernstfall jetzt eintreten würde, nur 
291 000 die Chance des Oberlebens. Nach einer Mitteilung 
des Bundesinnenministeriums könnten augenblicklich 281000 
Menschen in öffentlichen Schutzräumen eine Unterkunft 
finden , allerdings nur eine kurzfristige. Etwa 10000 Men
schen könnten in den fünf Großbunkern unterkommen, die 
zur Zeit zur Verfügung stehen. 
Nach Angaben des Min isteriums werden in Kürze 32 wei
tere Bunker mit insgesa~t 64000 Schutzplätzen fertigge
steilt werden . Ferner sieht das Schutzbauprogramm des 
Innenministeriums den Ausbau einer größeren Anzahl un
terirdischer Verkehrsanlagen und Tiefgaragen zu Schutz
räumen vor. Sechs solcher Mehrzweckbauten mit etwa 
12000 Schutzräumen sind fast fertiggestellt, elf weitere be
finden sich im Bau . 
Kranke oder Verletzte könnten bisher innerhalb des Bun
desgebiets in 45 Ausweich - oder Hilfskrankenhäusern mit 
zusammen 15700 Betten behandelt werden. Zu ihrer Pflege 
ständen annähernd 40000 Schwesternhelferinnen zur Ver
fügung. Weitere 15000 werden jährlich ausgebildet. Eine 
Erste Hilfe könnten augenblicklich etwa 3,7 Millionen Laien, 
über 450000 Helfer und 36000 Ausbilder leisten. 

Der Bedarf an Arzneimitteln ist in 115 Vorratslagern auf das 
ganze Bundesgebiet verteilt. Der Wert der hier eingelager
ten Medikamente, Verbandstoffe und Sanitätsgeräte be 
trägt annähernd 290 Millionen Mark . Der Vorrat an Blut
plasma hat einen Wert von 17 Millionen DM. 

Entgiftung radioaktiv verseuchter Milch 

In den USA wurde jetzt ein Verfahren zum Entfernen von 
98 Prozent der radioaktiven Teile in der Milch patentiert. 
Diese wird durch Zitronen- und Milchsäure angesäuert und 
läuft anschließend durch eine Säule mit Kunststoffperlen 
von der Größe eines Stecknadel kopfes . Die Perlen ziehen 
radioaktive Substanzen, insbesondere Strontium 90, an und 
halten sie fest. Danach wird die Milch mit alkalischen Stof
fen behandelt, um den Urzustand wiederherzustellen . Ab
schließend wird die Milch pasteurisiert. Die Perlen können 
entsprechend behandelt werden, um ihre Wirksamkeit zu 
erneuern, wenn ihre Anziehungskraft fü r radioaktive Sub
stanzen erschöpft ist. 

Strahlungsbeständige Textilien 
In Italien werden neuerdings, insbesondere gegen die Aus
wirkung van Kernexplosionen, strahlungsbeständige Texti
lien hergestellt. Hierzu wurden Substanzen entwickelt, mit 
denen die Fasern der Textilien behandelt werden. Sie ab
sorbieren die Strahlung von Barium und bestehen aus Blei, 
Beryllium, Glimmer, Graphit und anderen anorganischen 
Stoffen. Die Substanzen werden sowohl bei den Fasern als 
auch beim Fertigprodukt angewandt. 

Patentschau 

Patentliste 

Luftschutzbauten : 
7. 10. 1965 

37 I, 7101 - W 35667 - DAS 1 202469 
Gerippe für eine Schutzkammer, insbesondere für Luftschutzzv/ecke; 
E, Günter Warwel, Schildgen ; 
A, Wuppermann ' lamag GmbH. , Leverkuse n ; 20.11.63 

21. 10. 1965 
37 d, 25 '02 - K 45467 - DAS 1 203444 
Roliadenobschluß lür den Brandschutz ; 
E = A : Carl Kouffmonn, Köln; 18.12.61 

Heilseren, Bakterienpräparate : 
12. 8. 1965 

30 h, 6 - A 36872 - DAS 1198487 
Verfahren zur Herstellung und Gewinnung von Tetracyclin ; 
E: Dipl.- Ing . Jens Bocher Peterse n, Drogor und Knud Andersen, 
Birkerod (Dänemar k); 
A , AIS Dumex (Dum ex LId .), Kopenhagen (Dänemark); 
3. 3. 61. Dänemor k 8. 3. 60 und 25. 3. 60 

30 h, 6 - A 37496 - DAS 1 198488 
Verfohren zur Herste llung des neuen Antibiotikums M-141; 
E: Alma Withman Goldstein , Lok e Bl uff, 111 . (V. St . A.); 
A : Abbott Laborotor ies, North Chicogo , 111. (V. SI. A.); 
19.5.61, V. SI. Ameriko 20.5.60 

30 h, 6 - P 33063 - DAS 1198 489 
Verfohren zur Hers tellung eines Implstoffes gegen Panl e ucopenie; 
E: Eben Arthur Slater und Carre ll J ohn Kucera, SI. Josep h, Mo. 
(V. SI. A.); 
A , Philips El ectronics ond Phormaceutical Indu stries Corp ., New 
York, N. Y. (V. SI. A.); 
25. 11. 63, V. SI. Amerika 27 . 11 . 62 

19.8. 1965 
30 h, 6 - W 34116 - DAS 1198959 
Verfahren zur Gewinnung von Interferon; 
E: Robert Firth Seilers, Caracas (Venezuela); 
A : The Wellcome Foundation Limited, London; 
18.3.63, Großbritannien 20.3.62 

2. 9. 1965 
30 h, 6 - B 75734 - DAS 1199925 
Verfahren zur Herste llung hochwirksomer Aluminiumo xyd-Depot· 
implstoffe; 
E , Dr. phil. nal. Alfred Grole, Weinheim (0. d. Bergstroße); 
A , C. F. Boehringer & Soehne GmbH ., Mannheim-Woldhol ; 
5.3.64, V. St. Amerika 8.4.63 

30 h, 6 - T 24573 - DAS 1199926 
Verfahren zur Herste llung von tumorhernmenden Substanzen ; 
E = A : Mo ses Dovid Tendler, Monsey, N. Y. (V. St . A .); 26.8.63 

16. 9. 1965 
30 h, 6 - N 22751 - DAS 1201006 
Verfahren zur Gewinnung eines Wirkstoffes von Polypeptidnatur 
mit unspeziflscher Immuni sieru ngswirkung ; 
E, Per Jensen Loland, Oslo ; Soren Gustov Moe Lo land , Biomen· 
holm, Oslo; Dr . Je ns Dedichen, Voksenlia, Oslo, und Nils Thors· 
dolen, Arvoll, O slo (NorweQen); 
A : Nyegoard & Co. A. 5., Oslo (Norwegen); 
15.2.63, Großbritonnien 16.2.62 und 4. 10.62 

23. 9. 1965 
30 h, 6 - G 38441 - DAS 1201 511 
Verfahren zur Reinigung bzw. Anreicherung von Interferon; 
E , Karl Heinz Fontes, Bushey, Hertlordshire, und Cecil Francis 
O ' Nei 11 , Siough , Bu ckingho mshire (Großbritonnien); 
A, Gloxo Loborator ies limited, Greenlord, Middlesex (Großbriton· 
nien) ; 
9. 8.63, Großbrilonnien 16. 8. 62 



30 h, 6 - V 25607 - DAS 1201513 
Verfahren zum Herstellen von Tetracyclin und sei nen Derivaten ; 
E = A : Ivan Villax , li ssabon (Portugal ); 
14 .3.64, Portugal 28.3 . 63 

14. 10. 1965 
30 h, 6 - K 52 190 - DAS 1 202 935 
Verfahren zur Herstellung eines lyamycin · Kamplexes mit Anti
r umorwi rkung i 
E: Taiu Hata , Yashimata Sano, Akihira Matsumae , Masua Ha shina , 
und Setsuza Manura , Tokio (Japan); 
A : Kitasata In sti tute , Tokio (Japan ); 24.2.64 

30 h, 6 - W 37502 - DAS 1 202936 
Verfahren zur G ewinnung von Masern·V irus·Vacci ne; 
E: Gwenneth Daree n Lourence , Landan (Großbri tanni en); 
A : The Wellcame Faundat ian Limited, Landan (G roßbri tan ni en); 
3. 9.62, Großbritannien 8.9.61 

21. 10. 1965 
30 h, 6 - G 31210 - DAS 1203422 
Verfahren zur Reinigung undlader Kanzentrierung von le bendem 
Poliomye litis·Virus oder dem sich von einem derartigen Virus ob
le itenden Antigen ·Material ; 
E: Karl Hei nz Fantes, Bushey , He rtfardshire (Großb ri tann ie n); 
A: Gla xa Graup Limited , Greenfard , Mid d lesex (Großbritannien); 
21. 12. 60, Großbritannien 22 . 12. 59 

30 h, 6 - L 42612 - DAS 1203423 
Ve rfahre n zur Herstellung des Antibiot iku ms ZN--6 (Fu si din säure); 
E: Ing e r Kirk, Kapenhagen (Dänemark); 
A : Lave ns Kemiske Fabrik Ved. A. Kongsted, Ballerup (Dänemark); 
Zusatz zur Anm eld ung L 40063 (DAS 1 192785); 
2. 8 . 62, Großbritannien 2. 8. 61 

Desinfektion und Sterilisation: 
12. 8. 1965 

30 i, 10 - M 37239 - DAS 1198494 
Mitte l zum Schutz der Haut gege n Pilzbefall ; 
E: Joseph Patrick Brawn, Geufron , Denbighshire und David Al ex 
ander Lindsay Seiler, Burnsham , Buckinghamshire (Großbritannien ); 
A : Mon santo Chemicals limited , Landon ; 
2. 4. 58, Großbritannien 3. 4. 57 und 20 . 2. 58 

2. 9. 1965 
30 i, 10 - W 36 532 - DAS 1199928 
lichtschutzmittel für die menschliche Haut ; 
E = A : Dr. Hermann Wilmsmann , Dormstadt ; 9. 4. 64 

16. 9. 1965 
30 i, 3 - M 44007 - DAS 1 201 008 
Desinfektionsmittel ; 
E: Arthur Ferguson McKay, Beacansfield West , Quebec , und David 
Lyon Garmoise , Montreal , Quebec (Kanada); 
A : Monsanto Canada Limited , Ville La Solle, Quebec (Kanada ); 
16. 1. 60, Großbritannien 16. 1. 59 und 10. 6. 59 

30.9. 1965 
30 i, 3 - SI 23379 - DAS 1201952 
Desinfektionsmittel ; 
E = A : Dr . Herbert Chrislian Stecker, Ha-Ho-Ku s, N . J . (V. St . A.) ; 
16. 2. 65, V. SI. Amerika 24. 2. 64 

30 i 10 - C 22392 - DAS 1 201 953 
Ve~endung neuer 2-Phenylbenzoxazale als Schutzm ittel für die 
menschliche Haut gegen ultraviolette Strahlung; 
E: Dr . Max Dünn e nberger, Birs feld e n ; Dr. Erwin Maeder, München 
slein ; Dr. Adolf-Emil Sieg rist, Basel, und Dr. Pete r Liechti, Binnin 
gen (Schweiz); 
A : ClBA Aktieng esellschaft , Basel (Schweiz); 
22 . 9. 60, Schwe iz 23 . 9. 59 und 8. 12. 59 

7. 10. 1965 
30 i 2 - Sch 27963 - DAS 1 202442 
Desi~fektiansanlag e für Krankenhäuser, Seuchenslatianen und dgl.; 
E = A : Werner Schulz , Düsseldorf-Gerreshelm; 28. 5. 60 

30 i, 3 - C 34880 - DAS 1202443 
Desinfektionsmittel ; 
E: Dipl. -Chem . Dr .·lng . Ernst Fingos, Hamburg ; 
A: Chemische Fabrik Marienfelde GmbH ., Hamburg -Altona ; 18. 1. 65 

21. 10. 1965 
30 i, 3 - E 27535 - DAS 1 203424 
Mittel zur Bekämpfung von Mik roorgan is men ; 
E: Granville Bruce Kline, W illowdale , Ontario (Kanada ). und 
William N . Cannon , Greenwood , Ind. (V. SI. A.); 
A: Eli lilly and Campany, Indianapolis , Ind . (V. SI. A.); 
3. 8 . 64, V. SI. Amerika 8. 8. 63 

Strahlenschutz : 
12. 8. 1965 

21 g , 18/01 - C 27580 - DAS 1198 461 . . . . . 
Vorrichtung zur Bestimmung des der gleichzeitigen EmiSSion meh
rerer Neutrone n e ntsprechenden Antei Is der Zahl der von einer 
Neutronen qu e ll e ausgesandten Ne utron e n ; 
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E: Albert Gey, Sceaux, Seine , und Jacques Jacquesson, Fred ne, 
Seine (Frankreich); 
A : Commi ssa riot Cl l 'Energ ie Atomi que, Paris ; 
28.7.62, Fran kreich 11. 8. 61 

21 g, 18/01 - Sch 25402 - DAS 1198462 
Taschengerät zum Nachweis und zu m Messen von A to mkerns trahlu ng; 
E = A :Reinhard Schneider, Altena (W estf.); 26. 1. 59 

26. 8. 1965 
21 g, 21 /33 - A 36998 - DAS 1199414 
Verfahren zum Verfestigen von wäßrigem Atommüll ; 
E = A : Rudolf Alberti , St . Andreasberg (Harz ); 18.3.61 

2.9. 1965 
21 g, 18/01 - P 32673 - DAS 1199894 
Vorrichtung zur kontinuierlichen Messu ng und Oberwachu ng der 
Strahlungskonzentration rad ioa ktiver Schwebsto ffe in Luft , Gosen 
und Dämpfen ; 
E = A : Dr .- Ing . Rudolf Procha zka, Wi e n ; 
27. 9. 63 , Osterre ich 5. 10. 62 und 30. 1. 63 

9. 9.1965 
21 g , 18/01 - R 34660 - DAS 1 200446 
Schal tu ngsanordnung für tragbare Strahlung smeßg e räte, insbeson
dere Dosis leistungsmesse r ; 
E: Hans -Georg Loseries , Towern , und Edgar Koch, Tri e r ; 
A: Re ich e rt -Elektranik GmbH . & Co. KG ., Trier; 11 .3.63 

16. 9.1965 
21 g, 18/02 - C 23938 - DAS 1200963 
Szintiliationsmeßvarrichtung zum Messe n von Beta -Radioaktivitäten 
geringer Konzentration in Flüssigkeiten ; 
E: RNDr. Jarmila Ralkova , Prag (Tschechoslowakei); 
A: Ceskoslove nska akademie ved, Prag (Tschechoslowakei); 
21. 4. 61; Tschechoslowakei 26.4.60 

30. 9. 1965 
21 g , 18/01 - L 43123 - DAS 1201921 
Ablese- und Ladegeräl für Dosimeter; 
E: Rene Wei ss, Zug (Schweiz); 
A : Landis & Gyr AG , Zug (Schweiz); 
4. 10. 62 , Schweiz 18. 9.62 

21 g, 18/01 - V 20885 - DAS 1 201 922 
I mpu Is -Spa Itionisationskammer i 
E: Dipl.-Phys. Fritz Peschke, Dresde n ; 
A : VEB Vakutronik Dresden , Dresde n ; 29.6.61 

21 g, 18/01 - V 25884 - DAS 1201923 
Anordnung zum Messen der Intensität ei ne r rad ioakt ive n Strahlung 
mit einem Geiger-Müller-Zähl ro hr; 
E: Dipl. - Ing . Ralf Mähring , Dresd en; 
A : VEB Vakutronik Dresden , Dresden ; 24. 4. 64 

14. 10.1965 
21 g, 18/02 - L 24518 - DAS 1202909 
Zum quantitativen und qualitat iven Nachweis von N eutronenstrahlen 
dienender Halbl ei terkörper und Ve rfahre n zu sei ne r Herstellung; 
E: Dr. rer. not . Paul Günthe r , Dr . re r . nal. Günter Kähl, Warste in 
(Saue rl.) und Dipl. -Phys. Wilhelm Schne id er, Longenhagen (Hann.); 
A : Licentia Patent-Verwaltungs -GmbH ., Frankfull/M.; 5.4.56 

21. 10. 1965 
21 g, 18/01 - D 42375 - DAS 1 203396 
UV·empfindliche Gasentladungsrähre noch dem G e iger-Müller
Prinzip ; 
E: Hans Mungaard, Longeso , Nordborg IDänemark ); 
A : Donfass A/S., Nordborg (Dänemark ); 30.8. 63 
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Atemschutzgeräte : 
12. 8. 1965 

61 0, 29 30 - M 40438 - DAS 1 198679 
Filter für Frischluftatemschutzgerö te; 
E: Dovid Lindsay , Pittsburgh , Pa. IV. St. AI; 
A: Mine Sofety Applionces Compony, Pittsburgh, Po . IV. St. AI; 
9.2.59 

26. 8. 1965 
610,2911 - 0 40715 - DAS 1199620 
Gasschutzhaube ; 
A: Drögerwerk, Heinr. & Bernh. Dröger, Lübeck; 18.1.63 

9. 9. 1965 
61 0, 2903 - B 59746 - DAS 1200689 
Fri sch lufte remschutzgerät ; 
E: Dipl..lng. Gerhard Glock, Ludwigshofen Rhein; 
A: Bad.sche Anilin· & Soda· Fabrik AG., Ludw.gshafen Rhe.n; 
14 . 10.60 

61 0,2912 - M 52121 - DAS 1200690 
Vorrichtung zum drehbaren Verbinden dei Kopfhaube mit dem Hals· 
stück eines Druckanzuges ; 
E: Marcel Jules Odilon Lobelie, Siough, Buckinghomshire (G roß · 
britannien) ; 
A: M . L Aviolian Compony Limited, Siough, Buckinghamshire; 
14 .3.62. Großbrilannien 14 .3.61 

30.9. 1965 
61 0, 29 12 - R 31509 - DAS 1202 W 
Schutzanzug, der ols Hohlräume ausgebildete Tede zur Aufnahr:,~' 
von Atemqas aufweis!; 
E - A: Siegfried Ruhnke , Neckorgemü nd (Bod .1. Gasthaus Reber ; 
9. 12. 57 

Patentberichte 

N eutron endo sime ter zum M essen der biologisch en N eutronenwirkungs· 
dosis 
Bei Kernreaktionen können biologische Schäden außer durch Strahlen 
radioaktiver Sioffe auch durch Neutronen en lstehen. Diese Gefahr ist 
besonders in der N ähe von Kernreaktionen oder beim Umgang mit 
Teilch enbeschleunigern, in denen neutrenenauslösende Kern reaktionen 
stattfinden, gegeben. Der Grad der möglichen biologischen Schöden 
höngt dabei außer vom N eutronennuß sehr star k von der Energie der 

Neutronen ob. Bisher konnte mon die biologische N eutroncnwil kungs~ 
dosis nur durch eine Reihe von Einzelmessungen mit ver5chicdenc:1 
Geröten, also nur mit großem Apparat€:- und Zeitaufwand crm·tte!n. 
Um diesen Zeitverlust zu verringern, sind auch schon N cu tronendo5-
meter bekanntgeworden. Bei diesen Geräte:1 war es jedoch nolwcnd;g, 
die verschiedenen Aktivierungsfoliell einzeln und hintereinander al:SZU
werten und aus dem Ergebnis die totsächilche biologlsch~ V..."irk'J:1gs 
dosis zu besllmmen. Di E:!se Geräte sind daher ungeeignet, eine kurz
fristige Au ssage über die tatsächlich aufgetretene Neutronenwirk-.;ngs
dosis zu geben. Im Katastrophenfall ist es abcr notwendip, mit mög
lichst einfachen Mitteln, insbesondere ohne Kenntnis der Energie und 
ihrer Verleilung, schnell und einfach die WIrkungsdosi s lU bcsIJr·n m8n. 
Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Ncutronc:ndos'
meter zu schaffen, mit dem in e infacher Form direkt el:e b·o:o:]isch ...: 
WirkungsdosIs bestimmt werden kann . Dos erfi ndungsgemäße Neu!r.> 
nendosimcler zum Messen d(;r biologlsche:n Neutronenwlrkunqsdo~:~ b:
sllzt mit zu einem G erä t vereinigte Aklivlcrungs-, Schwellwcrt- un:1 
Resonanzsonden. Dabei sind die Meßsonden hinsichtlich Ihrer Fäh!D
keil zur Aussendung ionisierendu Quanten- oder Teilchenstrahluno in
folge von Ncul ronenreaktionen ncch Masse und oder Geometrie ~o aj
gestimmt, daß die Wirkung der emittierten Srahlung auf ein zur Aus
wertung verwendetes Strahlungsmeßgerät der biologischen N .:::u troncil
wirkungsdosis angenähert proportional ist. Die Ausstrahlfähigkeit 
bzw. das Ionisie rungsvermägen leder einzelne n Meßsonde für die ve 
sch iedencn N eutroflenenergiebereiche ist also auf eine dem N eutron'r
v/irku ngsdosisan te il entsprechende Größe abges t immt. Vort ei lha ft ka" ~ 
mon M eßsonden verwenden, in der,en Isotopen mit kurz en Halbwc,
lei ten erzeugt werden, wobei diese mit ei ner EinrichtUllo g e kf) ~:"'e', 
sind, welch e die von den emittierenden Teilchen hervorgeruiene G ~
samtlonlsollon mißt. Ein derartiges erfindungsgemäßes N eutro:1endos
meier elgnel sich vor allem für kurzfristige Neutronenbest ra hl:.mg heh .... , 
Intensität (Ncu l·ronenbli lz). und es kann in der Form aufgebaut sein, 
daß In einem Füllholterdosimeler die Sonden und eine k:e!l'~ Ko::cI: .. -
satorkammer un t er~eb racht werden. Weil in diesen Sonden nur Sofo:<
reaktionen stattfInden oder kurzlebige Radioisotope e rzeugt werden, 
konn d,e Gesamtdosis ohne große Verzögerung abgelesen werden. 
Die genaue Bestimmung von Masse bzw. G eometrie der einzelnen Ne -
Ironenaktivierungs-, Schwellwert· und Resonan zsonden wird dabei eil 
Hand der bekannten Vorsch riftcn für bestimmte WIrkung sdosen fes~g ~ 
legt, wobei ::. B. die biologische Wirkungsdosiskurve aus clen Vo rsc!;r 
ten der International en Komm i~sion für Strahl enschutz enl nomm::1 wc -
den kann. 
Anmelder: Gesellschaft für Kernforschung mbH., Karlsruhe, W,be· 
s;raße 5; Erfinde r : Dr . rer. not. Hans Kiefer, Leopo ldshafen, und 0 
rer. not. Rupprecht Maushart, Korlsruhe; Anmeldetag : 11 12 .61· O' 
kanntmachunostag: 22 . 7. 65; Au slegeschri ft Nr . 1 197 180; Klasse 21 g, 
lflCr? 

wie eine 
vernünftige Vorsorge gegenüber 
Katastrophenfällen. Was aber 
nutzen alle Sicherheits
vorkehrungen, wenn die 
netzunabhängige und zuverlässige 
Beleuchtung fehlt? Robuste 
Spezialleuchten mit eigener 
Energiequelle, in enger 
Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden entwickelt, 
sind lichtstark und sicher. 
Unsere versierten Fachleute 
beraten Sie gern. 

Concordi::l ~ Icktrizitäts-Aktiengesellschaft Dortmund 


